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10. JA HRGA N G NR.8, S.1 49-174 AUGUST 1940 

In sämtlichen Aufsät zen handelt es sich um die persönlichen Ansichten der Verfa sser und nicht um Anschauungen 
dienstlicher Stellen 

Die Umwandlung des Reichsluftschutzbundes 
in eine Körperschaft öffentlichen Rechts 
Oberstluftsehu tzführer Stadtrat a. D. GI ue k , 
Abteilungsleiter im Präsidium des Reiehsluftschutzbundes 

Der Reichsluftschutzbund ist von dem Reichs
m'inister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der 
Luftwaffe, Generalfeldmarschall Gör in g , am 
29. April 1933 gegründet worden. Seit der Gründung 
bis Zum 31. März 1940 hatte er die Rechtsform pri
vater Vereine im Sinne des Bürgerlichen Gesetz
buches. Er zerfiel in eine Unzahl von einzelnen ein
getragenen oder nicht eingetragenen Vereinen. Für 
das Präsidium, die Landesgruppen (bis zum 31. 
März 1936 auch für die Bezirksgruppcn) sowie für 
die Ortsgruppen wurden Satzungen e~lassen, die 
Vom Reichsluftfahrtministerium genehmIgt wurden . 
Trotz des privaten Charakters des Reichsluft~chu~z 
bundes hatte der Reichsluftschutzbund teilweIse 
öffentlich-rechtliche Aufgaben zu erfüllen und war 
sein Präsidium laut Djenstanweisung des Reichsluft
fahrtministeriums vom 1. Juni 1935, "unbeschadet 
d.er Rechtsstellung des Reichsluftschu~zbundes als 
el~getragener Verein", einer dem ReIch luft.fahrt
mll1isterium nach geordneten Dienststelle glclchzu-
achten. . 

Die ursprünglichen, aus dem Jahre 1933 he.rrüh 
renden S atz u n gen wurden mit GenehmIgung 
~es Reiehsluftfahrtministeriums infolge der großen 
Entwieklung des Reiehsluftschutzbundes 1935 über
holt. Hier wurden einmal die Einteilung des Bun
des festgelegt und sodann der Zweck des Bundes 
klar umrissen. Es wurde bestimmt, daß der Vor
stand des Bundes die Amtsbezeichnung "Präsidium" 
führe, seinen Sitz in Berlin habe, und daß die Lan 
desgruppen Gliederungen des Bundes und Mitglie
der des rechtsfähigen Vereins ,, ~cichsluft.sch~tz 
bund e. V," würden. Sie wurden III OrgalllsatlOn. 
Verwaltung und Finanzgebarung mit Wirkung ~01n 
1. April 1935 dem Präsidium unterstellt. Das gleIche 
galt an und für sich für ihre weiteren Untergliede
rungen, wobei sich aber das Präsidium bei ihrer 
Überwachung der Vermittlung der Landesgruppen 
Zu bedienen -hatte. Das Präsidium hatte (mit Ge
nehmigung des Ministeriums) den Landes-, Be.,:i rks 
und Ortsgruppen Satzungen vorzuschreiben. An~e 
rungen der Satzungen für alle gen~nnten Unte.~g.h~ 
derungen waren nur mit GenehmIgung des Prasldl
ums zulässig. Die Prüfung der Rechnungslegung für 
das Präsidium und die Landesgruppen erfolgte laut 
Befehl des Ministeriums durch die Deutsche Re
visions_ und Treuhand-A.-G. in Berlin. Alle grund
sätzlichen Maßnahmen des Bundes bedurften der 
Jeweiligen Zustimmung des Ministeriums. 

Der Zweck des Bundes bestand allgemein darin , 
•. ZUm gemeinen Nutzen das deutsche Volk von der 
lebenswichtigen Bedeutung des Luftschutzes zu 

iiberzeugen und es für die tätige Mitarbeit jedes ein
zelnen im Selbstschutz zu gewinnen". Darüber hin
aus hatte der Bund "zugleich für die Verbreitung 
des na tionalsozialistischen Gedankenguts der Volks
gemeinschaft und Volksverbundenheit, das Eintre · 
ten des einen für den anderen" zu werben. 

Insbesondere hatte der Bund die Aufgabe, im Rah
men der Vorschriften des Rejchsluftfahrtministeri 
ums die erforderlichen Maßnahmen auf folgenden 
Gebieten durchzuführen : 
a) Aufklärung, Werbung und Grundschulung für 

den Luftschutz in der Bevölkerung; 
b) Durchführung des Selbstschutzes der Bevölke

rung sowie die Ausbildung und Schulung der 
Amtsträger; 

c) Ergänzung des behördlichen Luftschutzes. 
Der Rahmen der Vorschriften wurde einmal in 

der Folgezeit in reicher Fülle durch Erlasse des Mi
nisteriums und sodann durch Gesetz und Durch
führungsbestimmungen gegeben. Fa t zugleich mit 
der am 9. Juli 1935 genehmigten Satzun,g erschien 
im Reichsgesetzblatt vom 4. Juli 1935 das Luft
schutzgesetz vom 26. Juni 1935, dem dann eine 
Reihe von Durchführungsbestimmungen und am 
S. September 1939 Abänderungen des Luftschutzge
setzes folgten. In der Ersten Durchführungsverord
nung zum Luftschutzgesetz vom 7. Mai 1937 wurden 
die satzungsmäßigen Aufgaben des Bundes größten
teils gesetzlich verankert. § 2 Abs. 3 erklärt: "Der 
Selbstschutz obliegt der Bevölkerung, seine Organi
sation und die Ausbildung der SeIbstschutzkräfte 
werden vom Reichsluftschutzbund durchgeführt. Auf 
allen übrigen Gebieten des Selbstschutzes übt der 
Reichsluftschutzbund, soweit nicht in Einzelfällen 
etwas anderes bestimmt ist, nur beratende Tätigkeit 
aus." Die "beratende Tätigkeit" des Bundes ist in 
den folgenden Bestimmungen des § 2 a. a. O. näher 
bestimmt, während die §§ 5 und 9 die gesetzlichen 
Unterlagen für das Zusammenarbeiten zwischen der 
Polizei und dem Reichsluftschutzbunde festlegen . 

Die Bedeutung des Reichsluftschutzbundes ist im 
übrigen in zahlreichen gesetzlichen Bestimmungen 
unterstrichen. Erwähnt werden soll, daß z. B. seine 
Dienstbekleidung und seine Abzeichen bereits vor 
der Verkündung des Luftschutzgesetzes durch das 
Gesetz gegen heimtückjsche Angriffe auf Staat und 
Partei vom 20. Dezember 1934 geschützt wurden . 
Mit Wirkung vom 1. Mai 1936 wurden als Präsiden
ten de Reichsluftschutzbundes aktive Generäle be
rufen. 

Die Zahl der ehrenamtlichen Amtsträger des 
Rundes ist auf viele Hunderttausende gestiegen. 
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Fast 99,5 v. H. aller Kräfte des Bundes arbeiten 
ehrenamtlich. Der Bund hat viele Tausende von 
Dienststellen. Mit der Schaffung Großdeutschlands 
durch den Führer ist er überall in den heimgekehr
ten Gebieten sofort nach dem Vorbilde seiner Or
ganisation im Altreiche aufgebaut worden. 

Seine Finanzierung wurde in der Hauptsache 
durch die Mitgliedsbeiträge gedeckt. Diese wurden 
durch das Ministerium auf jährlich mindestens 
1,- RM. festgesetzt, um auch jedem Volksgenos
sen den Eintritt in den Bund für sich und seine Fa
milie zu ermöglichen. Hierduroh hat der Bund im 
Laufe von sieben Jahren viele Millionen von Mit
gliedern erhalten, von denen aber wieder viele nach 
_l\1aßgabe ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit kratt 
der auch durch den Reichsluftschutzbund verbreite
ten Idee der nationalsozialistischen Volksgemein
schaft und des dadurch selbstverständlichen Eintre
tens des einen für den anderen freiwillig ein Viel
faches des Mindestbeitrages zahlen, um den Bund 
zum Wohle aller Volksgenossen l.eistungsfähig zu 
erhalten. Daneben gewahrt das Reich zweckgebun
dene und hinsichtlich der richtigen Verwendung 
nachzuweisende Beihilfen, namentlich für die Aus
bildung der Selbstschutzkräfte. Jetzt, nach sieben
jährigem Bestehen, ist der vom ganzen Reichsluft
schutzbund ersehnte Zeitpunkt gekommen, in dem 
der Ministerrat für die Reichsverteidrigung seiner 
Bitte entsprochen und ,in Anerkennung der bisheri
gen Leistungen des Bundes durch Verordnung vom 
14. Mai 1940 den Reichsluftschutzbund (RLB.) ein
schließlich seiner sämtlichen rechtsfähigen oder 
nichtrechtsfähigen Gliederungen und Teile ,in 
eine K ö r per s c h a f t des ö f f e n t I ich e n 
Re c h t s umgewandelt hat L

). 

Der Reichsluftschutzbund ist somit eine öffent
lich-rechtliche, einheitliche Körperschaft geworden, 
die einer Spitze, dem Präsidenten, untersteht und 
von dieser Spitze allein gerichtlich und außerge
richtlich vertreten wird, wobei der Präsident er
mächtigt ist. seine Vertretungsbefugnis weiter zu 
übertragen. 

Die bisherige Gliederung des Bundes in das Prä
sidium, Landes- (jetzt RLB.-), Bezirks-, Orts- und 
Ortskreis-, Revier- oder Gemeindegruppen, Unter
gruppen und Blocks ist bestehen geblieben. Alle 
Gliederungen und Teile Slind aber mit dem Augen
blick des Inkrafttretens der Verordnung reine 
Dienststellen der Körperschaft des öffentlichen 
Rechts geworden. Die Verordnung über den Reichs
luftschutzbund ist mit dem 1. April 1940, also mit 
Beginn des neuen Rechnungsjahres, in Kraft ge
treten . 

Die Unterstellung des Bundes unter den Reichs
minister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der 
Luftwaffe ist selbstverständlich geblieben, wobei 
aber nunmehr nicht nur das Präsidium, sondern die 
gesamte Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 
allen ihren Tausenden von Dienststellen dem Mini
sterium untersteht und jede haupt- und ehrenamt
liche Beschäftigung im Reichsluftschutzbunde mit 
dem 1. April 1940 ohne weiteres öffentlicher Dienst 
geworden ist. 

Die Auf gab e n und Befugnisse des Bundes rich
ten sich nach dem oben bereits behandelten Luft
schutzgesetz und nach seinen Durchführungsverord
nungen sowie nach der vom Reichsminister der 
Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe auf 
G rund der Verordnung über den Reichsluftschutz
bund im Reichsgesetzblatt (I S. 992) verkündeten 
Satzung vom 28. 6. 1940. Diese neue Satzung wie
derholt die eingangs bereits behandelten und ,in der 
Satzung vom 9. Juli 1935 wie in dem Luftschutz
gesetz und in seinen Durchführungsverordnungen 
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und Ausführungsbestimmungen seit dem Erlasse 
dieser Satzung im einzelnen dem Bunde zugewie
senen Aufgaben, wobei ausdrücklich betont worden 
ist, daß dem Reichsluftschutzbunde weitere Auf
gaben durch den Reichsminis ter der Luftfahrt und 
Oberbefehlshaber der Luftwaffe durch Rechtsvor
schriften oder Verwaltul"l;gsanweisungen übertragen 
werden können. Der Aufgabenkreis des Bundes ist 
somit noch keinesfalls abgeschlossen und erschö pft. 

Im einzelnen sind in der neuen Satzung neben den 
dem Bunde von jeher obliegenden Aufgaben -
Aufklärung des deutschen Volkes über die lebens
wichtige Bedeutung des Luftschutzes, Gewinnung 
der Mitarbeit jedes einzelnen im Selbstschutz, 
Durchführung der Organisation des Selbstschutzes, 
Ausbildung der Selbstschutzkräfte, Beratung der 
Bevölkerung und der öffentlichen und privaten 
Dienststellen und Betriebe im Selbstschutz und er
weiterten Selbstschutz2 ) - neu aufgeführt: 
die Mitwirkung bei 

der Überwachung der Entrümpelung, 
der Beschaffung von Selbstschutzgerät, 
der Verdunklung, 
dem behelfsmäßigen Herrichten von Luft

schutzräurnen und 
der Verteilung von Volksgasmasken an die Be

völkerung. 
Durch diese neue Verordnung ist der Reichsluft

schu tzbund rechtlich dem Nationalsozialistischen 
Fliegerkorps gleichgestellt, das durch Erlaß des Füh
rers vom 17. Apr,il 1937 als eine Körperschaft öf
fentlichen Rechts mit der Aufgabe gegründe t 
wurde, "dcn fliegerischen Gedanken im deutschen 
Volke wachzuhalten und zu vertiefen". 

Wie damals bei Gründung des NSFK. die ört
lichen Vereine des Deutschen Luftsport-Verban
des, so werden jetzt auch baim RLB. alle bisherige~ 
einzclnen Vereine aufgelöst und wird ohne ihre Li
quidation die Körperschaft ihre Rechtsnachfolgcrin. 
Dic Eintragungen aller bisherigen rechtsfähigen 
Vereine in den Vereinsregistern der Amtsgerich!.e 
sind von Amts wegen ebenso gebührenf rei zu 10-
sehen, wie die Eintragungen in den Grundbüchern 
über den namhaften Grundbesitz des Rcichsluft
schutzbundes von Amts wegen gebührenfrei zu be
r,ichtigen sind. 

Mit der einheitlichen Organisation und Ausbil
dung durch die Körperschaft geht die einheitliche 
Finanzgebarung der Körperschaft nach der Verord· 
nung Hand in Hand. Bei der Körperschaft besteht 
ab ] . April 1940 eine einheitliche, nach nähere~ 
Auführungsbestimmungen des Reichsluftfahrtmil!i
steriums zu regelnde Finanzgebarung. Während bIS
her das Präsidium nur die Aufstellung der Voran
schläge für sich selbst und die Landesgruppen und 
sonst die allgemeine Bestimmung und Überwachung 
der Finanz,gebarung 'Vorzunehmen hatte, gibt eS 
jetzt nur ein einheitliches V ermögen der Körper
schaft. Tm übrigen findet das Gesetz zur Erhaltung 
und Hebung der Kaufkraft vom 24. März 1934 -
Abschnitt J, Finanzgebarung der juristischen Per
sonen des öffentlichen Rechts und ähnlicher Verf bände und Organisationen (Beiträge-Gesetz) - aU 

1) Gliederun~en waren die rechtsfähigen und nich!rechlsfähi~en Ve~' 
eine (Land es .• Orts· und Ortskreis~ruppen). Teile (ab 1. 5. 1936) die 
Bezirksgruppen und die za hlt asen Revier~ oder Gemeindef.ruppcn. die 
keinen Vereinscharakter besaßen, so ndern reine Dienststellen der ihnen 
übergeordneten VereinsJl:liederunJlen w&,ren. d 

Der Wortlaut der VO. über den RLB., der Satzun~ des RLB . un 
der Ersten Bestimmungen über die Finanz~ebarung des RLB. ist a~' 
~cd ru c kl in "Amtliche Verlautbarungen zum Lultschutz', Folge ' 
S . 141 bis 145, Berlin·Chariottenburg 1940. 

2) Der Luft.sch utz ist nach § 1 des Luft.schutz~csclzes eine dem 
Reichsluftlahrtministerium obli egende Reichsaufgabe. Seine Aufgaben 
si nd in § 1 der Ersten Durehführun~sverordnun~ in Lultschutzwarn.j 
diensI, Sicherhei ts· und HilIsdienst, Werklultschutz, Selbstschutz un 
erwe iterte n Se lbstschutz scharf getre nnt. 



den Reichsluftschutzbund als Kö rperschaft des öf
fentlichen Rechts Anwendung. Die finanzgebarung 
und finanzverwaltung des RLB. ist nunmehr voll 
und ganz der Finanzgeba rung des Reiches, Staates 
und der Gemeinden angepaß t. Sie untersteht ab 
1. Ap ril 19-+0 der Nachprüfung des Rechnungshofes 
des D eutschen R eiches. 

Die Mitgliedschaft im RLB. bleibt nach wie vor 
eine Freiwillige. D er Mitgliedsbei trag beträgt wie 
bisher mindestens 1,- RM. im Jahr; es ist eine 
selbstve rständliche Ehrenpfl icht jodes Volksgenos
sen, Mitglied des RLB. zu sein bzw. zu werden 
und seinen Beitrag seiner Leistungsfähigkeit ent
sprechend freiwillig zu e rhöhen, um auch seinen 
Kräften entsprechend den Selbstschutz des deut
schen Volkes auszuges talten. Daß alle bisherigen 
Mitglieder des Bundes, sein er Gliederungen und 
Teile Mitglieder des RLB. als Kö rpe rschaft des öf
fentlichen Rechts bleiben , is t ausdrücklich in der 
Verordnung bes timmt. 

Ebenso, wie die Mitgliedschaft eine freiwillige ist, 
gilt diese F reiwilligkei t auch hinsichtlich der Übe:'
nahmc von Am tern im Reichsluftschutzbunde. Die 
Verleihung von Amtern und clie damit verbundene 
Einstellung als Amtsträger im öffentlichen Dienst 
des Reichsluftschutzbundes setz t voraus, daß der 
~ünftige A mts träger auch Mitglied des Bundes ist. 
Die Satzung legt die Fälle fest, ,in denen weder eine 
Mitgliedschaft erworben noch eine Amtsträger
schaft im RLB. übertragen werden kann. 

Mitglied kann einmal derjenige nicht sein, der 
nach § 10 Abs. 2 der Ersten Durchführungsverord
nung zum Luftschutzgese tz in der fassung vom 
1. September 1939 zum Luftschutz nicht herange
zogen werden kann. Dies sind mit Zuchthaus Be
strafte, nicht im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte 
Befindliche u. dgl. Personen. D esgleichen sind J u
den, mit Juden Verheiratete, Ausländer und nicht 
deutschstämmige Staatenlose von der Mitglied
schaft ausgeschlossen. Da Mitgliedschaft die Vor
aussetzung zur Amtsträgerschaft im RLB. is t , kön
nen die eben Genannten natürlich auch nicht Amts
träge r im RLB. werden. Außerdem ist noch eine 
Reihe besonderer Vorbedingungen für die Amts
träger, namentlich -i n politischer und moralischer 
Beziehung, gestellt (Sonderbestimmungen gelten 
noch für ehemalige Freimaurer). 

Endlich sind auch genaue Bestimmungen hinsicht
lich des Austritts oder des Anschlusses erlassen. 

Als äußeres Kennzeichen für die Mitgliedschaft 
ist der RLB .-Stern. ein achtzackiger Strahlenstern 
aus weißem Metall, auf dem da Hakenkreuz an
gebracht ist, bes timmt. 

Die Amtstriiger haben entweder als äußeres 

Kennzeichen zur bürgerlichen Kleidung da H o
heitszeichen des RLB., Adler sitzend auf RLB.
Stern mit Hakenkreuz <Kopfstellung nach rechts). 
zu tragen , oder es kann ihnen das Recht zum Tra
gen der Dienstbekleidung verliehen werden. Die 
nähere Regelung über die Verleihung der Dienst
bekleidung und die Gradabzeichen sowie über die 
Art und die Tragweise der Dienstbekleidung ist 
vom R eichsluftfahrtministerium getroffen. 

Für alle Amtsträger gilt hinsichtlich des Aus
schlusses und sonstiger Dienststrafen die mit Zu
stimmung des Reichsluftfahrtministeriums erlassene 
Dienststraf- und Beschwerdeordnung vom 15. Juni 
1939. Alle Amtsträger sind gegen Unfall und Haft
pflicht versichert. Für die hauptamtlichen Angestell
ten und Arbeiter richten sich die R echtsverhält
nisse nach den für die Gefolgschaftsmitglieder im 
ö ffentlichen Dienst geltenden Bestimmungen. Sie 
erhalten die gese tzliche Alterszusatzversorgung 
nach Maßgabe ,der einschlägigen Bestimmungen. 
ferner gel ten für s,ie das Einsatz-familienunterhalts
gese tz vom 26. Juni 1940 sowie sonstige für im öf
fentlichen Dienst Stehende geltende Gesetze. 

D er Reichsluftschutzbund selbst ist im übrigen 
hinsichtlich der Verpflichtungen zu r Entrichtung 
öffentliche r Abgaben und Gebühren an das Reich. 
die Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und 
Kö rperschaften öff entlichen Rechts mit dem l. April 
1940 den R eichsve rwaltungen gleichges tellt. 

D er Reichsluftschutzbund kann in Zukunft nur 
auf Anordnung des Führers aufgelöst werden. Kein 
Mitglied hat an seinem Vermögen R echtc oder auf 
sein Vermögen Ansprüche. Im falle seiner Auflö
sung fallen sein Vermögen und seine Verpflichtun
gen an das Reich . 

Durch diese in großen Zügen und in den wesent
lichsten Punkten in den vorstehenden Zeilen wie
dergegebene Regelung der neuen Verordnung und 
der neu en Satzung ist der Reichsluftschutzbund als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts nunmehr ein 
fcs tes Glied der hoheitlichcn Aufgabe des Reiches 
auf dem Gebiete des Luftschutzes des deutschen 
Volkes geworden, nachdem er sieben J ahre lang in 
der form bürgerlich-rechtlicher Vereine erfolgreiche 
Vorarbeiten für diese Aufgabe geleis tet hat. Ihm 
liegt es als Teil der öffentlichen Verwaltung nun
mehr ob, an der Aufgabe des Luftschutzes, das 
deutsche Volk und das R eichsgebie t vor den F 01-
gen von Luftangriffen zu schützen, tatk räftig mit
zuwirken. 

J ede r Amtsträger 'des R eichsluftschutzbundes 
wird seine volle Kraft res tlos dafür einsetzen, für 
Führer, V olk und Vaterland, für sich und den 
Reichsluftschutzbund das Letzte hierfür herzugeben. 

Die Verantwortlichkeit für die Durchführung der 
Verdunklungsmaßnahmen 
Landgerichtsrat Graf Bor r i es, Reichsluftfahrtministerium 

Nach Aufruf des Luftschutze oder nach besonderer 
Anordnung der Verdunklung sind gemäß § 8 der 
Vlll. DVO. zum Luftschutzgesetz vom 23. 5. 1939 
(RGB\. J S. 965) für die zur Aufrechterh a ltung des 
Wirtschaftlichen. öffentlichen und privaten Lebens und 
des V e rkehrs dringend notwendigen Lichtquellen Ver
dunklungs maßnahmen durchzuführen. Alle übrigen 
Lichtquellei; sind so außer Betrieb zu setzen. daß jede 
Betätigung durch Unberufene mit Sicherheit verhindert 
Wird (§ 15). Die Arten der Verdunklungsmaßnahmen. 
d.ie an den notwendigen Lichtquell en vorzunehmen 
Sind, sind in der VlIT. ova. im einzelnen angegeben. 

Sofern nicht besondere Um tände die Anwendung einer 
bestimmten Verdunk lungsart erfordern. hat der Ver
antwortliche die Wahl zwischen den verschiedenen zu
lässigen Verdunklungsmitteln . Welche Lichtquellen im 
Sinne des § 8 dringend notwendig sind und daher mit 
Verdunklungseinrich tun gen versehen werden müssen , 
richtet sic h nach objekti vem Maßstab. Der Wille des 
Verantwortlichen . auf di e Lichtquellen zu ve rzichten. 
is t also nicht ausschla ggebend. wenn gleichwohl d ie 
Möglichkeit eines plö tzlichen Lichtbedarfs bes teht. D a
her sind auch in Privatwohnungen Verdunklungsmaß
nahmen zu verlangen. Die Verdunklungsmaßnahmen 
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sind nach § 4 der VllI. DVO. schon im Frieden so vor
zubereiten, daß sie jederzeit sofort durchgeführt wer-
den können. • 

Die Erfüllung der Verdunklungspflicht gehört als luft
schutzmäßiges Verhalten zu der in § 2 des Luftschutz
gesetzes vom 26. 6. 1935 (RGB!. I S. 827) festgelegten 
allgemeinen Luftschutzpflicht. Zur Durchführung der 
erforderlichen Maßnahmen kann der Ortspolizeiverwal
ter nach § 7 der VIII. DVO. polizeiliche Verfügungen 
erlassen und polizeiliche Zwangsmittel anwenden. Die 
fahrlässige oder vorsätzliche Zuwiderhandlung gegen die 
Vorschriften der VIII. DVO. ist außerdem nach ~ 9 
des LSG. strafbar, wenn vorher eine polizeiliche Ver
fügung ergangen oder eine Störung der Verdunklung 
eingetreten ist. 

Schwierigkeit bereitet häufig die Frage, gegen wen 
die polizeilichen Verfügungen und Zwangsmittel oder 
die strafrechtlichen Maßnahmen zu richten sind. Die 
maßgebenden Vorschriften finden sich in § 2 der 
VIII. DVO. Nach § 2 Abs. 1 ist für die Verdunklung 
der Eigentümer verantwortlich. Wer die tatsächliche 
Gewalt über eine Sache ausübt, ist an Stelle des Eigen
tümers verantwortlich. Das bedeutet jedoch nicht, daß 
der Eigentümer stets befl'eit wird, wenn ein andrer an 
der Ausübung der tatsächlichen Gewalt teilnimmt. Denn 
an Stelle des Eigentümers übt nur der die tatsächliche 
Gewalt aus, auf den die tatsächliche Gewalt in vollem 
Umfange übergegangen ist. Bei den unmittelbaren Be
sitzern im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches wird 
das allerdings im allgemeinen zutreffen. Der Mieter 
einer Wohnung, der Pächter oder Nießbraucher eines 
Grundstückes trägt also die Verantwortung an Stelle 
des Eigentümers. 

Bei juristischen Personen des öffentlichen und auch 
des bürgerlichen Rechts sind die zuständigen Organe 
verantwortlich. Sind Behördenvorstände oder leitende 
Angestellte mit der Aufsicht über die Räume oder 
Lichtquellen beauftragt, so treten diese an ihre Stelle. 

Häufig werden mehrere Personen nebeneinander tat
sächliche Gewalt ausüben. Denn tatsächliche Gewalt 
im Sinne des § 2 der VIII. DVO. ist jede tatsächliche 
Einwirkungsmöglichkeit auf die Lichtquellen und die 
Verdunklungseinrichtungen, die nicht nur ganz vorüber
gehender oder zufälliger Art ist. Sie ist also begrifflich 
weiter als der bürgerlich-rechtliche "Besitz" an dem zu 
verdunkelnden Raum. Daher ist auch das Gefolgschafts
mitglied und der Behördenangehörige neben dem Leiter 
eines Betriebes oder dem Behördenvorstand Inhaber der 
tatsächlichen Gewalt in den Räumen, die ihm zur Arbeit 
oder überwachung zugewiesen worden sind. Das gleiche 
gilt für die Teilung der tatsächlichen Gewalt zwischen 
Hotelbesitzer und Hotelgast, zwischen Hauseigentümer 
und Hauswart und zwischen Haushaltungsvorstand und 
Hausangestellter. Als ständige Mitinhaberin der tatsäch
lichen Gewalt wird die Hausangestellte allerdings nur 
in Ansehuf\J:! der Wirtschaftsräume und ihres eigenen 
Zimmers anzusehen sein, über die anderen Räume übt 
sie die tatsächliche Gewalt nur in Abwesenheit des 
Haushaltungsvorstandes und sonstiger zu seiner Vertre
tung berufener Familienmitglieder aus. Daß auch Per
sonen, die nicht Gewaltinhaber sind, für die von ihnen 
verursachten Störungen als "Störer" verantwortlich ge
macht werden können, wird an späterer Stelle noch zu 
erörte rn sein. 

Ist nur ein Inhaber der tatsächlichen Gewalt vurhan
den, so ist es selbstverständlich, daß dieser für alle not
wendigen Maßnahmen von der Vorbereitunj! der Ver
dunklung bis zur täglichen Bedienung der Vcrdunklungs
einrichtungen selbst verantwortlich ist. Wie steht es 
nun aber, wenn mehrere Personen nebeneinander die 
tatsächliche Gewalt innehaben? Hier richten sich die 
Pflichten der verschiedenen Gewaltinhaber nach ihrer 
rechtlichen und tatsächlichen Verfügungs- und Einwir
kungsmöglichkeit auf die Lichtquellen und Verdunk
gungseinrichtungen. Läßt der allgemein Verfügungsbe
rechtigte einen anderen nach seinen Weisungen oder 
nach Maßgabe vertraglicher Vereinbarungen die tat
sächliche Gewalt mitausüben, liegt also ein ü berord
nungs- und Unterordnungsverhältnis im weitesten Sinne 
vor, so ist der übergeordnete ,in der Regel verpflichtet, 
die Verdunklungseinrichtung zu beschaffen, geeignet<! 
.'\nweisungen über die Bedienung der Einrichtung zu 
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geben und deren Befolgunj! zu überwachen. Letzteres 
hat in Form einer fortlaufenden überwac hungstätigkeit 
zu geschehen, deren Maß und Umfang sich nach den 
Umständen zu richten hat und die bald eine regel
mäßige Kontrolle, bald nur ein gelegentliches Nach-dem
Rechten-Sehen erfordert. Selbstverständlich müssen 
dort, wo bereits wiederholt Verstöße gegen die Ver
dunklungspflicht festgestellt worden sind, auch erheb
lich höhere Anforderungen an die Anweisungs- und 
Überwachungstätig·keit des Aufsichtspflichtigen gestellt 
werden. Derjenige, dem die unmittelbare Handhabe 
oder überwachung der Lichtquellen und Verdunklungs
einrichtungen übertragen ist, ist seinerseits verpflichtet, 
diese entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und 
den Weisungen des übergeordneten Gewaltinhabers zu 
benutzen und zu bedienen sowie eine vorschriftswidrige 
Benutzung zu verhüten. Zu den übergeordneten Ge
waltinhabern in diesem Sinne gehören unter anderem 
der Inhaber oder Leiter eines Betriebes, der Behörden
vorstand, der Hotelbesitzer und der Haushaltungsvor
stand, zu den untergeordneten Gewaltinhabern das Ge
folgschaftsmitglied, der Behördenangehörige, der Hotel
gast und die Hausangestellte. 

Unabhängij! VOn der Innehabung der tatsächlichen 
Gewalt 'ist außerdem durch das in § 2 Abs. 2 der 
VIII. DVO. ausgesprochene Verbot jeder Störung der 
Verdunklung die polizeiliche und strafrechtliche Ver
antwortung jeder Person, die eine Verdunklungsstörung 
verursacht, ausgesprochen. Unter Störung der Verdunk
lung ist dabei jede Lichterscheinung zu verstehen, die 
nach ihrer Art oder Stärke den Vorschriften der Ver
dunklungsverordnung nicht entspricht. Es besteht also 
für jedermann die Pflicht, das Einschalten unverdun
kelter Lichtquellen oder die \Vegnahme angebrachter 
Verdunklungsvorrichtungen zu unterlassen. Häufig wird 
der Inhaber oder Mitinhaber der tatsächlichen Gewalt 
nach § 2 Abs. I der VIII. DVO. auch zugleich der un
mittelbare Störer im Sinne des § 2 Abs. 2 sein, nämlich 
dann, wenn er in seinem Gewaltbereich selbst eine un
verdunkelte Lichtquelle in Betrieb setzt. Die Strafbar
keit des Störers nach § 2 Abs. 2 hat aber auch selb
ständige Bedeutung, nämlich dann, wenn jemand in 
einem fremden Gewaltbereich verdunklungsstörend~ 
Handlungen vornimmt. So ist zum Beispiel das Gefolg
schaftsmitglied, das in einem fremden Arbeitsraum die 
Beleuchtung einschaltet, zwar nicht als Inhaber der tat
sächlichen Gewalt, wohl aber als Störer verantwortlich. 
Die Bedeutung, die die Verantwortung des Störers als 
Ergänzung der Verantwortlichkeit des Inhabers der tat
sächlichen Gewalt hat, mag auch folgendes Beispiel ver
anschaulichen. Ein Hauswart kann an manchen Tagen 
nicht vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause kom
men, so daß die Fenster des Treppenhauses nicht recht
zeitig verdunkelt sind. Die J'v\.ieter des Hauses lehnen 
es ab, die Verdunklungseinrichtung se lbst zu bedienen, 
setzen aber gleichwohl die Beleuchtung in Tätigkeit. 
Hier sind die J\tieter, da sie nicht die tatsächliche Ge
walt über das Treppenhaus ausüben, zwar nicht zur 
Bedienung der Verdunklungseinrichtung verpflichtet, 
schalten sie aber in Kenntnis der Tatsache, daß nicht 
verdunkelt ist, die Beleuchtung ein, so sind sie als 
Störer nach § 2 Abs. 2 der Vlll. DVO. verantwort lich . 

\Vi e schon erwähnt, hat die Verantwortung zwei Sei
ten, eine polizeiliche und eine strafrechtliche Seite. 
Nach der polizeilichen Seite bedeutet die Verantwor
tung die Zulässigkeit polizeilicher Verfügungen und die 
Anwendung polizeHicher Zwangsmittel gegen den Ver
antwortlichen. Als polizeiliche Zwangsmittel nennt § 7 
der VIII. DVO.: Ausführung der Handlung auf Kosten 
des Pflichtigen, Festsetzung von Zwangsgcld - im 
N ich tbei trei bungsfalle Zwangshaft - und unm i ttelbaren 
Zwang. Es kann a lso zum Beispiel die Anbringung von 
Verdunklungsvorrichtungen auf Kosten des Verantwort
lichen angeordnet werden, gegen ihn ein Zwangsgeld 
wegen Unterlassung der ihm durch Polizeiverfügung 
aufgegebenen Verdunklungsmaßnahmen festgesetzt oder 
die unverdunkelte Lichtquelle in seinem Betrieb durch 
unmittelbaren polizeilichen Eingriff außer Betrieb ge
setzt werden. Eine Störung der Verdunklung ist für 
Anwendung polizeilicher Zwangsmittel nicht VoraUs
setzung. Soweit jedoch die Polizeiverwaltungsgesetze 
der Länder vorherige schriftl'iche oder - bei Gefahr 



im Verzuge - mündliche A ndrohung vorschreiben (z. B. 
§ 55 des Preuß. Polizeiverwaltungsgesetzes), wird diese 
Bestimmung sinngemäß auch bei der Anwendung von 
Zwangsmitteln auf Grund der Verdunklungsverordnung 
zu beachten sein . Gegen wen bei mehreren Mitinhabern 
der tatsächlichen Gewalt ein Zwangsmittel anzuwenden 
ist, richtet sich nach der Lage des Einzelfalles, insb e
sondere nach der verletzten Pflicht. Jedoch wird bei 
wiederholter oder schwerer Störung der Verdunklung 
der aufsichtspfHchtige Mitinhaber der tatsächlichen Ge
walt die Erfüllung seiner Pflichten im allgemeinen nicht 
behaupten können, da wiederholte Verdunklungsstörun
gen eine weitere Störungen mit Sicherheit ausschlie
ßende überwachung zur Pflicht machen. 

Auf der strafrechtlichen Seite steht die Bestrafung des 
Verantwortlichen mit Haft oder Geldstrafe bis zu 
150 RM., in schweren Fällen mit Gefängnis bis zu fünf 
Jahren und Geldstrafen bis zu 10000 RM., bei vorsätz
licher Gefährdung von Menschen oder bedeutenden 
Werten mit Zuchthaus. Hier ist jedoch einmal di e be
sondere Strafbarkeitsbedingung des § 7 der vnr. DVO., 
nämlich das Vorliegen einer polizeilichen Verfügung oder 
eine Störung der Verdunklung, VoraussetzunI! der Be
strafung. Das heißt, ei ne Bestrafung kann nur erfolgen, 
wenn der all gemeine Zustand der Verdunklung durch 

Lich terscheinungen unzulässiger Art oder Stärke ge
stört worden ist oder der Verantwortliche Maßnahmen, 
deren Vornahme ,ihm durch polizeiliche Verfügung auf
gegeben war, nicht ausgeführt hat. 

A llgemein wird jeder einzelne, der irgendw ie an der 
Verantwortlichkeit für Verdunklungsmaßnahmen oder 
für die Handhabung von Lichtquellen beteiligt ist, seine 
Pflichten nicht ernst genug nehmen können. Denn die 
Schwere der strafrechtlichen und polizeilichen Ahndung 
der Verstöße gegen die Verdunklungspflicht wird be
stimmt durch die Tatsache, daß jede Störung der Ver
dunklung Menschen und wirtschaftliche Werte aufs 
schwerste gefährden kann. Daß es daher bei Böswillig
keit keine Nachsicht geben kann, ist selbstverständlich. 
Aber auch die üblichen menschlichen Schwächen, Gleich
gültigkeit, Unachtsamkeit und leichtgläubiges Verlassen 
auf andere Personen, werden unter diesen Umständen 
nicht zu einer nachsichtigen oder milderen Beurteilung 
führen können . Dieser Auffassung entspricht auch der 
Erlaß des Reichsführers ff und Chefs der Deutschen 
Polizei im Reichsministerium des Innern vom 23. 12. 
1939, in dem der Reichsführer die PoJizeibehörden an
gewiesen hat, die Durchführung der Verdunklu'ng durch 
Ausnutzung aller Möglichkeiten und scharfe Anwen
dung der Strafbestimmungen zu sichern . 

Luftschutz-Richtleuchten für Gas 
und Glühkörper dazu 
Max Sc hol z - F ri c k , Berlin 

In folgendem sollen einrge LS.-Richtleuchten für 
Gas beschrieben werden, die den Richtlinien des 
RMdLuObdL. für Konstruktion und Anwendung 
von Luftschutz-Richtleuchten1

) entsprechen. 
Zunächst ist es erforderlich, daß die unter "Licht

technische Verdunklungsmaßnahmen im Freien" 
gegebenen Vorschriften angezogen werden. Sie lau
ten auszugsweise: 

,. Verkehrswcgebeleuch tung 

A. Allgemeines 
1. Für die Ausführung der LS.-Ricl"ttleuchtcn sind 

lwei Kl assen vorgesehen: 
Kla sse I : LS.-Ri chtl euchten mit ein e r }(enrwng, die 

den Verlauf der Fahrbahn einwandfrei kenn
zeichnen und im allgemeinen für die Durch
führung der Verdunklungsmaßnahmen an der 
Verkehrsbeleuchtung ausreichend sind. 

Kl asse 2: LS.-Richtleuchten mit z w e i Kennungen, die 
in Ausnahmefällen für wirkliche Gefahren
stell en Verwendung finden können (z. B. 
wichtige Straßenkreuzungen u. ä.). 

2. Im a llgemeinen sind LS.-Richtleuchten mit eigenen 
Kräf ten dun:h cn tsprechende Herrichtung bereits yor
handener Leuchten zu erstellen (z. B. Breitstrahler 
a ls Richtleuchten mit einer Kennung, Verwendung 
von Spannungsabsenkung, Herabsetzung der Zahl 
der G lühkörper oder Verwendung von Gli mmkör
pern bei Gasbeleuchtu ng. Wo dies unter Anwen
dunI! eines scharfen Maßstabes nicht möglich ist, 
können besonders konstruierte LS. -Richtleuchten 
beschafft werden, die nach ,den unter Bund C auf
geFührten Richtlinien auszubilden sind. 

3. (1) Jedem Verbraucher von LS.-Richtl euchten ist 
eine entsprechende Anzahl (min destens eine) An
wendungsvorschriften auszuh ändi gen. 
(2) In den Anwendungsvorschriften müssen An
gaben über Größe der zulässigen Glühlampen bzw. 
Zahl und Größe der Glühkörper und der dazu ge
hörigen Lichtpunkthöhen in Metern enthalten sein. 

4. LS.-Richtleuchten müssen neben dem Genehm i
gungsvermerk und der Kennummer Angaben über 
Größe der zulässigen Glühlampen hzw. Zahl und 
Größe der Glühkörper und der dazu gehörigen 
Lichtpunkthöhe in Metern tr.agen. 

B. Güteyorschriften 
I. Lichttechnische Anforderungen 

a) Die LS.-Richtleuchte muß den Anforderungen des 
§ 10 der Verdunklungsveror.dnung vom 23. 5. 1939 
en tsprechen2). 

b) Die LS. - Richtleuchte muß eine brei t!>trahl en de 
Lichtverteilung aufweisen. 

c) Die maximale Beleuchtungsstärke muß am Fuß
punkt der Leuchte vorhanden sein. Sie darf 
0,01 Lux nicht überschreiten und 0,008 Lux n icht 
unterschreiten. 

d) Die Gleichmäßigkeit der Bodenbeleuchtung muß 
innerhalb eines AU!lstrahlungswinkels von 2 X 650 

gegen di e Senkrechte mindestens 1 : 5 erreichen. In 
di esem Bereich soll die Beleuchtungsstärke mög
lichst gleichmäßig abfallen. 

e) Der Gesamtöffnung!>winkel darf 2 X 950 gegen die 
Senkrechte nicht überschreiten. Die Lichtstärke im 
Ausstrahlungsbereich von 2 X 900 bis 2 X 950 darf 
0,5 Hefnerkerzen nicht überschreiten. 

f) LS.-Richt[euchten mit farbiger Lichtwirkung sin d 
unzulässig." 

Sowcit die Gütevorschriften. Es folgen nun "An
forderungen an Aufbau, Entlüftung, Befesti'gung 
und W erkstoff", aus denen nur einige hier ange
führt werden sollen. Sic lauten : 
"i) die LS.-Richtleuchten müssen als solche für den 

Ve rkehrstei lnehmer aus mindestens 150 m Entfer
nung mit Sicherheit erkennbar sein. 
A [s Kennung sind demnach vorzusehen: 

I. hir LS.-Richtleuchten der Klasse 1 
ein waagerechter LichtstreiFen von 15 cm Länge, 

2. für LS.-Richtleuchten der Klasse 2 
zwei waagerechte Lichtstreifen von 15 cm Länge im 
Abstand von 10 cm." 

Die Durcharbeitung dieser Vorschriften zeigt, vor 
welche Aufgaben der Lampenkonstrukteur gestellt 
wurde. Sie zeigt aber auch, mit welcher Sorgfalt 
diese Vorschriften überlegt worden sind. 

1) Vgl. "Gasschutz und Luftschutz" 9 (1939) , Sonderblatt I, Septem· 
be r. S. 1 If. 

2) Dieser § 10 lautet : Lichtquell en im Freien, die nicht außer Be tri eb 
gesetzt werden. sind in der Weise abzublenden. daß bei Dunkelheit 
und klarer Sicht aus 500 Meter Höhe in senkrechter und schräger 
ßlic kri chtun g für ein normales Au~e weder unmittelbare noch mittel
bare Lichterschcinl1nJrten wa hrzunehm en sind. 
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Bild I. 

Bild 2. 

Die Bilder geben nun derartige den \'o rstehend 
angezogenen Vorschriften entsprechende LS. -R ieht 
leuchten für Gasbeleuchtung wieder. Bild 1 ist eine 
Richtleuchte mit einer I( ellnung in geschlossenem 
Zustande, Bild 2 zeigt dieselbe geöffnet. Bild 3 stellt 
die geschlossene LS.-Richtleuchte mit zwei Kennun
gen dar. Die Ausbildung des Bodens ist bei beid ::n 
Leuchten die gleiche. 

Bei diesen abgebildeten LS. - Richtleuchtcn han 
delt es sich um völlig neu geschaffene Typen. D er 
Wille des Gesetzgebers spricht aber in den Vor
schriften Absatz 2 ausdrücklich davon, daß "im 
allgemeinen Richtleuchten durch Herrichtung be
reits vorhandener Leuchten zu erstellen sind". Di e 
Bilder 4 und 5 zeigen, wie man auch dieser Forde
rung gerech t geworden 1st. 

In Bild 4 ist ein Hängelichtgeleucht mit Schutz
mantel für den Fernzünder in geschlossenem Zu
stande geze'igt, Bild 5 stellt eine Aufsatzlampe üb
licher Form, als LS.-Richtleuchte ausges taltet, in 
geöffnetem Zustande dar . 

Allen diesen von der Bamag-Meguin A.-G. du rch 
gebildeten Konstruktionen ist die aus einzelnen 
Segmenten zusammengesetzte Einsatzblende ge
meinsam, die als besonderes Merkmal der LS.
Richtleuchten anzusehen ist und deren Ausgestal 
tung aus den in geöMnetem Zustande gezeig ten 
Leuchten deutlich erkennbar ist. Wenn es sonst 
immer eine Hauptaufgabe des Lichttechnikers war. 
für reichliche Beleuchtung zu sorgen, so war jetz t 
die umgekehrte Aufgabe zu erfüllen, und die Richt
leuchten beweisen. ·daß das vo rgeschriebene Ziel 
auch erreicht wurde. 

Neben der Bamag, deren LS.-Richtleuchten \'or-

Bild 3. 

Bild 4. 

stehend beschrieben wurden, hat die Ehrich & 
Graetz A. -G ., die sich als Pionier des Hängelich
fes besondere Verdienste um die Gasbeleuchtung 
e rworben hat, eigene Konstruktionen \' on LS.-Richt
leuchten geschaffen. 

Bild 6 zeigt die Leuchte mit einer, Bild 7 die mit 
zwei Kennungen. Die Leuchten sind gemäß den 
Bestimmungen als Breitstrahler entwickelt worden. 
Die Anordnung des sei tlichen Reflektors, der 
gleichzeitig Abblendung und Hülle darstellt, ist SO 

erfolgt, daß die vom Glühkörper ausgehenden 
Strahlen reflektiert und durch den segmentartig 
ausgesta lteten, mehrteiligen Bodenrcflektor nach 
der Seite bzw. nach unten geleitet werden . In den 
Bildern 8 und 9 ist der Strahlenverlauf innerhalb 
des lichttechnischen Teils der Leuchten mit einer 
bzw. zwei Kennungen zeichnerisch dargestellt. 

Die Bodenfläche unmittelbar unter der Leuchte 
wird von ·dcn diffusen Strahlen des Reflektors be
leuchtet. Die anschließenden Fhichen werden von 
zweimal reflektie rten Strahlen getroffen, die durch 
die doppelte Reflexion bereits eine Schwächung 
ihrer Intensität erfahren haben. Die Randflächen 
um 65 0 aus der Senkrechten werden wiederum von 
Strahlen erhellt, die nur ei nmaIrefIck tiert worden 
sind und somit die intensivsten Strahlen darstellen . 

Durch diese Anordnung wird ein vollkommen 
blendungsfreies Licht erzielt, das die geforderte 
Gleichmäßigkeit von mindestens 1 : .5 ergibt. 

Die Lichtausbeute zeigt das Diagramm Bild 10. 
Von Konstru'ktionseinzelheiten soll nur hervor

L!choben werden, daß dem Gasstrom auf seinem 
Wege zur Düse ein Schmutz- und \ \'asserabsehe l -

der vorgelagert und daß in den Leuchten ein Zug
zylinder angeordnet ist, um 
dIe Windsicherheit zu erhö
hen. Die Metallteile sind 
dureh Lackierung bzw. Email
lierung gege n I( or rosion ge
schützt. Es kommen nur 
Festdüsen zur Verwendung. 

U m die Bedienung der 
Leuchten möglichst einfach 
zu ges talten , sCind sie für eine 
durchschnittliche Aufhänge
höhe von etwa .5 m be
s timmt. Das hat den Vor
teil, daß - gleichgültig, ob 
Richtleuchten mit einer oder 
zwei Kennungen in Frage 
kommen - durchweg der 
klcine. besonders gesehaf-

Bild 5. Bild 6. Bild 7. fene G lühkörper am Ring 
Werkphotos 8: Werkzeichnun~e n 6 647 (s. Bild 14) für rund 



Graetzin.LS .• Richtleucb ten . 

Bild 8 (links) mit einer Kennung. Bild 9 
(unten) mit zwei Kennungen. Bild 10 
(rechts) Lichtverteilungsdiagramm bei -"O!~~=---t--t--t--t--+--t--I-f' 

einer Kennung. 

20 I stündlichen Gasverbrauch verwendet wer
den kann. 

Durch dic vorbeschriebenen j\'laßnahmen wird 
die \Vartung der Leuchten stark vereinfacht. Es 
werden Verwechslungsmöglichkeiten, wie sie bei 
der Anwendung von verschiedenen Glühkörpern 
für verschiedene AlI'fhängehöhen gegeben wären , 
vermieden. Die durchschnittliche Aufhängehöhe von 
5 m ,entspricht vollauf den Gegebenheiten der 
Praxis und genügt somit für die Durchführung der 
eingeschränkten luftschutzmäßigen Beleuchtung, da 
die zugelassene Toleranz zwischen 0,01 und 0,008 
Lux gewisse Schwankungen der Aufhängehöhe aus
gleicht. 

soll deshalb auf die Wohl feilheit der vorbeschrie
benen Richtleuchten hingewiesen werden. Es ist 
dabei selbstverständlich, daß die in den Richtlinien 
geford ' rte entsprechende Herrichtung bereits vor
handener Leuchten die billigste Lösung ist, wenn 
sie auch gegenüber den Sonderkonstruktionen nur 
nls behelfsmäßige Maßnahme erscheint. 

Auch die in den Bestimmungen des RMdLuObdL. 
vorgesehene Anbringung von gegebenenfalls erfor
derlich werdenden Blenden ist ohne weiteres mög
lich, da am Reflektor besondeIie Befestigungsschrau
ben für diesen Zweck vorgesehen sind. 

Bei der Beschaffung solcher RichtIeuchten spielt 
natürlich auch die Kostenfrage ein e große Rolle. Es 

Von den im Betriebe befindlichen Straßenlampen 
besteht noch -der größte Teil aus sechseckigen oder 
Rundmantdlaternen alter Bauart, die durch Einbau 
von Hängelichtbrennern auf zeitgemäße Beleuch
tung umgestellt wordon sind. Wie schon erwähnt, 
lassen die Richtlinien di·e Umwandlung vorhande
ner Lampen zu und auch das Rundschreiben des 
Herrn Reichsministers der Luftfahrt vom 1. 11. 1939 
spricht sich in gleichem Sinne aus. 

Solche Umwandlungen sind inzwischen von einer 
Reihe von Gaswerken erfolgreich durchgeführt wor
den. Deshalb soll eine derartige behelfsmäßige Ein
richtung in nachstehendem beschrieben werden: 

In eine vorhandene Gaslaterne beliebiger Form 

I 
I 
~ ~so _______ ' 

wird eine Abschirmblencle nach 
Bild 11 oder 12 eingesetzt. Die 
Abschirmblende a kann zylin
drische, geschweifte oder ähn
liche Form haben. Die Blende 
ist oben offen, die untere öff
nung wird durch eine kreis
runde Platte b so abgedeckt, 
daß ein Spalt f für den Licht
austritt verbleibt. Die Platte b 
hat eine Bohrung, in welche das 
Mischrohr chineinpaßt. Die 

<:) Blende wird durch Stellring e, 
<:) N o::ken, Flügelschraube oder 
" Bajonettverschluß festgehalten. 

Bild 11. Blende, für zwei Kennungen eingestent. 

Mit einer Blende läßt sich so
wohl eine Richtleuchte mit einer 
als auch eine solche mit zwei 
Kennungen herstellen. Will man 
eine Straßenlaterne zu einer 
LS.-Richtleuchte mit einer Ken
nung umgestalten, so muß die 

Bild 12. Blende, für eine Kennung eingestellt. 

Blende a oben an die Laternen
decke d anschließen, so daß 

Bild 13. 

Bild 14. 
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das Licht aus der unteren spaltförmige n ÖFf
nung f austre ten kann. Will man ein e Leuchte 
mit zwei Kennungen haben, so wird die Blende 
so angebracht, daß zwischen der Laternendecke 
d und dem Blendenrand ein Lichtspalt g ver
bleibt, aus dem das Licht aus treten kann . Es sind 
dann die für Gefa hrensteIlen vo rgesehen en zwei 
Kennungen vorhanden. Bild 13 zeig't di e A ufnahme 
einer von den Berliner Gasglühlicht-vVerken Riehard 
Goetschke A.-G. als behelfsmäßige LS.-Richtl cuchte 
umgewandelten Stndknlatern e alter Bauart. 

Es ist noch nötig, ein paar W o rte übe r die zu 
den Richtleuehten nötigen und passenden GlÜhkör · 
pe r zu sagen . Es ist schon da rauf hingewiesen wor-

den, daß der kleine G lühkörpe r am Ring 647 beson
ders dafür geschaffen wurde. Bild 14 zeigt den 
G lühkö rper, ferner das besondere Mundstück und 
beide Teile ve reint, wie sie in den LS.-Richtlcuchten 
zur Verwendung k omm en. Der Gasverbrauch be
trügt 15 bis 20 I stündlich . 

In vielen Gebieten un seres Vaterlandes, die nicht 
in dcr Gefa hrcnzone li egen, s ind A uflockerungen 
der Verdunklung zugelassen. Auch für diese Ge
biete sind besondere Glühkörper geschaffen wor
den. Solch e G lühkö rper s tellen di e Auergesellschaft 
und die Berliner Gasglühlicht - Werke Richard 
Goetschke A.-G . her. 

Der Luftschutzsanitätsdienst in den Betrieben 
des erweiterten Selbstschutzes 
Vortrag, gehalten bei einer Dienstversammlung der Betriebsluftschutzleiter und Truppführer der E S.-Betriebe 
im Bereich eines Schutzpolizei-Abschnittskommandos 
von De. med. Curt Pan i c k, Führer der LS.-Sanitätsbereitschaft eines Abschnittskommandos 

Ich bin beauftragt, zu Ihnen über die Einrichtung 
und Durchführung des Luftschutzsa nitätsdienstes 
im Rahmen des Ihnen anvcrtrauten erweiterten 
Selbstschutzes Ih rer Betriebe zu sprechen. Veran-
1assung geben dazu zum T eil auch die Feststellun
gen und Beans tandungen, ·die bei einer kürzlich 
durchgeführten Ü berprüfung ,der ES.-Betriebe ge
macht wcrden mußten. Ich habe nun nicht die Ab
sicht, Ihnen eine lange Lis te der fes tges tellten Feh
ler vor~ulegen, sondern ich will Ihn en einen kurzen 
Gesamtüberblick über Aufgaben und Aufbau des 
LS.-San.-Dienstes in den Betrieben geben. 

ach Ziff. 12 c de r LD v. 755 müssen für ers te 
Hilfe bei V erletzten und ,deren Bergung ausgebil 
dete Gefolgschaftsmi tglieder in genüge nder Zahl 
vorhanden sein. Gerade unte r d en besonderen Ver
hältn~ssen des Luftschutzes wird es j a se lten mög
bich se in, .daß ein Arzt sofort an dcr Sehadenstelle 
bereit ist, die erste Hilfe selbs t zu bringen. Auch 
der hoh eitliche LS.-Sanitätsdiens t braucht Zeit zum 
Her2.l1komm en. Außerdem is t er auch beim V orlie
gen großer oder zahlreicher Schäden m öglicherweise 
bereits an anderer Stelle eingesetzt. Die oft schwer 
Verletzten oder Erkrankten werden deshalb in der 
Regel auf ers te Hilfe durch Angehörige der eigenen 
Gefolgscha ft angewiesen sein . 

Halten Sie sich vor Augen, daß die richtige Art 
der Bergung und ersten Hilfe oft für E rhaltung des 
Lebens oder W 'iederherstellung der Gesundheit von 
entscheidender Bedeutung ist. So kann schon un
zweckmäßiges Aufheben bei der Bergung eines an 
der Wirbelsäule Verlctzten desscn sofortigen Tod 
oder aber dauernde schwere Lähm,ungse rscneinun 
gen zur Folge haben; unrichtiges ode r verspätetcs 
Bingreifen bei einer SehlUigaderverletzung kann zur 
Verblutung führen. Selbst bei einem an sich nicht 
gefährLichen Knochenbruch kann un zweckmäßige 
erste Hilfe und Lagerung dazu führen , daß das be
troffene GHed später amputiert werden muß. Der 
V erlus t materielIe r Dinge is t schmerzLich, aber s ie 
sind e rsetzlich ; der V e rlus t von Leben und Ge
sundhC1it von Menschen aber is t unersetzlich für 
den einzelnen selbs t wie auch für die Volksgemein
schaft, ·deren nützliches Glied er is t. 

Ich h!'.lte mich für verpHichtet, Sie auf die W 'ich
tigkeH eines einsa tzftihigen und einsatzberciten 
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Luftschutzsa nitä tsdiens tes in aller DringLichkeit 
hinzuweisen, da die Überprüfungen den Eindruck 
ergeben haben, daß er ,in einer Reih e von ES.-Be
trieben in diese r Hinsicht wohl noch etwas zu leicht 
genommen wird, und daß sich Bctriebsführer und 
Betriebs luftschutz lC'iter boi allem guten Willen ihrer 
großen Verantwortung in diese r Hinsicht ·doch noch 
nicht übe ra1\ voll bewußt goworden sind. 

Für eine volle Einsatzfähigkeitdes LS.-San.-Dien
s tes is t dre,ie rIei erforderlich: eine genügende An
zahl gut ausgebildeter Krüfte unter einem verant
wortungsbewußten Führer, ausre~chendes und 
zweckmüßiges LS.-San. -Gerät und ausreichende 
Luftschutzrüume für LS.-San. -Zwecke. 

Die Zahl der hcrangezoge nen und ausgebildeten 
Kräft e muß im richtigen V erhältnis zur Zahl der 
Gefolgschaftsmitglieder überhaupt s tehen . Vielfach 
ergaben die Überpri.ifungen, daß die Zahl der LS.
San.-Kräfte zu gering angesetzt war, andererseits 
wurde in Betrieben mit vorwiegend weiblicher Ge
folgschaft gelegentlri ch beobachtet , daß diese sich 
in Scharen ge rade zum LS.-Sa n.-Dicns t drängte, da 
ihr diese r immer noch erstrc'benswerter schien als 
z. B. der Feuerlöschdienst. 

Zur Gefolgschaft gehörcn nicht nur die dauernd 
im Betrieb Beschäftig ten , sondem auch die üb licher
weise sons t im Betr,ieb Anwesenden, z. TI. die Be
s ucher von W arenhüuse rn , Gaststütten, Kinos, Kir
chen, in den Schulen d~e Schüler, in den Kranken
hiiuse rn die Kranken. Sie alle mi.i ssen bci Ermitt
lung ,de r zahlelUnäßigen Stiirke ,des LS.-San.-Dien
s tes mitge rechnet werden. Es kann daher notwend~g 
werden, daß sämtliche eigentlichen Gefolgschafts
mitglieder zur Einsatzgruppe gehören oder u. U . so
ga r überhaupt nicht ausreichen. In diesom falle 
müssen in den Schulen geeignete ~iltere Schüler mit 
herangezogen werden; Betriebe mit einem wech
selnden Besucherkreis seien auf N r. 2 des Anord
nungsblattes für den erwciterten Selbstschutz hin
gewiesen, wo un ter Ziff. 15 angekündigt wird, daß· 
die Landesg ruppe Groß-Beriin des Reichsluft
schutzbundes bereit ist, sog. Luftschutzhilfen zU 

steIlen. die im gelegentlichen Dienst wie auch illl' 
Dauerdienst und für alle Zwecke, also auch als Sa
nitäts personal, eingesetzt werden können. Auf An
trag an das zus tändige Polizeirevier können auch .. 



soweit unbedingt erforderlich, Bctriebsfremd e -
etwa auf dem gleichen Grundstück wohnendc Per
soncn - herangezogen UJ1Jd dem ES. zugcteilt 
wcrden . 

Auch die besondcren Verhältnisse dcs Betriebes 
und dessen . Luftempfindl~ehkeit s ind von wcscnt
lichem Einfluß auf Anzahl und Einteilung der LS.
San.-Kräfte. In jcdem Fall muß cin Truppführer 
vo rh anden sein, <i n großen Betrieben ode r bei räum
lich ni cht zusammenh~ingcnde r U nte rbringung eier 
Krä Fte, etwa in ve rschi edenen Baublocks, sind m eh
rere Truppführer ei nzusetzen, von den en ei ner als 
Füll rer eies gesamten LS.-San.-Diens tes zu bestim
men ist. Ebenso h ~in g t es von der Größe des Be
triebes und den räumlichen Verhältnissen ab, ob 
en tsprechenel der LDv. 755 größerc Trupps bis zu 
acht Mann ode r vier Tragen für geschl ossenen ~n
sa tz bereitgestellt werden - wobei ich als bekannt 
vorausse tze, daß im LS.-San.-Dienst eine Tragen
mann schaFt aus zwei Trügern besteht - oder ob es 
zweckmäßige r ist, die Tragen einzeln cinzuse tzcn, 
wobci es sich all erdi ngs empfiehlt, einen solchen 
Träge rtrupp mindes tcns drei Mann s tark zu m a
chen, da bei schWlierige r Bcrgung durch cnge Luken 
und ühnliches die Hilfe eines ,ddttcn Mannes un
bedingt erforderlich sei'n kann . 

eben ,den Trupps, di e den beweglichen Teil des 
l3 e triebs-San.-Diens tes cLarstellen, müssen dann noch 
Kräfte für die Betreuung der geborgenen Verletz
ten im San.-Raum vorhanden sein, die den orts
fes ten Teil des Betricbs-San.-Dienstes darstellen 
und im folgenden kurz Pfleger genannt werden sol
len. Deren Zahl braucht im allgemeinen ein Viertel 
bis höchs tens ein Drittel der gesamten San.-Kräfte 
nicht zu übers teigen. 

Wenn sich auch Normalzahlcn bei der V erschic
denheit dcr Bctriebc und dcr örtHchcn V erhältnissc 
nicht geben lassen , so will 'ich doch Mindestzahl en 
angeben, wie sie vom Leitenden Luftschutzarzt für 
Berlin festgese tzt worden sii nd. Bei einer Kopfzahl 
der Belegschaft einscht. der durchschnittlich vor
übergehend im Betrieb anwesenden Personen müs
sen mindes tens vorhanden sein: 
bei bi s zu 60 Köpfen 3 San.-Kräfte, 
bei bis zu 100 Köpfen 6 San.-Kräfte, davon 2 Pflc

ge r, 
bei bis zu 200 Köpfcn 10 San.-Kräfte , davon 3 Pfle

ger, 
be,i bis zu 400 Köpfcn 15 San.-Kriifte , davon 5 Pfle

ger, 
bei bis zu 600 Köpfen 25 San.-Kräftc, davon 6 Pfle

ger, 
bei bis zu 1200 Köpfen 33 San.-Kräfte, davon 8 Pfle

ger, 
bei bis zu 3000 Köpfen 60 San.-Kräfte, davon 11 

Pflege r. 

Wic nochmals betont wcrden muß, sind dies Min
des tzahlcn, di e nicht unterschritten werden sollten. 

Die für den crweitertcn Selbstschutz benötigten 
Kräftc müssen ordnungsmäßig herangezogen wer
den ; nur die ordnungsmäßig H erangezogenen ste
hen vorbehaltlos für ih re Aufgaben zu r Verfügung. 
Der Einwand eines Bdriebsluftschutzlciters, er 
habe die H eranziehung einer ganz geringen Anzahl 
von LS.-San.-Kräften für ausreichend gehalten, da 
sich unter ,der nicht herangezogenen Gefolgschaft 
rnehrere geprüfte. Krankenschwestern beFänden , ist 
ebenso abwegig wie der eines anderen, da ß sich in 
seiner Bereitschaftsgruppe mehrere Personen be
fänden, die zwar in ihrem Wohnblock als Einsatz
kräfte für den LS.-Sa n.-Dienst ausgebildet und her
angezogen se,ien, ihm ja aber während der Arbe,its-

zeit im Betricb zur Verfügung ständen . Aus wohl 
erwogenen G rün den darf nach Ziff. 11 der LDv. 7.'1'=' 
nur herangezogen und eingesetz t werden, wcm noch 
keine anderen Aufgaben 1m Rahmen der Landes
verteidigung übcrtragen sind. Die anderweitig im 
Selbstschutz eingesetz ten Personen stehen also in 
keiner \Veise zur Verfügung, während im ers tcn 
Falle die Hcranzichun:g der Schwestern erfolgcn 
kann und muß, wenn slich durch Prüfung ergibt, daß 
sie nicht schon anderweitig crfaßt sind. Die ord
nungsmüßigc Heranziehung aller Kräfte is t aueh 
deshalb wichtig, weil nach ,dem Wortlaut des § 12 a 
der Ers ten Durchführungsverordnung zum Luft
schutzgesetz in der Fassung vom 1. 9. 1939 nur für 
eine solche Luftschutzdienstbeschädigung Versor
gUl1ig gewährt wird, die ein zur Luftschutzdienst
pflicht herangezogen er LuFtsehutzdicnstpflichtiger 
nach AuFruf des Luftschutzes erleidet. 

F raucn können unbedenklich herangezogen wer
den. Als Pfleger sind sie gut geeignet; für die San.
Trupps sollten sie nur genonunen wer,den, wenn 
Männer nicht in aus reichender Zahl zur Verfügung 
s tehen, da die San.-Trupps ja in ers ter Liinie für 
Bergung und Transport da sind. Stehen nur Frauen 
zur Verfügung, so empf,iehlt es sich, etwas mehr 
Frauen heranzuriehen, um die Tragemannschaften 
:w verstärken, da Frauen als Träger nicht so lei
stungsfähig sind wie Männer. Dasselbe 1st zu be
denken, wenn man auf die Heranziehung Jugend
licher angewiesen ist. 

Die Ausb~ldung der Betriebs-Sanitä ts trupps im 
crwci terten Selbstschutz hat untcr Zugrundelegung 
der durch den RdLuObdL. - L In 14 Az. 41 e 1 J. 
15. Allg. Abt. III A 4 (LS) N r. 249/4 a vom 31. 5. 
1940 - ergangenen Besbimmungen betr. Ausbildung 
der Betriebs-San.-Trupps im erwe,iterten Selbst
schutz in erster Hilfe zu erfol'gen . Die Teilnahme 
an der Allgemeinausbildung, wie sie der RLB. für 
die Luftschutzkräfte aller Fachsparten vorgesehen 
hat, muß von allen Krüften gefordert wcrden. Die 
besondere Ausbildung in der ersten Hilfe kann den
jenigen Kräft en crlassen werden, dic berufsmäßig 
in der Krankenpflege tätig s ind, ferner denjenigen, 
di e den San.-Schein der Wehrmacht, des D eutschen 
Roten Kreuzcs, der SA. ode r ciner anderen G liede
rung besitzen. Bei den vor 1935 A usgebildeten ist 
besonde rs darauf zu achten, ob ihre Ausbnldung die 
Kampfstoffschäden und die erste Hilfe bci solchen 
umfaßt hat, da dieses Gebiet vor 1935 in der Aus
bildung nicht allgemein berücksichtigt wurde. 

Für die Ausrüstung ist einhc.it~ich das amtlich vor
geschriebene LS.-San .-Gerätanzuschaffen. A uf das 
Geriit selbs t und seine Verwendung hier e'inzu
gehen, würde zu weit führen. Ich ve rweise auf die 
sehr eingehende Beschreibung von L 0 0 k 1),dercn 
Studium ich dringend empfehle. Bei der A usstattung 
mit Gerät ist zu unterscheiden zwjschen dcr allge
mainen Luftschutzausrüstung und der besonderell 
LS.-San. -Ausrüstung. 

D aß jedes Mitglied der Einsatzgruppc eine Gas
maske haben muß, ist selbstvers tändli ch, ebenso 
eine Armbinde. Mindest ens alle Angehörigen der 
Trupps sollen Luftschutzhelme haben ; notwendig 
ist auch die Ausstattung mit Arbeits- oder Schutz
anzügen, da die Einsatzfreudigkeit erh eblich beein
trächtigt wird durch die Rücksichtnahme auf die 
eigene Kleidung und die Scheu vor deren Beschiidi
gung und Beschmutwng, wozu ja bei der Bergung 
über Einsturztrümm er und der Versorgung starker 
mutungen usw. wichlich Gelegenheit ist. Die Aus-

1) Vgl. "Gasschul z und Luftschulz" 9 (1939), 103 er .. 132 Ir., 164 Ir. 
Die Arb eil isl auch als Sond erd ruck (0,20 RM.) e rhülll ich. Ebens" 
werden gelie ferl : Ge brau c h sanweisun~ lür di e LS .-San .-Tasche (0 ,03 
RM .) und Gebrauchsanweisun~ lür d ie LS .-Gaslasche (0 .04 RM.). 
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stattung mit Handlampen für die Pflege r ist nur 
erforderlich, wenn die Luftsehutzraumbeleuch tung 
unzureichend ist; jedenfalls empfiehlt sich die Be
schaffung einer Handlampe für jeden VerbandrauITl. 
Fi.ir die San.-Trupps sind zwei Handlampen fi.ir 
einen Trupp von acht Mann vorgesehen; wenn 
kleine Triigertrupps zum Einzelcinsatz aufgestellt 
werden, so muß jede zum Einzeleinsatz vorgesehenc 
Einheü über eine I-Iandlampe verfügen. 

LS.-Krankentragcn sollten so zahlreich beschafft· 
werden, daß mindestens auf je zwei Mann eines 
San.-Trupps eine Trage entfiillt. Wenn mehr Tragen 
vorhanden sind, ist dies durchaus zu begrüßen. Es 
ist nicht zweckmäßig, wenn Schwerverletzte allzu 
häufig umgebettet werden, bei manchen Verletzun 
gen ist dies sogar lebensgefährlich . Es ist deshalb 
gut, wenn so viele Tragen vorhanden si nd, daß der
artige Schwc rverletzte im Verbandraum bis zum et
waigen Abtransport in die Luftschutzrettungsstelle, 
in Ausnahmefällen auch direkt ins Krankenhaus , aul 
rler gleichcn Trage Hegenbleiben können, ahne d.aß 
dadurch die Einsatzkraft des San.-Trupps velTl11-
L!e rt wird. Gerade Tragen fehlen fast i.iberall, <luch 
in solchen Betriebcn, in denen das übrige LS.-Geriit 
zahlreich und in tadellosem Zustand vorhand en 
war. In einigen Fällen wurde mir auf meine Bean
.~tandungen crwidert, bei der Ausbildung in der 
ers ten IIilfe sei so eingehend i.ib er behelfsm~lßige 
Tragen gesprochen worden, daß man geglaubt habe, 
auf Tragen am ehesten verzichten zu können. ach 
dem Vorhergesagten kann diese r Stand punk t durch
aus nicht gebilligt werden. 

Nach Anhang 5 der LDv. 755 soU die eine Hälfte 
der beweglichen San .-Kräfte mit LS.-San.-Taschen, 
die andere mit LS.-Gastaschen ausgerüstet sein, so 
daß von den bei den Trägern jeder Trage einer eine 
San.-Tasche, der andere eine Gastasche trägt. Dies 
wird auch erforderlich sein, wenn damit zu rechnen 
ist, daß z. B. bei weit ausgedehntem Werkgelände 
in großen Betrieben der San.-Trupp sich weiter vom 
San.-Schutzraum entfernen muß und womöglich 
wiihrend eines länger dauernden Angriffs dorthin 
mit den Verletzten und Vergifteten nicht zurück
kehren kann. In der Mehrzahl der ES.-Betriebe wer
den diese besonderen Voraussetzungen nicht vor
liegen. Bei guter Erreichbarkeit der Verbandräume 
kann die Behandlung der Kampfstofferkrankten 
nach dem Transport in diesen vorgenommen wer
den. Die in den LS.-Hausapotheken und <in den LS.
Verbandkästen vorhandenen Mittel gegen Kampf
s tofferkrankungen sind ausreichend. Eine Aus
ri.istung mit LS.-Gastaschen ist dann nicht mehr 
oder nur in wesentlich geringerer Anzahl erforder
lich. In diesem Fall ist aber anzustreben, daß eine 
größere Zahl von LS.-San.-Taschen vorhanden ist; 
es soll möglichst dahingebracht werden, daß jeder 
Mann eine Tasche mitführt. 

Der LS.-Verbandkasten wird beim geschlossenen 
Einsatz der Trupps vom Truppführer mitgeführt. 
Es ist je Trupp von acht Mann ein LS.-Verban?
kasten vorgeschrieben. Es ist anzustreben, daß In 

den San.-Sehutzräumen genügend San.-Material zur 
Nachfüllung des verbrauchten Materials der LS.
Sanitätsge räte vorrätig gehalten wird. 

Zur Ausstattung der V erbandräume dient die LS.
IIausapotheke. Bei einer zu schützenden Gefolg
schaft von mehr als 600 Personen müssen minde
stens zwei, bei mehr als 1200 Personen mindestens 
vier LS.-Hausapotheken verfügbar sein. Erwünscht 
ist die Lagerung einer größeren Menge von Re
serveverba ndma terial. 

Zum Schluß will ich noch kurz die Luftschutz
raumfrage berühren, soweit sie den LS.-San.-Diens t 
angeht. Notwendig sind Luftschutzräume für die 
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Tri:ige rtrupps und Luftschutzr~iume für Erkrankte 
und Verletzte. Die Unte rbringung der bewegliehen 
San.-Trupps in Luftschutzräum en, die von denen 
der übrigen Gefolgschaft get rennt sind , ~s t er
wünscht; die Abtrennung eigener Luftschutzräume 
rür Erkrankte und Verletzte ist dringend erforder
lich. Die Verbringung der Verletzten in die allge
meinen Luftschutzräume ,is t wegen des ungi.instigen 
Eindrucks auf die beim Luftangriff ohnehin schon 
erregten Menschen nach Möglichkdt zu verm0iden; 
gehäufte Ohnmachten und Erregungszustiinde bei 
den übrigen Schutzraumbenutzern wiiren die unaus
bleibliche folge, ebenso andererseits auch Beläs ti 
gung der Verletzten durch Neugierige und Störung 
lIne! Beeinträchtigung der Hilfsmaßnahmen . 

Bei Betrieben bis zu 100 Gefolgschaftsmitgliedern 
wird ein besonderer Raum fi.ir Verletzte dann nicht 
notwendig sein, wenn der Unterkunfts raum für die 
San.-Krtifte so groß bemessen werden kann. daß in 
illin noch zwei bis drei liegende Verletzte Platz fin 
den können. Bei größeren Gcfolgs·:;haEten sind be
sondere R~lume für die Verletzten vorzusehen, und 
zwar: 
bis 200 Köpfe etwa 25 m2 für 3 Schwe r- und 5 Leicht· 

verletzte, 
bis 400 Köpfe etwa 30 m2 für 4 Schwer- und 1-1 

Leich tvc rletzte , 
bis 600 Köpfe etwa 50 m2 für 6 Schwer- und 14 

Leich tvcrletzte, 
b,is 1200 Köpfe etwa 75 m 2 für 12 Schwer- und 20 

Leichtverletzte, 
bis 3000 Köpfe etwa 100 m2

• 

Mehrere Einzelräume sind bei gleicher Quadrat
rneterzahl geeigneter als ein großer. Da liegende 
Verletzte wesen tlich mehr Raum erfordern, ist der 
Luftschutzraumbedarf nicht in der üblichen Weise 
nach m\ sondern nach der Größe der Grund
Fläche zu ermitteln. Bei der Ermittlung ist zu be
rücksichtigen, daß auch die Pfleger darin un terzu
bringen sind. Bei der Auswahl der San.-Schutz
l'fiume ist auch die otwendigkeit eines bequemen 
Zuganges. für die Ein- und Ausbringung liegender 
Verletzter zu berücksichtigen . Für die Ermittlung 
des Raumbedarfs g,ilt für die Errechnungder Zah
len der zu schützenden Gefolgschaft das gleiche, 
was eingangs bei den Ausführungen über die Zahl 
der erforderlichen Kräfte gesagt wurde. 

Besondere Schwierigkeiten macht die San.-Schutz
r3umfrage in Krankenhäusern, wo ja nicht nur die 
etwaigen Luftangriffverletzten, sondern auch zahl· 
reiche liegende Kranke untergebracht werden müs
sen. Es muß angestrebt werden, daß die Kranken, 
wenn Luftschutzräume nicht in ausreichender Zahl 
erstellt werden können, wenigs tens in die unteren 
Stockwerke verbracht werden können. Allgemein
gültige Richtlinien lassen sich hierfi.ir jedoch nur 
sehr schwer aufstellen. Die j eweiligen Verhältnisse 
des einzelnen Krailkenhauses werden daher bei den 
Oberprüfungen gesondert besprochen werden müs
sen. Zugrunde zu legen sind bei a11 diesen Maß
nahmen die Richtlinien für bauliche Luftschutzmaß
nahmen in Krankenlüiusern, Lazaretten, Heil- une! 
PHegeanstalten (Baulicher Luftschutz, IT. Teil, 
Heft 1). 

Personalien ] 
Regier un gsba u\"at D\". phi!. H erbert S tob wa s s e r'), 

R eferent im Reiehsluftfahrtmini s terium, L. In . 13, wurde 
zum Oberregierungsbaurat ern.annt. . 

') V~1. .. Gasschutz und LuHschutz' 8 (1938). 376 . 



Wie können die Übungen im Werkluftschutz 
abwechslungsreich gestaltet werden? 
Dipl.-Ing. H. Sc he eIe, Oberbaurat i. R., Berlin-Charlottenburg 

Der KrieCf macht übu ngen der Werkluftschutzkräfte 
notwendt'g, um ihre technischen Kenntnisse zu er · 
ha lten und zu vcrtiefen. Da aber die fertigung 
mÖdliehst wenig gestört werden darf, können Übun· 
gen'" größe ren A usmaßes, z. B. Voll übungen größe rer 
\ ,yerke, Fliegera larm übun gen usw., nur III be
sc hrän ktem Maße durchgeführt werden, zumal -
besond e rs im "Vesten und Nordwesten - eine un 
nötige lleu nru hi gun g von Gefolgschaft un d Bevöl
kerung vermieden werden muß. In der an schließen
den Arbeit \\'e rden einigc \\ 'ege und Aufga be n ge· 
zeigt, die dem angegebenen Zweekc dienen. 

A uf Grund der Durchfi.ihrungsverordnungen zum 
Luftschutzgesetz unJ der weiterhin von der Reichs
gruppe Indus trie hera usgegebenen Merkbhitter ist 
der Luftschutz industriell er Werke (Werkluftschutz) 
nunmehr überall eingerichtet und aufges tellt. Man 
pflegt zu sagen: .. D er W erkluftschutz steht." Auch 
die Werkluftschutzkräfte sind sowei t ausgebildet, 
Jaß sie im Erns tfalle ihren Aufgaben gewachsen 
sind. D e r Schutz der Belcgschaft ist somit sicher
ges tellt und entstehende Schäden im W erk könn en 
schnells tens beseitigt werden. .. . 

Durch regelmäßig stattfindende Ubungen mit 
und ohne Gasmaske wird di e Aus bi I dun g 
cl e r ein z eIn e n T r u p p s weiter geförder t. Die 
Kenntnisse werden allenthalben durch die Üb ungen 
vertieft und damit wird der A usbildungss tand ge
hoben L

)'. Hierfür is t der Werkluftschutzleiter ver
antwortlich. Er muß seine Unterführer (Truppfüh
rer ) en tscheidend beeinflussen, ihnen An regungen 
geben und Aufgaben s tellen, die den Gedanken des 
Werkluftschutzes fördern und vorwärtsbri ligen. Ge
rade hier kann er seine Persönlichkeit und sein Füh
rertalent zur Geltung bringen und seine technischen 
Kenntnisse beweisen. Durch seine eindringliche Er
ziehungsarbeit kann der Stoff lebendig ges taltet 
werden. 

Geschieht dies nicht, so werden ü bungen und 
Unterricht ers tarren. Es werden namentlich bei 
den Haupttrupps (Feuerwehr-, Sanitäts-, Wieder
hers tellungs trupp) leicht sogenannte .. Türken" zur 
Ausbildung gelangen, die im Ernstfalle nicht unge
fährlich sind. Wenn der einzelne Mann immer wie
der an demselben Objekt übt, dieselben H andgriffe 
zu machen hat, ja sogar dieselben Wege zurück
legen muß, so wird er zwar für diesen Fall gut aus
gebildet sein. Im Ernstfalle werden si<.:h aber an 
dere Lagen ergeben, die di e rastlos fort schrei tende 
Technik mit sich bringt, und dieser einseitig aus
gebildete Mann wird und muß alsdann ve rsagen. 

V erschiedentlich ist nun in dieser Z ei tschrift 
darauf hingewiesen worden, daß manche An nah -
m e n bei den praktischen Übungcn, die diesen einen 
bes timmten Rahmen geben sollten, in der Praxis 
schwer oder gar nicht zur D arstellung gebracht 
werden können. Es wurde gesag t, man könne nicht 
an einer glatten 'Wand Abs tützübungen vornehmen 
in der Annahme diese Wand sei zum T eil umge
s türzt und man 'könne einen E rdtrichter nicht an
nehm ~n , wenn ein solcher nicht vorhanden sei. D em 
aber muß entgegengehalten werden, daß Annahmen 
immer gemacht werden müssen, um irgendwelche 
Lagen zu geben. Und es ist Sache der Leitenden , 
diese Annahmen so wirklichkeitsnahe wie nur mög
lich zu gestalten; andererseits dürfen sie ni~ht 
lächerlich wirken, sondern sollen den Übungen emc 
vernünftige Basis geben. 

Ein Vergleich mit dcr Weh rmacht zeigt, daß au<.:h 
Jort sogenannte "Türken" verpönt sind; bei allcn 
größeren militärischen Übungen müssen aber An
nahmen gemacht werden, z. B. über die Stärke des 
Feindes, über die seitli che Anlehnung der Truppe 
an andere Formationen, Wirkung der feindlichen 
Streitkräfte, Ausfa ll Jer Führer uSW.; der eigent
li<.:he Krie fJsfal! als solcher kann aber nicht dar
gestellt w~rden. Wenn feindliche Gesch osse ein 
schlagen, Minen hochgehen, Flieger angreifen , 
Kampfstoffe wirken und Führer unJ Kameraden 
ausfallen , so ist das Bild ein völlig an~eres. Auch 
die akt ive Feuerwehr arbeitet bei den Übungen un
ter A nn ahme und kann elas feindliche Element in 
allen seinen Auswirkungen nicht darstellen. 

Im Werkluftschutz wird der Ernstfall ebenfall s 
danz neue Verhältnisse scha ffen. In wenigen Se
kunden wird dann alles über den Haufen geworfen. 
womit man bestimm t zu rechnen glaubte. EinflulS 
der Kampfs toffe, Einschläge von Brandbomben, 
plötzliche Dunkelheit, U npassierbarkeit wichtiger 
Z ugangswege und Ausfall von Fachkräften sind Mo
mente, die man nicht in Rechnung s tellen kann, 
deren man aber schnell Herr werden muß. 

Will der Werkluftschutzlei ter die Übungen sei
ner Werktrupps also interessant und lehrreich ge
s talten, so müssen der Wirklichkeit möglichst an
gepaßte An nah m engemacht werden. A uch an 
ei ner völlig intakten Wand kann eine AbstützuI:g 
praktisch durchgeführt werden, wenn man dlC 
Stützen mit Vorsicht z. B. unter ein Gesims oder 
unter die Sohlbank ein es Fensters se tzt. Bei einer 
Übung der W erkfeuerwehr, bei der ein Kellerbrand 
angenommen wird, k ann man du:d~ vcrschlosseI!e 
Türen, durch V erneblung, also voliige DunkelheIt, 
der Wirklichkei t sehr nahekommen. Auch beim Sa 
nitäts trupp ist es ähnlich. Es is t verkehrt, bei An
nahme irge ndwelcher Verletzungen an lebenden 
Personen denieniden, welche die Verletzten dar
s tellen sollen,' Pappschild er umzuhängen mit der 
Angil.be des Unfall s oder de,: VerIetzung, z:. B. 
.. Bruch des linken U nterarmes oder "qasverglftet 
durch Gelbkreuz" sondern es muß heißen: "D er 
Verletzte klarlt über heftige Schmerzen am linken 
U nterarm" oder "hat heftige Atembeschwerden" . 
Dann hillt dem Sanitätsmann di e Aufgabe zu, den 
Unfall ode r die Krankheit herauszufinden und ent
sprechend schnell und sachgemäß zu handeln . 

In erster Linie können die Übungen immer durch 
Ann?hme irgendwelcher Ein wir ku n g von Bom
ben ode r Kampfstoffen abwechslungsr~!eh. gestal~et 
werden wobei mildwirkende und unschadhche R elz
stoffe Yerwendun rl find en sollen und Gasmasken 
oder Saue rs to ff-ScI~tzgeräte einzusetzen sind. Auch 
die Durchführung von .Übungen b~i völliger Dun
kelh eit ist lehrreich; wenn z. B. dlC gesamte elek
trisch e Beleuchtung eines Übungsabschnittes aus
geschaltet wird, so müssen als Ersatz Belcuchtung~
ge räte aller Art, wie Fackeln und Laternen, h erbeI
geholt werden, wodurch erhebliche Verzögerungen 
en tstehen . 

A ls Teil von allgemeinen Übungen kann die B e -
s i c h t i gun g einzelner Abschnitte oder des gan
zen Werkes durch alle Zugehörigen des Werkluft
schutzes angeseh en werden. Die Maßnahme ist un-

I) VgJ. "Gasschutz und Luftschutz". 3 (1933). 16 H. u . 4 (1934) 30 H. 
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bedingt nQtwendig. D enn die Erfahrung hat gelehrt , 
daß manche Menschen, namcntlich Frauen, mitun
jer ein sehr schlechtes Orientierungsvermögen und 
unausgeprägten Ortssinn haben. A lle Treppen und 
Ausgänge müssen gezeigt werden; in schwierigen 
Füllen sind diese noch durch dauerhafte Aufschrif
ten und N ummern zu kennzcichnen, damit auch 
an Hand von Plänen instruiert werden kann. Wich
tig ist die Begehung der Böden in möglichst kleinen 
Trupps, wobei auch auf die Brandabschnitte (Brand
mauern) mit ihren feuerhemmenden Türen hin zu
weisen wä re. 

Ferner können alIgemeine V 0 I' t I' ä g e vor ein 
zelnen Trupps oder vor der Gesamtheit, wie z. B. 
,, 'vVas muß jedermann vom Feuer wissen" oder 
,.Was muß jeder von der Wundbehandlung bei ein· 
fachen Verletzungen kennen", rech t leh rreich aus
gestaltet werden. Sie dürfen nicht länger als eine 
halbe Stunde dauern und sollen einer prakti schen 
Übung vora ngehen. 

Schließlich sind wirkliche AI ar m edel' ganzeIl 
Belegschaft oder bes timmter T eile derselben zu ge
gebener Zeit durchzuführen, um zu prüfen, ob jeder 
weiß, wo er hingehört. 

Wenn nun nachstehend für die einzelnen Trupps 
einige Bei s pie I e für besondere übungen ge 
bracht werden, so sollen hiermit nur Hinweise für 
den Werkluftschutzleiter bzw. die Truppführer ge
geben werden. Erschöpfend sollen die Angaben 
nicht sein; sie wollen jedoch von Fall zu Fall aus
gebaut, verfeinert und ergänzt werden. Mit Leich 
I'igkei t lassen sich weitere Beispiele erdenken und 
durchführen, je nachdem, ob es sich um ein Hüt
tenwerk, eine Werft, ein e G ießere i, ein Metall
werk, ei ne Holzbearbeitungsfabrik oder ein chemi 
sehes Werk handelt. Immer aber muß jede Übung 
so sorg fältig vorbereitet werden, daß sich bei der 
Durchführung keine Reibungsmomente ergebell. 
Vor alIem müssen die Truppführer dafür sorgen, 
daß stets das erforderliche Materia l zur Stelle ist, 
denn es wirkt sehr ungünstig, wenn bei der Übung 
selbst wich tiges Material oder Geräte fehlen oder 
nicht zur Stelle sind. Und dann sei daran gemahnt, 
<lUch wirklich die gewählte Übung bis zum Ende 
durchzuführen ; denn was nicht geübt ist, klappt in 
Wirklichkeit nicht. 

Nun die Beispiele für die besonderen übungen : 
a) Für den 'vV e r k fe u e r l ös e h die n s t 

1. Ablöschen ei nes Kleinfeuers mit Hilfe einfacher 
Löschmittel (Einste ll spritze, Handfeger, Eimer mit 
Wasser, nasser Sand). 

2. Einüben einer Eimerkette über eine Bodentreppe 
(Eimer dreiviertel gefü llt ; lnhalt darf nicht ver
schüttet werden). 

3. Ablöschen eines öl- oder Benzinbrandes in einem 
E.imer mit Hilfe eines nassen Scheuertuches (sch lag
artiges Entziehen des Sauerstoffes). 

4. Erklärung der wichtigsten Feuerlöschertypen und 
Abspritzen je eines Feuerl öschers jeder Type (auch 
du rch weibliche Hilfskräfte). 

5. A blöschen ei nes kleinen Dachstuhlmodells aus Holz 
im Maßstab von etwa 1 : 10 (Ve rwendun g eines 
Bran dsatzes) . 

6. Angriff auf irgendein Objekt mit einer B-Leitung 
und schnell er Ersa tz derselben durch zwei C-Lei 
tun gen (Wassergabe darf nicht unterbrochen werden). 

7. Anschluß der Kraftspritze an einen Kanalisations
gully; Ansaugen und Wasser geben (Annahme: W as
serrohrnetz versagt völlig). 

8. I [erstellung einer Sch lauchbrücke über die Haupt
zufahrtstraße mittels Steckl eitern usw. (Straße muß 
passierbar gemacht werden). 

9. Rettung einer Person und Selbstrettung mit Hilfe 
einer Fangleine. 

10. Praktische Übun gen mit dem Heeresa tm er in den 
verschied ensten Lagen, z. B. b ei Vorhandensein eine r 
Leuchtgasausströmung und bei Dunkelh eit. 
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11. Herstellung einer Kupfervitriollösung I : 20 zum 
Ab löschen von Phosphorbrandbomben. 

12. Erk lärung der Treppenbelüftungen und praktische 
Bedienung derselben . 

13. Rundgang auf dem Werkgrundstück und auf den 
umliegenden Straßen und Wegen zur Orientierung 
über die Lage a ll er H ydranten. Erklärung al ler ge
normten Hinweisschilder für Gas, 'Wasser, Abwasser 
usw. 

b) Fü r den Wer k sa n i t ä t s die n s t. 
1. Herstellung ei ner Behelfstrage mit den einfachsten 

Mitte ln, z. B_ mittels zweier Kanthölzer unter Ver
wend un g eines Woilachs, e ines a lten Mante ls. e ines 
Strohsackes oder m it tels eines Liegestuhles, ei ner 
Leiter usw. 

2. Herstellung einer fahrbaren Krankentrage mittels 
eines vorhandenen Handwagens. 

3. Transport eines Verletzten über eine Wendelt reppe. 
eine steil e Bodentreppe oder eine Leiter (gegebenen
falls Absei len). 

4. Anlegen von Notverbänd en durch Helferinncn in 
einem Raume, in dem un scbäd li che Reizstoffe ver
gast sind. 

5. Wiederbelebung und Behand lun g eines mit Sta rk
st rom in Berührung gekommenen Mannes (Sauer
stoffgabe). 

6. Herstellun g der verschi edenen im Luftschutzsanitäts
dienst erforder lichen Medikamentlösungen, z. B. 
Chloramin lösung 0,5% (gegen Hautschädigungen 
durch Lost); Ka liumpermanganatlösung 1 : 4000 (ge
gen Schäden durch Kampfstoffe der Gelbkreuz
gruppe); Natriumbikarbonat lösung 3 bis 5% (a ls 
Gurge lmitte l bei Reizungen der Schl eimhäute) usw. 

7. Praktische Übungen mit der Luftschutzapotheke. 
(.J eder Helfer muß auch im Dunkeln die Medika
mente ungefähr zu finden wissen.) 

c) Für den Werkwiederherstcllungs 
die n s t') 

I. Vorfü hrun g eines Schn eidbrenners. cines Schw eiß
apparates, eines Schei nwerfe rs und gegebenenfa ll s 
e ines pneumatischen Meißels mit praktischen Übun
gen . (Es müssen Ersatzkräfte herangebi ldet werden, 
da im Ernstfa ll e die fac hmänner fehl en können.) 

2. Einsatz von Hebezeugen, z. B. Dreibock, Bockwinde, 
Ketten flaschenzug . 

3. Abdichten einer Gasleitung mittels Holz- oder 
Korkstopfen, Lehm, Ton oder Patentkitt. 

4. Herstellung eines kleinen Beobaehtungs podestcs un 
ter einer Dachluke. 

5. Anbau ein es sp littersicheren Beobachtun gssta ndes 
an einer Hauswand. 

6. Bau ein er Rampe (oder Klappbrücke) zur Überwin 
dung ein es Geländeuntersc hi edes hir den Transport 
eines Kraftspritzenkarrens. 

7. Bau einer Notfähre (Holzfloß) a ls E rsa tz für eine 
zerstörte Brücke. 

8. Fahrbarmachen eines beschädigten Hauptvcrkehrs
weges; Überbrücken eines angenommenen Spreng
trich ters. 

9. Instandsetzung eines beschädigten Teiles eines Luft
schutzraumes durch Einziehen einer Ersatzsteife. 

10. Herstellung ei nes Deckungsgrabens auf dem 'vVege 
zu ei n er benachbarten Sied lun g. 

11. Abstü tzen ein es fr eis tehenden Schornste in es (Schutz 
gegen Umsturz). 

12. Ermittlung der Lage all er Absperrvo rrichtun gen für 
Wasser. Gas und Elektri zitä t im Werk. Kenntlich
machung der fr agli chen Räumlichkeiten; Bedienung 
der Absperrvorrich tungen. 

d) Für den N ac h I' ich t e n t r u p P 
I. Behelfsmäßige Wiederherstellung einer zerrissenen 

Schwachst romfrei lei tung. 
2. Sp littersichere Ve rl egun g ei ner Verbindungsleitung 

in die Erd e, in der Hofecke, durch Steine geschützt 
oder in Gasrohr_ 

3. Beseitigung kl ein er Fehler an den Nachri chtenmit
teln (Ap para ten) . 

4. Ausbau der Meldetechnik un.d der Meldeformen; 
Benutzung der Buchstabiertafel. 

2) Vg l. hierzu: .. Gassc hut z und Luftschutz" 4 (1934). 37 fr.. 147 H. 



5. Schutzraumwechsel und U ml egcn cinzclncr Ap pa
rate und Leitungen. 

6. Ob ungen des Läufertrupps bei Annahmc ungang
barer Treppcn und 'Wege mit Nac hprlifun g dcr auf
gewcnd eten Zeiten. 

e) F li r die \ V c r k gas s p li r e r und - c n t g i f t c r 
I. Schnliffelprobcn ohne Angabe libcr die Lage des 

vergiftcten fleck s. 
2. Bchelfsmiißige Feststc llun g dcr \Vindgcschwindig

keit. 
3. Gass pliren mit und ohn e Gasa nzug bci vcrschicde

nen A nnahmcn (Stärkung dcs Ge ru chsgedächtni sscs, 
a ls Radfahrcr usw.). 

4. Ausflaggcn e in es durch ge lbe Kreidcstriche auf dcm 
festen Hofpfla ster kenntlich gemachten Kampfstoff
feld es. 

5. Behelfsmäßige H crstcllung von Chl orkalkstreuern 
(Marmeladeneimer usw.). 

6. Entgiften dcr verschiedensten tot cn und lebenden 
Objekte, z. B. Bretterzaun, Futtermaucr, Baum , 
Lastwagen, Pferd, Mensch. 

f) F li r die li b r i gen Zug c hör i g c n d c s Wer k
luft s:: hut zcs 

Die Au~bi ldun g und der U nterricht der Ordner und 
des vVerkwachtrupps (Pför tn er, Fahrer, Wächter usw.) 
si nd nach dcm Vorh ergcsagten einfach. Hier können die 
Ub un gen durch Einsatz der Gasmasken, schne ll es Zu
rechtfinden im ganzen Werke, öfteren Austausch der 
Einzelfunkti onen und vor a ll em durch Anna hmen be
zliglich der Nichtb egehbarkeit bestimmter W ege, Aus
gänge und Treppen interessant gestaltet werden . Die 
versperrten Wege sind zweckmäßig durch Leinen, rote 
Lappen oder Plakate kenn tlich zu machen., so daß sich 
der Truppzugehörige selbst den nächsten Weg aussuchen 
muß, auf dcm die Belegschaft abge leite t und gegebenen
falls in die Luftschutzräume gcbracht werden muß. 

\Verden die Übungen in dieser Weise abgewik
kelt, so kann man, wie die Erfahrung gelehrt hat, 
auf das breites te Interesse und die Aufmerksamkeit 
aller Zugehörigen des Werkluftschutzes rechnen, 
zum al dann , wenn mehrere Trupps zusammen üben. 

Brandschutz in Modell-La~ern 
Ingenieur Jos. Ra m sau e r I Würzburg 

Wenn wir uns heute mehr denn je im Rahmen 
des Luftschutzes mit dem. Brandschutz allgemerin 
und im besonderen mit dem Brandschutz in indu
striellen Werken befassen, sei es, daß die zur Be
kämpfung von Bränden erforderlichen Ausrüstunge11 
persönlicher und allgemeljner Art restlos beschafft 
und jederzeit einsatzbereit gemacht sind, sCli es, daß 
die Löschwasserversorgung durch Schaffung ent
sprechender Reserven restlos sicherges tellt wurde 
und die einzusetzenden Feuerlöschkräfte über einen 
hohen Ausbildungsstand verfügen, so sind diese 
Maßnahmen nicht nur ein Gebot ,der Stunde, son
dern sie werden darüberhirnaus eine bleibende Ein
richtung darstellen. 

Die E rfahrungen der ji.ings ten Zelt z<.:igen uns mit 
aUer Deutlichkeit, daß auf dem Gebiete des Brand
schutzes nicht zuviel getan werden kann, w<.:nn man 
allen Momenten und Faktoren Rechnung tra~en 
wHl. Insbesondere in gewerblichen und indus tri ellen 
Betrieben sind die vorerwähnten Brandschutzmaß
nahmen, di e man als direkte Maßnahmcn bezeich 
nen kann , je nach der Brandgcfahr des einzelnen 
Betriebes mit ausschlaggebend fi.ir den unges tör ten 
Fortgang der Produktion boi bzw. nach Luftan
griffen. 

Bei den .Maschinen-, Motorerrfabriken usw. weisen 
neben den kolzverarbeitenden Betl'iebsabtei lungen 
die Modell-Lage r die ~rößte Brandgefahr auf, was 
daraus hervorgeht, daß 
1. die Holzmodelle, die durchweg nur aus vollkom 

men trockenem Holz gefertigt werden , 
a) in mehr oder minder großen Mengen in die

sen Lage rn jahre- und jahrzehntelang aufbe
wahrt werden und unter Umständen mit 
einer sehr s tarken Staubschicht bedeckt sünd; 

b) aus fabrikationstechnischen und ph ysikali 
schen Gründen mit sogenanntem ModeH
lack (Spjrjtuslack) ges trichen sind; 

2. in diesen Räumen strengstes Rauchverbot be
steht; 

3. die Feuerversicherungen besol1!dere ' Forderungen 
betreffs Feuerlöscheinrichtungen s tellen ; 

4. entsprechend höhere Prämiensätze in Anrech
nung gebracht werden. 

Da die Modelle nricht nur einen hohen Sachwert 
verkörpern, sondern in ihrem Gebrauc11swert zu 
einem ansehnlichen Vermögen anwachsen und da-

mit u. a. wehr- und kriegswirtschaftliche und wirt
schaftspolitische Bedeutung ha:ben, di.irften für je
den Betriebsfi.ihrer, joden Führer C'iner Werkfeuer
wehr und nicht zuletzt für jeden Werkluftschutz
leiter die Modell-Lager in bezug auf Feuerschutz 
vielfach die größten Sorgen]önder serin . Man ver
gegenw~irtige sich einmal , wie schwierig sich die 
Brandbebmpfung gestalten kann, wenn ungünstige 
Momente mitwirken, z. B. stark er Frost, wde wir 
ihn im KriegswiJücr 1939/40 erlebten, mit seinen 
Folgeerscheinungen, eingefrorene Wasserleitungen, 
fcstgcfrorene H yd,anten, zugefrorene Feuerlösch
teiche und sons tige W asse rentnahmestellen u. a. m., 
oder eine durch di,c Auswirkung von Luftangriffen 
Qanz oder teilweise t.mterbrochene Löschwasserver
~orgung . W ie leicht kann srich unter solchen U m
stünden ein Kleinfeuer im Modell-Lager zu eirnem 
Großbrand entwickeln und in seiner Sekundärwir
kung zur Katastrophe fi.ihren . Es wäre Verrat am 
Va terlande un'd an sich selbst , wollte man diesem 
Problem interessdos gegeni.iberstehen oder sich der 
trügerischen Hoffnung hingeben, es werlde schon 
nichts passieren , obwohl hier dem eigentlichen S'inne 
nach von einem Problem nicht die Rede sein kann, 
sondern es sich vielmehr darum handelt, die E rgeb
nisse ein er bereits gelösten Aufg,ab e nur noch ent
sprechend zur Nutzanwendung zu bringen . 

Scit Jahren bedient man sioh mit sehr gu tem Er
folg bei der Schwerentflaanmbarnnachurng von Bau
holz u. a. - hauptsächlich fi.ir D achkonstruktionen 
- der Feuerschutz-Anstl'ioh- und -Imprägnierungs
mittel. D er Wissenschaft und Technik ist es durch 
lange Forschungsarbeit gelungen , au f diesem Ge
biete fi.ir jeden Fall geeignete Mittel zu finden, die 
mit ·dazu beitragen, U nsumm en von Volksvermögen, 
die j~ihr1ich dem Element Feuer :wm Opfer fallen 
können, zu erhalten . Wenn auch 'der hohe praktische 
Wert diese r vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen, 
die man als indirekte Feuerschutzmaßnahmen be
zClichnen kann , hinlänglich bekannt ist und einer be
sonderen Erwähnung eigentlich nicht bedarf, so ist 
er aber insofern zu erörtern, als man sich anschei
nend bis heute mit der FeuerschutzimpJ'ägnierung 
oder dem Feuerschutzanstrich im Modellbau noch 
nicht ernsthaft beschäftigt hat. Verschiedene Er
wägungen, insbesondere solche finanzie1ler Art, mö
gen vielleicht die Durchführung solcher Maßnahmen 
hemmend beeinflußt haben. 
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Jedenfalls sind, vom rein technischen Standpunkt 
aus betrachtet, keinerlei Schwierigkeiten zu über
winden, Modelle, ehe sie mit Modellack gestrichen 
werden, mit Feuerschutz-Anstrich- oder -Impr~lgnie
rungsmitteln zu behandeln. Die Holzarten, die für 
die Herstellung von Modellen verarbcitet werden 
(Kiefern-, Frichten-, Tannen-, Apfclbaum-, Birn
baum-, Pflaumenbaum-, Erlen- und Eschenholz), 
nehmen die Flammschutzmittel seh r gut auf und 
zeigen bei deren richtiger und sachgem~ißer An
wendung - je nach der Art des Modelles - kaum 
nennenswerte Maß- und Formveränderungen. Die 
Feuerschutzmittel veran.kern sich derart fest in dem 
Holz, daß sie auch später nicht ausblühen. Aueh die 
Festigkeit des Holzes leidet in keiner Weise. Die 
Eindringungsticfe des Flanm1sehutzmittels hängt 
sowohl von der Art seiner Verwendung als auch 
von der Art und Beschaffenheit des Holzes ab. 
Eine natürliche Erscheinung - aber trotzdem im 
Modellbau von Bedeutung und In teresse - ist die 
bei Brandversuchen festgestellte Tatsache, daß zu
sammengeleimte und mit Flammschutzmitteln 'be
handelte Holzteile nach der Feuereinwirkung nach 
wie vor an der Leimstelle eine beträchtl1che Halt
bark,eit aufwiesen im Gegensatz zu solchen ver
leimten Holzteilcn, die keinen Feuerschutzanstrich 
erhi elten. Diese Tatsache darf keinesfalls unbeach
tet bleiben, denn wenn die Lackierung des Holzes 
weggebrannt ist - ein Vorgang, der sich sehr 
schnell abspielt - , so bilden sich besonders an den 
Leimfugen, die durch drie sta rke Hitzeeinwirkung 
aufplatzen, Kanten, die dem Feuer weitere Nahrung 
geben und unter ungünstigen Verhältnissen ein 
weiteres Umsichgreifen ermöglichen. 

Da die Feuerschutz-Anstrioh- und -Imprägnie
rungsmittel auf die ve rschiedenste Weise verarbei
tet werden können, z. B. im Streich-, Spcitz- une! 
Einlaugverfahren ode r durch Vollimprägnierung, ist 
allen Fällen, Betriebseinrichtungen und -ve rhältnis
sen weitestgehend R echnung get ragen. Allerdings 
ist das Ei nlaugve rfahren nur in beschränk tem Maße 
für den Modellbau geeignet; das Verfahren der 
Vollimprägnierung erfordert besondere A nlagen 
ul1'd Einrichtungen. Am zweckmäßigsten und ,damit 
vielleich t auch am wirtschaftlichsten ist das Streich
und Spritzverfahren, 1etzteres jedoch nur bei Mo
dellen mit großen Flücheffl, wie sich überhaupt die 
Anwendung der ei nzelnen Verfahren im Modellbau 
nach dem vorliegenden Fall richten muß. 

In bezug auf die Feuerhemmung könnte der Ei n
wand erhoben werden, daß der auf die Modelle 
aufgetragene Lack n ach wie vor mit unverminder
ter Geschwindigkeit abbrennt, das Feuer in gleicher 
Stärke auf die in nächster Nähe liegenden Modelle 
übergreift und sich so trotzdem ein großes Schaden
feuer entwickelt. Eine derartige Gefahr bes teht je
doch nicht, da die FLamme nicht um sich greifen 
kann, weil sie 'durch die sich aus dem gesCllütz ten 
Holz entwick elnden flammen tötenden Gase schn ell 
unterdrückt wird, was sich in Versuchen vollauf be
stä tigte. Ausschlaggebend ist natürlich, daß, wie be
reits erwähnt, das Flammschutzmittel eine absolut 
sachgemäße Anwendung gefunden hat. Vor allem 
kommt es darauf an, ,das Modell nach dem ers ten 
und zweiten Feuerschutzanstrich richtig trocknen 
zu lassen und dann erst mit Modellack zu s treichen. 
Man rechnet im allgemeinen mit einer Trocknungs
zeit von acht bis zwölf Stunden. Diese Trocknungs
zeit kann man selbstvers tändlich h erabse tzen, wenn 
eine entsprechende Trockenanlage zur Verfügung 
steht. Allerdings darf die Trockenanl.age bzw. der 
Trocken raum die Temperatur von 35 b~s 40 Grad 
Celsius nicht übersch reiten, del1Jl1 der Trockenvor
gang darf sich auch nicht zu rasch abspielen . 
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Wenn man nun den Flammschutz der J lolzmo
de lle vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrach
tet, so kann die Durchführung dieser vo rb eugenden 
Brandschutzmaßnahmen keineswegs Ablehnung er
fahren, selbst dann nicht, wenn ·durch die Anwen
dung von Flammschutzmitteln die Herstellungs
kosten der Modelle um einen bestimmten H undert
satz höher werdcn. Man kann sich seh r wohl auf 
den Standpunkt s tellen, durch den zweimaligen An
strich mit Feuerschutzfarbe sei eille Verlängerung 
der Arbeitszeit erforderlich , die mit Rücksicht auf 
bereits bestehende Festpreise in der Produktion 
einfach untragbar sei. 

In Würdigung aller dieser und ähn li·::her Einwände 
darf man aber den tats~ichlichen Wert dieses an
scheinend verteuernden Arbeitsganges niemals ver
kennen. E'ine Kalkulation über die Wirtschaftlich
keit oder die nicht zu rechtfertigende Steigerung der 
I Iers tellungskos ten der Holzmodelle bei Verwen
dung von Feuerschutz-Anstr ichmitteln ergibt folgen
des Bild. Die in den Bitdern 1 bis 3 darges tellten 
zwei Holzmodelle haben einc Gesamtoberfläche von 
je 1900 cm2

, die im Falle b nur mit Modellack und 
im Falle a zweimal mrit Flammschutzmittel und 
einmal mit Modell.ack ges trichen wurden. 

Holz 0,0025 m" . . 
Modellack 50 g. . . 
A rbeitszeit 40 Minuten 
(Facharbei ter Tischler) 
Arbeitszeit Lackierer 
(Facharbeiter) 4 Minuten 
Flamrrnschutzmittel etwa 
60 g .. .. 
Arbeitszeit Hilfsarbeiter 
für zweüIDal Feuerschutz-

H ers tellullgskosten 
des Holzmodelles 

ohne Flamm
schutz 

b 

RM . 0,61 
0,08 
0,65 

0,07 

" 
0,00 

mit F lamm
schutz 

a 

RM, 0,61 
0,08 
0,65 

0,07 

0,08 

anstrich 6 Minuten. . 0,00 " 0,06 
Insgesamt . . . . . .1 RM. 1,41 RM. 1,55 

Aus dieser Aufstellung is t wohl ersichtlich, daß 
durch die Verwendung von Flammschutzmitteln 
ei ne Erhöhung der Herstellungskosten um RM . 0,14, 
also rund 10 v. H., gegeben is t. Zieht man aber da
bei in Betracht, 'daß in einem Brandfalle ein nicht 
mit Flammschutzmittel behandeltes Modell ein 
yollkommener Raub der Fl.ammen wird, so kann 
man in diesem Falle von einem Totalverlust 
sprechen, abgesehen davon, wie groß der Produk
tionsausfall z. B. in der Betriebsabteilung Gießerei 
sein wird. Wird dagegen ein Modell mit Flamm
schu t-zmitteln behandelt und bleibt es im Brandfalle 
erhalten, so läßt sich, wenn man die Mehrkosten 
bei der Herstellung jn H öhe von 10 v. H . in Abzug 
bringt, ein Gewinn von 90 v. H. buchen, ohne zu be
rücksichtigen, daß der Gebäudeschaden wesentlich 
ge ringer, die Einsatzdau er der Feuerlöschkräfte ent
sprechend herabgese tzt sein wird und eine Produk
tionsunJter'b rechung in der Formerei und Gießerei 
unter Umständen gar nicht in Erscheinung t ro tt. 

Die Praxis und entsprechende Brandversuche 
haben die an den Schutz der Holzmodelle durch 
Flammschutzmittel ges tellten Erwartungen voll be
friedigt. Interessehalber sei bem erkt, daß für die 
V ersuche Intravan N und Zellon-F euerschutz zur 
V erwendung kamen. In beiden Fällen wurde genau 
nach d en von den Hers tellerfirmen ausgegebenen 
Richtlinien gea rbeitet. Die Modelle a und b (Bilder 
1 bis 3) wurden bereits im September 1938 herge-



Bild L 

stellt (Werkstoff Erlenholz) und Model! a Iuit den 
vorgenannten Feuerschutzmitteln behandelt, um 
auch die Haltbarkeit des Feuerschutzanstrichs prü
fen zu können. Aus versuchstechnischen Gründen 
wurde Modell a nur zur Hälfte al (Bild 1) mit Feuer
schutzanstrich versehen. Modellteil a2 und Modell b 
erhielten keinen Schutzanstrich. Vom 11. 9. 1938 
bis 4. 1. 1940 waren die beiden Modelle in einem 
Raum aufbewahrt, der eine ständige Temperatur 
von + 19° C und eine relative Feuchtigkeit von 
62 v. H. hatte. 

Der Branldversuch verlief foLgendermaßen: Die 
Modelle wurden unter vollkommen gleichen Bedin
gungen einem offenen Feuer von etwa + 5300 C auf 
die Dauer von 18 Minuten ausgesetzt. Nach elf Mi-

nuten Brenndauer waren beim Modell b bereits 
starke Verbrennungen an der Oberfhiche festzu
stellen, während beim Modell a nur Teil a2 mittlere 
Verbrennungen aufwies, die sich im Verhältnis zum 
Modell b nur auf rund 60 v. H. erstreckten (Bild 2). 
Boi Modellteil al war zu dieser Zeit nur der Modell
lack heruntergebrannt. Dabei bestätigt es sich voll
auf, daß die Flamme dureh die sieh aus dem Holz 
entwickelnden flammtötel1!den Gase unterdrückt 
wird, denn die Wirkung der flammtötenden Gase 
erstreckte s ich nicht nur auf den mit Flammschutz
mitteln behandelten Modellteil al, sondern dehnte 
sich sogar auf den ohne Feuerschutzanstrich ver
bliebenen Teil a2 aus (Bild 2). Des weiteren zeigte 
sich nach der vorgenannten Zeit von elf Minuten, 
wie nicht anders zu e rwarten war, daß die Leim
nühte der beiden Modelle aufgeplatzt waren. Diese 
Erscheinung trat auch hier wieder bei Modell b stär
ker hervor als bei Modell a (Bild 3). Die Leimfuge 
bei Modell a ist sehr charakteristisch - keilför
mig -; beim Modell b dagegen durchhiuft sie das 
ganze Modell in gleicher Breite und Tiefe. Naeh 
18 Minuten Brenndauer war Modell b an der ge
samten Oberfläche fast restlos verkohlt. Modell a 
wies nur starke Verkohlungen im Teil a2 auf 
(Bild 3). Die Tiefe ,der Verbrennung bzw. Verkoh
lung bei Modell b war durchweg 19 bis 25 mm, die 
bei Modell a, Teil az, 8 bis 13 mm und im Teil al 
6 bis 0 ffiffi . Der Versuch wurde nach 18 Minuten 
abgebrochen . 

Dieser wie auch andere Versuche, bei denen die 
Versuchsmodelle vollkommen rrtit Feuerschutzan
strich versehen wurden, zeigten sehr deutlich, daß 
m an durch geeignete Maßnahmen auch im Modell
bau, insbesondere also in Modell-Lagern, die Brand
gefahr wesentlich herabsetzen kann. Es verdient, 
hierbei hervorgehoben zu werden, daß eine Herab
setzung der Brandgefahr in Modell-Lagern nur dann 
voll wirksam wird, wenn sämtliche Holzteile der 
Lager (Balken, Zwischenwände und -decken, Lager
gerüste usw.) ebenfalls mit Flammschutzmitteln 
behandelt werden. Es dürfte also auf Grund der 
umfangreichen Erfahrungen, die nicht nur von den 
Herstellerfirmen der Feuerschutz-Anstrich- und 
-Imprägnierungsmittel gemacht wurden, sondern 
auch von Behörden und Privatpersonen gesammelt 
werden konnten, die V crwendung VOn Flamm
schutzmitteln im Modellbau nur empfohlen werden, 
um so mehr, als es darum geht, Schadensmöglich
keiten und Verlustquellen im Interesse des Vater
landes, des Volkes und im eigenen Interesse aus
zuschalten. 

Luftschutz in den Niederlanden, in Belgien und Luxemburg 
Heinz-Günther Mehl, Mitglied der Schriflwaltung 

Aufklärung und Ausbildung 
Der Gewinnung der belgisehen Zivilbevölkerung für 

den Luftschutzgedanken durch eingehende Aufklärung 
und ihrer tatkrä fti gen Ausbildung wurde in der bel
gisehen Luftschutzarbeit von Anbeginn größte Beach
tung geschenkt. Alle nur irgendwie hierfür geeigneten 
Organisa tionen wurden in den Dienst dieser Sache 
gestellt, so die schon genannte UCB. und das Belgisehe 
Rote Kreuz, und ebenso frühzeitig entwickelte sich, vor 
allem dank der führenden Tätigkeit der genannten 
Einrichtungen, ein Luftschutzschrifttum, das vielfach 
internationale Bedeutung erlangte und - insgesamt ge
sehen - einen Umfang annahm, wie man ihn in einem 
verhältnismäßig so kleinen Lande kaum erwarten würde. 
Infolgedessen wäre diese Darstellunt! der Entwicklungs
geschichte des belgisehen zivilen Luftschutzes unvoll
ständ ig, fände darin die verdienstvo ll e Mitarbeit der 

(Schluß) 

~enannten zivilen Organisationen, an deren Stelle im 
Luftschutz späterhin die "Ligue de Protection Acrienne" 
ge treten ist, nicht di e gebührende Berücksichtigung. 

Wie bereits an anderer Stelle kurz angedeutet14), be
schloß der Generalrat der Uni 0 n Ci v i q u e Bel g e 
am 15. Dezember 1931 "anges ichts der Unsicherheit 
der internationalen politischen Lage" die Durchführung 
einer umfangreichen Auf k I ä run g s akt ion, um die 
belgisehe Zivilbevölkerung mit den ihr in einem etwai
gen Kriege .aus der Luft drohenden Gefahren vertraut 
zu machen und ihr zugleich die sich ihr bietel1r 
den Schutzmöglichkeiten aufzuzeigen. Das Hauptge
wicht wurde dabei - wohl nicht zuletzt unter dem 
Eindruck der wenige Jahre zuvor in Brüssel 1928 und in 
Rom 1929 durchgeführten internationalen Gasschutzkon
ferenzen - auf den a e r 0 ehe m i s ehe n Angriff ge-
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legt. Die Arbeit der UC B. auf diesem für sie neuen. 
Gebiete wurde übrigens anfänglich d.ureh die Einste l
lung der öffentlichen Meinung dem ges teckten Ziel 
gegenüber erheblich erschwert, wurde doch in weiten 
Bevölkerungskre isen der Gasschutzgedanke en tweder 
überhaupt abgelehnt oder sogar di e Ansicht vertreten, 
daß ein wirksamer Gasschutz unmög lich und das Stre
ben nach seiner Erreichung somit völlig zwecklos sei. 

Allell; sich entgegenstellenden Schwierigkeiten zum 
Trotz wurde die Arbeit jedoch aufgenommen und er
folgreich durchgeführt. Nicht zuletzt ist dieses Er<1ebnis 
wohl der Beschränkung zU7.llschreiben, die sich die 
Gasschutzkommission der UCB. selbst auferlegte, als 
sie das Z i e I der neuen Be tätigung der Organisation 
wie folgt festlegte : Aufklärung und Erziehung der Be
völkerung mit allen geeigneten zur Verfügung s teh enden 
Mitteln, um sie mit der Luftgefahr"') vertraut zu ma 
chen und sie VOll; der Wirksamkeit zweckentsprechen
d er Schutzmaßnahmen zu überzeugen; Aufforderung der 
zuständigen Behörden und Diensts tell en in Staat und 
Gemeinden, die Durchführung der erforderlichen Luft
schutzmaßnahmen zu sichern und insbesondere Her
stellung und Vertrieb von Gasschutzgeräten. durch Ge
setz einheitlich zu rege ln. Diese Bestrebungen der Gas
schutzkommission der UCB. fanden bei zahlreichen be
kannten Persönlichkeiten des belgischen öffentlichen 
Lcbens nachha ltige Unterstützung, so u. a. bei d em 
Chef des Sanitätswesens der belgischcn Luftwaffe, 
Lieutenan t-colonel-mcdecin Sill eva e r t s, dem Lei
ter des Brüsse ler s tädtischen Gesundheitsamtes Dr. 
Be c h , dem damaligen Generalinspekteur des belgi
schen feuerlöschwesens Major va n Mo S s e v eId e so
wie dem im Luftschutzraumbau tätigen und frühze itig 
weit über die Grenzen Belgien s hinaus bekannt gewor
denen Architekten Gi I b e r t. 

Aus der Vielzah l der von der UCB. heraus,gegebenen 
Ver ö f f e nt I ich u n gen sind als die ,~esentlieh 
sten e twa fol gend e zu nennen: Die zeitlich e rste di eser 
Schriften war die im Jahre 1932 mit einer Auf lage von 
bereits 20000 Exemplaren erschienene "Pro [ectio n cle 
la population civile contre les gaz de combat". Sie 
wurde auch in die fliimi sche Sprache übersetzt unter 
d em Titel .. Beseherming van de burger lijke Bevolking 
tegen de Oorlogsgassen". Die3e Veröffentlichung, der 
naturgemäß noch zahlreiche fehler un.d Miingel anhaf
t e ten, hat heute allerdings nur noch histori sche Bedeu
tung, zumal auch viele der darin vertretenen Ansichten 
- so z. B. über den für den einzelnen Luftschutzraum
i~sas~en notwendigen Luftraum - durch die spiitere 
EntwIcklung und praktische Erprobungen län gst über
holt sind. 

Noch im gleichen Jahre folgten die Broschüren "Les 
toxiques de guerre" und .. L 'a bri familial " von denen 
d!e le.tztere \~ohl mit Recht als die älteste Anleitung 
fur dIe H ernchtung VOn Luftschutzräumen überhaupt 
bezeic hn e t werden muß. Sie fand in nahezu allen Län
dern der Alten Welt größte Beachtung, und bei zahl
reich en A rbei ten der spä teren Ja hre, die überall über 
das Luftsehutzba.uwesen erschien.en, ist unverk ennbar, 
daß <;liese Schrift ,für i}n lage und Inhalt maßgebendes 
Vorbdd gewesen ist. 

Tm Jahre 1933 fol g te "La protection industrielle contre 
les gaz de combat" - also auch auf d em Gebiete des 
\Verkluftschutzes zunächst eine Überbetonung des Gas
schutzes - und 1934 das "Manuel anti-gaz", das Crste 
Gasschutz-Handbuch, das eine Zusammenstellung der 
wesentlichsten Gasschutzmittel, -mögli chkeiten und 
-maßnahmen darstellte, die freilich auf Voll ständigkeit 
kein.en Anspruch erheben konnte, auch noch manches 
Unric~tige enthielt, jedoch dem belgischen Gasschutz 
unzweIfelhaft einen beachtlichen Auftrieb gab. Die 
Nachfrage nach diesem Werk war so groß, daß cs in 
den Jahren 1935 und 1936 neu aufgelegt werden mußte. 
Als weitere Veröffentlichungen der UCB. erschienen 
1935 ",Le calfeutrage" und 1936 "Pour sauvegarder nos 
fo ye rs '. 

Diese Einzelschriften der UCB. behandelten also 
nahezu alle Teilgebiete des zivi len Luftschutzes. Sie 
erreichten insgesamt eine Auflage von rund 50000 
Exemplaren, eine Zahl, die vie ll eicht selbst angesichts 
de r geringen Gesamtbevölkerungszah l Be lgiens a ls recht 
niedrig erscheinen mag; es ist aber dabei zu bedenken, 
daß diese H efte dazu bestimmt waren, von Hand zu 

164 

Hand weitcrgegeben zu werden, und daß s ie somit 
einen wesentlich größeren Bevölkerungsteil erfaßt ha
ben , d er wohl ein Mehrfaches der Auf lagenhöhe er
reicht hab en dürfte. 

Außerdem aber wurde auch di e monatlich erschei
nende Z e i t s c h r i f t der UCB., das "Bulletin Mensuel 
de I'UCB.", in den Dienst des Luftschutzes geste llt, wo
durch sich weitere Mög li chkeiten für die Erfassung brei
ler Vo lksschIchten ergaben. Die J a hrgänge 1932 bis 1937 
dieser Zeitschrift enthalten zahlreiche für di e Beurtei
lun g der Entwick lung des be lgischen zivilen Luftschut
zes wese n.tliche Beiträge. 

Über dicser literarischen T ä tigkeit auf dem Luft
schutzgebiete wurde jedoch auch nicht die Bedeutung 
d es gesprochenen 'l'Vortes für die Luftschutzaufklärung 
verkannt. 1n cinem großzügig durchge führten Werbe
leIdzug wurden a llcin bis zum April 1936 in 189 grö
ßeren Ortschaften Auf k I ä run g sv 0 r t r ä g e gehal
ten, bei denen insgesamt rund 80000 Besucher gezählt 
wurden. Die Vortragsveransta ltungen fanden eine wert
vo lle Ergänzung durch die zahlreichen VOn der UCB. 
veranstalteten Lu f t s c hut z aus s tell u n gen. Die 
erste Ausstellung dieser Art fand in Brüssel vom 15. 
bis 28. Oktober 1933 statt und zählte in diesen zwei 
Wochen 32000 Besucher. Sie wurde mit Unterstützung 
der belgischen Militär- und Zivilbehörden durchgeführt, 
auch die .. Ligue de dCfense a6rienne de France" betei
ligte sich - das erste Zeichen für die Auswirkung der 
hes teh enden militärischen Zusammenarbeit bei der Län
der auch auf dem Luftschutzgebiete. Diese Ausstellung 
bereiste se ither das ga nze Land mit iihnlichem Erfolge; . 
s ie scheint späterhin von der LPA. üb ernomm en wor
den zu se in. 

An der Durchführung der belgischen Lu f t sc hut z
ii b u 11 gen, die schon frühzeiti g recht hohe An.forde
rungen an die e ingese tzten Krä fte s tellten, war die 
UCB. ~Iel~hfalls von Anfang an maßgeblich beteiligt. 
Über dIe EntWIcklung dI eses Teiles d es Luftsehutz-Aus
bildungswesens in Belgien wird am Schlusse dieses Ka
pi te ls zusammenh ängend berichtet. 

Nicht minder verclienstvoll war die Tätigkeit der an; 
deren Organisation, die s ich gleichzeitig mit der Union 
C ivique Beige in den Dienst des Luftschutzes s tellte, 
nämlich d es Bel g i s c he n I{ 0 t e n Kr eu z e s. Dieses 
war - wie schon an anderer Stelletß

) ausgeführt - sei
tens d er zuständigen amtlichen Stellen bereits im Jahre 
193 1 zu den Bera tungen der "Gemischten Kommissio
ncn" hinzugezogen worden, als deren Ergebnis u. a. 
ei nc Ausweitung der Ausbildungspläne und -lehrgänge 
di eser Organisation geze itigt wurde. Erstreckte s ich 
diese Maßnahme zunächst nur auf die Angehörigen des 
Belgisehen Roten Kreuzes selbst, so erfolgte im .lahre 
1934 e ine weitere Ausdehnung der Ausbildungstätigkeit 
durch Einrich tung von vorerst fünfstündigen So n der
kur sen, die für alle Ärzte und Apotheker offen 
waren und sowohl in fran zösischer als auch in flämi
scher Sprache gelesen wurden ; diese Veransta ltungen 
standen unter der Schirmherrschaft des Gesundheits
ministers und wurden unte r Mitwirkung namhafter Per
sön lichkeiten durchgeführt - so wirkten u. a. mit der 
Vizepräsident des "Ständigen Büros der Internationalen 
Sachverständigenkommission für den Schutz der Zivil
bevölkerung", Prof. Er c u I iss e von der Universität 
Brüsse l, ferner die damaligen Oberstabsärzte Sill e
va e r t sund d e BIo c k. Außerdem wurden in die 
allgemeinen Lehrgänge, die in jedem Jahre für die Ge
samtheit der Mitglieder durchgeführt wer-den , schon da
mals drei Un.terrichtsstunden über die chemische Krieg
führung aufgenommen. 

Im gleichen Jahre erschien - ganz offensich tlich im 
Zusammenhange mit diesen Sonderlehrgängen - in 
ßrüssel eine vom Apotheker G . P. W eil herausgege
bene Schnft unter dem Titel "Le röle du pharmacien 
dans la guerre des gaz", die in kurzen knappen Wor
ten einen guten Überblick über die Prob leme des che
mischen Krieges gab und die unterschied lichen Aufgaben 
umriß, die dem Chemiker und insbesondere dem Apo
theker auf diesem Gebiete erwachsen. Wie die Mehr
zahl der belgiseh en Luftschutz- und Gasschutzwerke 

J G) Hier tau cht e rstmals der ße~riff .. Luft~efahr" a uf na chdem in 
Be lgien bis dahin imm er nur von der "Gasgefa hr" J.!csp;ochen wurde. 
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verriet auch dieses cine umfassende Litcraturkenntnis 
seines Verfassers. 

Die L u f t s e hut z aus b i I dun g \\. e i tc s t c r 
Bevölkerungsteile nahm ebenfa lls im Jahre 
1934 ihren Anfang, nachdem in diesem .J ahre und aus
schli eß li ch zu diesem Zwecke die bel gis c heL u f t 
sc hut z I i ga, die "Ligue de Protection A6r ienn e" 
(LPA.), gegründet worden war17) . Dieser bis zuletzt un
ter der Führung des Generalleutnants Te r mon i a 
stehenden Organisation wurde u. a. zum Ziel gesetzt, 
rund 300000 Freiwi lli ge als "Luftschutzhelfer" zu wer
ben und ausz ubild en (und zwar ansc hei nend in erster 
Linie für die Verstärkung der Kräfte des Sich erheits
und Hilfsdienstes), von denen zu Anfang des Jahres 
1938 bereits die Hälfte ausgeb ildet gewesen sein so ll . 
!n ihrem organisatorischen Aufbau, in ihrer allgemeincn 
Zielsetzung bezüglich der Aufklärung dcr Gesamtbe
vö lkerung sowie hinsichtlich der ,zur Durchführung 
ihrer Aufgaben benutzten Mittel und \Vege entsprach 
di e LPA. im wesentlichen dem deutschen Reichsluft
schutzbund. Die Un terstü tzun g, die ihr e Bestrebungen 
se itens der betei li gten amtlichen und privaten Ste ll en 
und Betriebe fanden , scheint jedoch von Anfa ng an 
wesent li ch größer gewesen zu sei n, a ls man dies etwa 
~on den deutschen Verhä ltn issen sagen kön.nte. So ist 
I!1sbesondere h ervorzuh eben, daß die von, der LPA. aus
gebildeten Luftschutzkräfte zahlreiche wir t s c h a f t
li c h e Vo r t ei l e genossen; z. B. erhi e lten sie auf 
a ll en belgischen Eisenbahnen eine Fahrpreisermäßigung 
VOn 25 v. H., und zwar nicht nur zu Fahrten zu un.d 
von A usbi ldungsveranstaltun gen , sondern ständig, auch 
für Privatreisen, und auch die Lichtspielhäuser gewähr
ten Preisnachlässe. Die Luftschutzkräfte nahmen in die
ser Hinsicht a lso e in e ähn li che Stellung ein wie etwa 
das Militär. 

A ls die LPA . ihre Tiitigkeit aufnahm, konntc sic 
lIuf einem bereits vorhandenen gut tragfähigen Funda
ment aufbauen, hatte doch die UCB., wie oben aus
führlich beschri eben , geradezu hervorragend vorgea rbei 
tet. Zunächst arbeiteten beide Organisationen noch 
nebeneinander und voneinander unabh ängig weiter. 
Nachdem sich jedoch zeigte, daß - nicht zu letzt in 
Auswirkung der von der UCB. ge leisteten Vorarbeit, 
deren Ziel und Durchführung sich nunmehr als richtig 
un.d zweckmäßig erwiesen - die belgische Bevölkerung 
für den Luftschutzgedanken reif ge\\"orden war, was 
in der schne ll en Aufwärtsentwicklung der LPA. zum 
Ausdruck kam, beschloß der Generalrat der UC B. am 
24. Dezember 1937, nunmehr die eigene Lu f t s e hut z
tätigkeit einzuste ll en, da "jedes weitere Ne
beneinander die Gefahr der Zersp litterung und mög
hcherwe ise auch d es Gegeneinanderarbeitens in sich 
berge". Mit di esem Entschlu ß, in dessen Auswi rkun g 
die VOn der UCB. im Gassanitätsdienst a usgebi ldeten 
Kräfte rest los dem Belgisehen Roten Kreuz, die im a ll 
gemeinen Gasabwehr- und Luftschutzdienst Ausgebilde
ten ebenso restlos der LPA. z ugewiesen wurden, war 
der er s t e g roß e Ab s c h n i t t in der Entwickl un g 
des belgischen zivi len Luftschutzes schl echth in sowie 
des belgischen Luftschutzausbildungswesen im beson
deren beendet. Die k ü n f t i g e Entwicklung auf die
sem Teilgebiet d es zivi len Luftschutzes wurde in Bel
gien nunm ehr a u s s chI i e ß I ich von der LPA. be
stimmt und getragen ; sie kann jedoch ohne die genaue 
Kenntnis des Geschehens bis zu diesem Zeitpunkte 
nicht in ihrer richtigen Bedeutung e rmessen werden. 
und es war daher notwendig, diese Zusammenhängc 
an di eser Ste ll e so ausführlich ,darzuste ll en. ' 

Die LPA. bediente s ich zur Er,füllun g ihrer A ufgabcn 
der gle ich en, schon bewährten Wege wie vor ihr bzw. 
bis 1937 neben ihr die UCB., a ls da s ind a ll gemei ne 
Yorträge - soweit möglich, mit Lichtbildern oder 
hImvorführungen - , Sc hauüb ungen, Veriiffentlichun
gen in der Tagespresse usw. Daneben erforderte der 
Wesentlich größere Aufgabenkreis den Einsatz weiterer 
Mittel. 

Eins davon waren di e La nd es lu f t s c hut z
Sc h u I e n, von denen die erste im .J ahr e 1935 in 
Sehaerbeek eröffnet wurde; sie war übrigens fast aus
Schließlich eine Schöpfung von früher en Mitgliodern d er 
UCB., die im Rahm en dieser Organisation ihre e igene 
Ausb il dung e rh.alten hatten und nun hi e r den Wert und 
dIe praktische Brauchbarkeit ihr es dort erworbenen 

Wissens und Könnens unter Beweis s tellten . Bemer
kenswert sind Aus b i 1 dun g s p I a n und S t 0 f f v e r
te i I u n g, wie sie sich nach den Erfahrungen des er
sten Ausbildungsjahres an dieser Schule herausgebildet 
hatten. Der UnterrichtsstoH verteilte sich danach auf 
drei Tage gemäß dem folgend en Plan: 

Erster Tag 

1. Teil 
Allgemeiner Über
blick über den 
chemischen Krieg ; 
Gesamtdarstel lun g 
des Einze Igasschut
zes. 

11. Tcil 
Allgemeine Maß
nahmen der L3n 
desverteidigung im 
Kriegsfalle; Durch
führunQ' des Luft
schut zcs. 

Zweiter Tag 

1. Teil 
Aufgaben v. Feuer
wehr und Polizei 
im Rahmen des 
Luftschutzes ; die 
zur Verstiirkung u . 
zur Erhöhung der 
Schlagkraft dieser 
Forma tionen erfor
derlichen Maßnah
mcn. 

11. Teil 
Sammelschul'z 
(Splitter- bzw. 
Trümmerschutz u. 
G assch u tz). 

Dritter Tag 

Ausführliche 
Darstellung des 
gesa mten- Luft
sehutzsanitäts
,d ienstes unter 
besonderer Be-

tonung der 
Maßnahmen der 

ersten Hilfe 
(Laien hilfe) 

Neben den Landesluftschutzschulen, deren Gesamt
zahl nicht bekannt ist, wurden durch die örtlichen 
Gliederungen der LPA. an allen größeren Orten auch 
Ort s 1 u f t s e hut z sc h u I engeschaffen, die gleich
fa lls eine sehr rührige Ausbildungstätigkeit ausübten. 
Der Prozentsatz der bis zum Herbst 1939 durch diese 
Ausbildungseinrichfungen gega ngenen Teile der bel
gisehen Zivilbevölkerung ,dürfte ctwa ebenso groß, 
wenn nicht sogar größer, gewesen se in wie in Deutsch
land. 

Die von der LPA. seit ihrem Bcstehen herausgege
bene Z e i t sc h r i f t "Protection Aerienne" diente 
a nfängli ch ebenfa lls vornehmlich der Aufk lärung und 
Ausbildung. Neben richtungweisenden Aufsätzen aus 
der feder führender bclgiseher Luftschutzfachleute und 
Berichten über die Erfolge der Luftschutzwerbung und 
-a ufklärung sow ie aus der Ausbildungstätigkeit der ört
lichen Gliederungen ,der LP A. brach te sie außerdem 
die amtlichen Mitteilungen der zuständigen Stellen, 
also in erster Linie des Verteidigungsministers bzw. 
des "Genera lkommissariats für den passiven Luft
schutz". Nach verheißungsvollen Anfängen sank diese 
Zeitschrift jedoch in den letzten .Jahren ihres Be
steh ens zu einem reinen Verbandsorgan der LPA. her
ab, das neben den amtlichen Ver la utbarungen ledig
lich noch Berichte über die Tätigkeit der LPA. enthielt. 

Die belgische Tag e s pr e s se stellte sich ,den Be
strebungen der LPA. gleichfalls in großem Umfange zur 
Verfügung. Bemerkenswert ist die in einigen Presse
stimmen schon frühzeitip zum Ausdruck gekommene 
I ~ rkenntnis der Bedeutung dessen, was wir heute in 
Deutschland etwa unter dem Begriff ,.Heimatfront" 
verstehen, für die Aufrechterhaltung der Mo r a I der 
l' r u p p e. So wurde z. B. einmal die große Bedeu
tung des zivi len Luftschutzes im Rahmen der gesam
tcn Landesverteidigung ,durch den Hinweist") unter
strichen , daß es sehr wesentlich sei, die Moral der 
Truppe und ihrer Hilfsorgane in der Etappe nicht 
durch das Gefühl zu beeinträchtigen, Städte und Dörfer 
in der Heimat seien der Gefahr e iner Zerstörung durch 
Luftangriffe ausgesetzt. Ebenso bemerkenswert wie 
diese Erkenntnis ist freilich auch die Feststellun g, daß 
Belgien die sich hi eraus mit zwingen.der Notwendigkeit 
crgebende Schlußfo lgerung unbedingter Neutralität an
gesichts der ibm zur Luft klar überlegenen benachbar
ten Großmächte. von denen überdies Deutschla nd von 
sich aus die Achtung der belgisehen eutralität zuge
sichert hatte, vorausgesetzt, daß di e anderen b e teilig
ten Mächte gleichfalls dazu bereit waren, nicht ge
zogen h at. 

Auch das Aus s tell u n g s wes e n wurde von der 
LPA., wie vorher von der UCB., in den Dienst ,des 

17 ) V~ 1. auch S. 131. 
JN) Im Laufe ei nes lebhaften Meinungsaustau sc hes unter den Leser n 

cler "Nation ße l ~e" im Sommer 1937 . 
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Luftschutzes gestellt. An za~ lre ich e n Orteil . wurd en 
Luftschutzausstellungen mit Erfolg durchgefuhrt. Die 
~rö ßte Veran s taltun~ dieser Art, die Luttschutzausstel
lung in Brüsscl vom 8. bis zum 23. Juli 1Y39, trug so~a r 
interna tiona len Charakter, da auch die Luttschutz
orga nisati onen des A uslandes da zu einge laden wurden. 
Die erste Orga nisation , di e di ese Einladung an nahm , 
wa r bezeichnenderweise die fr anzösische "L igue de 
dCfcnse aerienne de France". Der durch di e Kri e~s
erklärung der W es tmächte an Deutschland vom}. Sep
tember 1939 auch für Bel gien in bedrohliche Nahe ge
rückte Krieg - schließlich bestanden ja geh~ime Gene
ralstabsabmachun<fen mit Frankreich und England -
veranlaßte di e R~gie run g, nunmehr auch selbst in di e 
weitere V orb ereitun g der Zivi lbevö lkerung für den 
Luftschutz tiiti g einzugreifen. Bereits am 4. September, 
also nur einen Tag nacl' der .. Kriegserklü 
I' u n g Englands und Frankreichs, vcroffentllehte ehe ~c 
sa mtc belgisc he Prcsse in großer Aufmachung " Ra t -
sc h I ä g e für di e Zivilbcvöl~erun~ gegen d ~e ~uttgc 
fahr"· diese a ll zu prompte keakbon auf dlC Kl'Iegs
erklä ; un g der W es tmächte ist gleichfalls ein wichtiges 
Glied in der Beweiskette gegen die verantwortlichen 
M.achthaber in Brüssel, di e ihr Land durch das Ein
spannen in die Pläne der westlichen Kriegshetzer 
sch ließlich in das Verde rb en stürzten, war doch ell1e so 
schnell und so ein heitli ch durch geführte Aktion nur 
mö~lich , wenn sie schon längere Zeit vorher in a ll en 
Einzelheiten gut vorbereitet war. 

Die <fenannten " Ratschläge" wiesen die Bcvölkerull~ 
etwa i;;' der Form der deutschen "Luftschutzmerkblät
ter" darauf hin, daß die Familienvorstände für clil.: 
Durchführung der vorgesehenen Luftschutzmaßnahmen 
verantwortlich wären und daß durch die Beachtung 
der gegebenen Vorschläge und durch unbedi ngte A ul
l'echterhaltung der Diszi plin und der öffentlichen Ruhe 
lind Ordnung die möglichen Gefahren wesentlich her .. 
abgesetzt würden. In üb ersichtlicher Anordnung wur
den zunächst Ratschläge für die So f 0 r t maß nah -
111 e n im Schutzraumbau, vorbeugenden Feuerschutz, 
Vorbereitungen sanitärer Art usw. gegeben ; anschli e
ßend folgten Hinweise auf bei Anordnung der Mobil
ma chun g durchzuführende Maßnahmen (insgesamt sie
ben Punkte) und auf das Verhalten bei Fliegeralarm. 

Die Veröffentlichung dieser "Ratschläge" leitete eine 
Entwicklung ein, die zu einer allmählichen Zur ü c k -
d I' ä n g un g des Einflusses der LPA. auf die ~uft
schutzausbildung führte und mit der Anfang dieses 
Jahres er folgten U nterstellung der LPA. unter die 
staatliche Führung, nämlich das Verteidigun,gs ministe
rium, endete!"). Im Zuge dieser Entwicklung lag es 
uuch, wenn die sich aus den ersten Kriegsmonaten 
für den Selbstschutz der Zivi lbevö lkerung ergcbenden 
Erfahrungen der öffentlichkeit nicht über .die LP1\ ., 
sondern unmittelbar durch das Generalkommlssanat fur 
elen passiven Luftschutz zugänglich gemacht wurden. 

Trat somit die Tätigkeit der LPA. in der öffent
lichkeit seit Kriegsbeginn stark zurück - augenschein 
lich glaubte man an verantwortlicher. Stell e, mit. der 
Ausbi ldun g der Zivi lbevö lkerung bereits das mogliche 
H öchstmaß erreicht zu haben, und hi elt eine Fort
setzung di eser Tätigkeit ~ll1ter den !<ri egsverhältnissen 
für zweck los -. so schell1t dafur em anderer Ausbd
dun gszweig in dieser Zeit erhöhte Bedeutung er lang t 
zu haben. Nachd em früher di e LPA. auch das Per
sonal für den Sie her h e i t s - und H i l f s die n s t 
gestellt ha tte - die schon genannten Luftschutzfrei 
wi ll igen20) _ , wurde es nach Übertragung di eser Auf
gabe auf die Landes-Zivilgarde im vergangenen Jahre 
notwendi g, nunm ehr deren Angehörigen die erforder
li che Ausbildung angedeihen zu lassen. Diese verant
wortungsvolle Aufgabe fi el der LPA. zu, die über di e 
notwendi gen Erfahrungen und in ihren Luftschutz
schu len auch über di e benötigten Einrichtungen ve r · 
fü gte. 

Einer besonderen Würdigun g im Rahmen dieser zu 
sammenfassenden Darste.[lung bedar f di e Entwicklung 
des von der UCB. begründeten, von der LPA. in 
J!leich erfolgreicher Weise fortgesetzt en belgisehen 
Lu f t s c hut z ü b u n g s wes e n s, da s internationa le 
Bedeutung erl angte. Die zeitlich er s te n Luftschutz
übungen, von denen aus Belgien berieh tet wurde. wur-
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den an der Kanalküste im Raum .\liddelkerke- 'vVes t· 
ende Mitte September 1931 durchgeführt; da es sich 
hierbei um vorwicgend militäri sc he Übungen handelte, 
liege n genaue Einzelbe richte nicht vor. Das gleiche gi lt 
von den im Rahmen der belgisc hen \\'ehrmacht
manöver am 23. und 24. Mai 1933 in den an Ji e Nie
derlande angrenzenden Land estei len durchgeführten 
Übungen. 

Im Ge~ensatz hi erzu li eg t über die gro ßen Luft
schutzübungen im L ü t t i ch e r La nd e am 6. und 
7. Juli 1933 ein Bericht"!) vor, der hinsichtlich Aus
führlichkeit und Übersichtli chkeit ge nau so in di e klas
sische Luftschutzliteratur eingegangen ist, w ie An la ge 
und Durchführun(! der genannten Übung innerhalb und 
:I ußerhalb Belgicns für zah lreiche spätere Übun gsvor
haben a ls klass isches Schu lbeispiel gedient haben . Ob er 
diese große Übun g ist in diesem Rahmen das folgend e 
zu sagen: 

Di ese erste Groß übUlig des zivilen Luftschutzes in 
Belgien wurde in eingehenden Vor b e s p l' e c h u n
ge n der Vertreter aller be tei li gten Ste ll en und Orga ni 
sa ti onen - hierzu waren u. a. ·41 Sitzungen der ein
gesetzten Unterkomitees er forderlich - sowie durch 
fünf V 0 I' t r ä g e vor den aktiv an der ü bung Mi twir
kenden und -durch vier an di e A ll gemein heit gerichtete 
Run d fun k v 0 l' t r ä g e bis in di e kleinste Einzelheit 
ausgezeichn et vor b er e i t e t. 'vVesentl ichste Übungs
ziele waren 1. die Feststellung der Reaktion der öffent
lichen Meinung auf diese Großerprobung eines wich
tigen G li edes der Landesvertei di gung und 2. di e prak
tische Erprobung der in der " Instructi on gene rale pour 
la protection des populations contre les a ttaques 
ae riennes" en thaltenen Weisungen und Vorschriften. 
Der Übungsa blauf entsprach in seiner Pünktlichkeit und 
Regelmä.ßigkei t vollauf dem Umfange der ge leis teten 
Vorarbeiten; das Ergebnis war zunächst di e Fes tstel
lung. daß di e gesam te Bevölkerung des Arrondissements 
Lüttich den Si nn der Übung - und damit des Luft
schutzes - bereits dama ls voll erfaßt hatte und sich 
infolgedessen in einem Ausmaße beteili gte, wie es die 
die Übung leitenden Stellen ni ema ls vorher erwartet 
hatten ; hinsichtlich des zweiten Programmpunktes er
ga b sich, daß die Vorschriften der genannten Instruk
tion im allgemeinen richtig und brauchbar waren und 
nur ei ni ge Teile der Änderung und Verbesserung be
durften. 

Beachtung verdienen einige So n cl e r fes t s tell u n
I-! e ndes vorliegenden Erfahrungsberichtes üb er die für 
die 0 ure h ga b e der War n 111 eId u n ge n von den 
Flugwachen zum Flugwachkommando mit durchschnitt
lich fünf Sekunden äußerst kurze henötigte Zeit, der 
die benötigten Fristen für die Weitergabe an di e 
A larmzentrale und für die Auslösung des A larms durch
aus entsprachen. Auch der Z e i tb e dar f für das 
Auf s u c he n der Lu f t s c hut z r ä u m e durch die 
Bevölkerung und durch d ie Arbeiter in den Betrieben 
war mit durchschnittlich etwa fünf l"linuten schon er

l
-

s taunli eh gering, zuma l wenn man bedenkt, daß es si~ 1 

hi er um die erste derartige Großübung handelte. die 
Bevölkerung also ungeübt war, und daß außerdem Luft
schutzräume in den Wohnhäusern prakti sc h üb erhaupt 
noch nicht vorhanden waren, so daß di e Bevölkerun ll 
im allgemeinen di e verhältnismäßig doch recht weiten 
Wege zu den noch wenigen von den Behörden einge
richteten öffen tlichen Luftschutzräum en zurückzulege'f 
ha tte. Hinsichtlich des Schutzraumproblems wurden aU 

Grund de r Übungsergebnisse einige noch heute a Il ~e
mein anerkannte Forderungen aufges tellt . auf di e 1111 
A bschnitt "Schutz raum bau" noch zurückzukommen sein 
wird. 

In einem von 01'. S ill eva e r t s ve rfaßten Übungs-
berich F") wurd e hinsichtli ch des Lu f t s c hut z s [J n i 
t ä t s die n s t e s betont. daß für se in e perso nell e Zu
samm ense tzun g nur nicht mobilisierte. d. h. ni cht von 
der Wehrmacht beanspruchte Angehörige des Belgi schen 
Roten Kreuzes in Frage käm en. 1m übri ge n wies Sil le-
vaerts darauf hin. daß es gelungen wäre, diese ü bunll 
durchzuführen, ohne da s Lcben einer so bedeutenden 

'0) Vgl. auch S. 132. 
2°1 Vgl. S. 165. 3 
"'I VeröHentlieht in "ßull.lin ß.I~c des Sei eneos Militaires" 193. 

457 H. Aulorisi erte ü bers e t zun g in "Gasschutz und Luftsehulz" 3 (t 9331. 
315 bis 321. 

2") In "ßruxell es Medie. I" 1933, Heft 39 vom 30. Juli . 



Industriestad t all zu em pfindlich zu stören. Di esel' U m
stand wäre besonders wertvoll, da so durchgctü hr te 
Ubun gen vor a ll em a uf ·die ja am meisten luftbedrohte 
Arbeiterscha ft beruhigend wirkten - eine Ansicht, der 
wir Deutsche un s nicht anzusch li eßen ve rm ögen, da 
<l uch der Luftschutz yon jedem einzelnen imm er wieder 
neu \'erdient, d. h. erkämpft, werden muß, wenn er zu 
jeder Zeit das jeweils größtmögliche A usmaß an Sicher
heit bieten soll. 

\) ie Luftschutzübun gen in Lüttich 1933 gaben somi t 
allen Beteiligten erstmalig ein Bild yon der Bedeutung 
des Luftschutzprob lems in sein er Gesa mtheit; sie er
möglichten durch ihre Erfa hrun ge n und Ergebnisse den 
weiteren Ausbau der belgisehen Luftschutzmaßnahmen 
und -vo rschriften und wurd en in v ielen Bez iehun gen 
ela s Vorbi ld nicht nur für spä tere belgisehe ü bun gen. 
sondern auch für za hlreiche gleic ha rti ge Veranstaltun 
gen des übri gen A uslandes. 

A hnIich umfangreiche ü bungen, bei dene n jedoch d ie 
militärische Seite in den Vordergrund trat, wurd en yom 
5. bi s zum 7. September 1934 im Gebi et um BI' Ü s
Se ]2") durchge führt; den übun gen ging übrigens ei n 
durch sei ne Darbietungen bemerken swer tes n ä c h t -
li ehe s f lu g fes t auf -dem Flughafen Brüssel voran . 
das qu a lita ti v selbst manche spä tere Flugveranstaltung 
der benac hbarten G roßmächte England und Frankreich 
bei weitem überragte. Auffä lli g war aber bei diesen 
LJ bunge n, daß säm tliche "Angriffe" während der drei
tiigigen Ub un gsdauer von Osten her erfo lgten, die Be
völkerung a lso schon damals auf einen Konflikt mit 
Deutschland in dem Sinn e vo rbereiten so llten, daß 
unter allen Umstä nd en D eutsc hl and der A ngreife r sei n 
würde._ de r jedoch - wie das ,.Ergebni s" der ü bun gen 
.. bewies", durcha us nicht den Vorteil auf sei ner Sei te 
hatte. 

Spätere bel gisehe Luftschutzübun gen erreichten dann 
a llerd ings nicht mehr den hohen Stand der bei den 
eben beschrieben en ersten Veranstaltungen di eser Art; 
Ja, im Jahre 1937 wurde an den Septemberübungen im 
Raume von An t wer p e llJ und B r ü s seI zum Teil 
sogar sehr heftige Kritik geübt und auf im Aus lande 
erzielte Fortschritte hingewiesen. Die letzten ü bungen 
vo r Kriegsausbruch waren die Luftabwehr- und Luft
schutzübungen vom 12. und 13. Mai 1939 in den Pro
vinzen Belgisch-Limburg, Namur, Lüttich und Belgiseh
Luxemburg, die - soweit es sich um die Mitwirkung 
der Zivilbevö lkerung handelte - in erster Linie al s 
Verdunklungsübung durchgeführt wurden . 

ü berblickt man rückschauend die gesamte Entwick
lung des belgisehen Luftschutzausbildungswesens, so ist 
festzustellen, daß die Luftschutzübungen hierin mit an 
erster Stelle stehen . Dies ist sicher nicht zuletzt auf die 
eifrige Mitarbeit aller in Frage komm enden Organi 
sationen zurückzuführen, die sich VOn Anfan g an stets 
bereitwillig an all en der.artigen Veranstaltungen betei 
ligten und zu ihren Erfolgen wesentlich beitrugen . Wal' 
anfänglich die UCB. der Hauptträger der Beteiligung 
ziviler Stell en und der Bevölkerung an diesen Veran
sta ltungen" so ging diese Aufgabe später, vom Jahre 
1934 ab, in steigendem Maße auf die LPA . über, die in 
dieser Hinsicht d en gleichen Eifer an den Tag legte 
\\:ie die ers tgenannte Organ,i sa tion. Wenn trotzdem die 
ü bungsergebnisse in den letzten Jahen absanken , SO 

müssen hi erfür also ga nz bestimmt andere Grü nd e maß· 
gebend gewesen sein. eben U mständen allgemein
politischer Art, die hier zu untersuchen nicht der Ort 
ist, scheint hierfür vor a ll em ei ne gewisse Lu f t
Sc hut z m ü d i g k ei t der belgi sehen Zivilbevölkerung 
die Hauptursache zu sein, die möglicherweise auf eine 
,. ü berfütterun g" der Bevölkerung durch di e genannten 
Organisationen in den ersten Jahren ihrer erfolgreichen 
Tätigkeit zurückzuführen is t und sich auch in anderer 
Hins icht bemerkba r machte, z. B. bei der Beschaffun g 
VOn Gasmasken. Jedenfalls gibt diese auch in anderen 
Ländern beobachtete Entwicklung einiges zu denken. 

Gasschutz 
Der Gasschutz im Rahmen des Luftschutzes blickt 

in Belgien auf eine Entwick lung zurück, die sich bis 
zu den Anfängen des Luftschutzes in diesem Lande ver
folgen läßt. Die schon einmal zitierte Zeitschrift "Nep
tune24

) " schreibt z. B. in dem genannten Bericht \'om 
19. Oktober 1931, daß man bisher hinsichtlich der Vor-

bereitung des Gasschu tzes in Belgien "häufig theatra
li sche Demonstrationen in Masken und Schutza nzügen 
einer planmäßigen Ausa rb eitung von brauchba ren Maß
nahmen vorgezogen" habe. Die hierfür zuständi ge "Ge
mischte Kommission'5)" habe sich jedoch nunmehr 
daran gemacht, gemei nsam mit den Kommunalbehörden 
und dem Belgisehen Roten Kreuz die Schutzmaßnahmen 
in die \Virkli ehke it umzuse tzen. Neben der bereits an
geführten Aufste llung der Re ttun gs- un d Entgiftun gs
trupps"') führt die Ze itschrift die Versicherung an, daß 
" in wenigen \Voc hen ei ne wirksame Gas s c hut z
m a s k e dem Publikum geliefert werden" könne. Bis 
zu diesem Zeitpunkt herrscht<: nämlich auf dem Gas
schutzgebiete in Belgien ei n heilloses Durcheinander, ja, 
gew issenl ose Hersteller scheuten nicht davor zurück, 
vo llkommen untaugli ch .. und unwirksame Geräte her
zustell en und zu geradezu unerhört hohen Preisen an 
zubieten, und durch eine die äuß eren politischen Um
stände und d ie a ll gemein herrsch ende Gasfurcht ge
sc hickt ausnutzende \ Verbun g gelang es ih nen sogar, 
dieses wert lose Zeug an den Mann zu bringen. 

Kurze Zeit spä ter, am 15. Februar 1932, berichtete 
die in An twerpen erschein end e Zeitung "La Metropole" 
a ll erd ings, daß die Kommission sich wohl mit der M ~ g
li c hk e i t befaßt hätte, der ge.samten zlvlr
be v ö I k e run g Gasmask en zur Ver fü gu ng zu ste ll en, 
a ll e in, es wäre bisher noch keine Entscheidung für einen 
best immten Gerä tetyp gefallen. Es gäbe zwar neben 
der Heeresgasmaske auch schon ein für die Zivilbevö l
ker un g geeigne tes billigeres Gerät, das als "Flucht
gerä t" bezeichnet werden könnte, aber sei n \~e rt wäre 
noch umstritten . - Im gleichen .Jahre erreichte übri
gens die schon erwähnte Schrift der Union Civique 
BeIge "Protec t ion de la population eivi le eontre les 
gaz de comba t" die Auflagenhöhe von 20000 Stück. 

Aus Zeitun gsmeldungen vom 28. Februar 1933 - also 
rund ein Jahr später - erfahren wir dann, daß Schwi e
ri gkeiten der Lagerun.g noch nicht überwunden waren 
(Herstellungs- bzw. Rohstoff.schwierigkeiten scheinen 
also nicht mehr bestanden zu haben) . R ic h t li nie n 
für F ,I u c h t m a s k e n waren damal s bereits ausge
nrbeitet, und ei ne staatliche Gas m a s k e n pr ü f-
5 teIle hatte schon damals auf Grund a mtlicher Prü
fun gsvorsehriften den Verkauf ungeeigneter Gasmasken 
zu verbieten. E ine Gasschutzanweisung, die 
alle Vorschriften für den Einzelgasschutz, den Sammel
gasschutz und den Gassanitätsdienst umfaßte, war 
gleichfalls schon vorhanden. 

Im Juni des gleichen Jahres wurde ei ne Ins t I' U k
ti 0 n d es Vertei d igun gsminis teriums bekann t27

), die die 
ß e I' e i t s tell u n g sogenannter Mobi llma s ken 
für die aktiv im zivilen Luftschutz eingesetzten Be
völker ungsteile nach folgendem Verfahren regelte: Die 
zuständigen amtlichen und privaten Stellen sollten die 
jeweils von ihn en benötigte Anzahl Gasmasken beim 
Verteidigungsministerium anfordern, das auf Grund der 
eingehenden Bestellungen ein Her s tell u n g s pro 
gr a m m aufstellen, die Herstellung in di e Wege leiten , 
die zur Lagerunl! benötigten Lag e I' berei tstell en, mit 
der Lagerung beauftragen und d iese überwachen sollte. 
80 v. H. des je Maske auf 150 Franken festgesetzten 
Kaufpreises waren bis zum l. September 1933, in den 
späteren J ahren b ei Naehhestellungen immer zum 
1. .Juni einzuzahl en, der Restbetrag sollte vom V er teidi
gungsministerium - augenscheinli ch bei Lieferung in 
die vorher bestimmten Lager - abgerufen werd en. Die 
Lager wurden der Mi li t ä r ver wal tun g unter
stellt, da die Lagerung ausschli eßli ch aus G ründ en der 
Geheimhaltung VOn Konstruktionseinzelh eiten und zur 
Sicherstellung ein er sachgemäßen Gerätepflege erfolgte. 
Die Ausgabe der Masken sollte erst im Fa lle 
der Mobilmachung erfo lgen, und zwar so llten mit be
sond erem Auswe is versehene Beauftragte der in Frage 
kommenden Dienststell en und Betri ebe di e Gasmasken 
in E mpfan g nehmen und an ihren Arbeitsstell en weiter
verteilen28

). Gas a n z ü g e und Sau e r s t 0 f f -

23) V~1. .. Gasschut z und Luftschutz" 4 (1934). 300. 
24) u . 25) V~1. S. 130. 
26) V~ 1. S . 134. 
27 ) Veröffentlicht in "Le Matin" (Antwerpen) vom 16. Juni 1933. 
2R ) Wir haben hier das Vorbild des englis chen Vert e ilun ~splanes lür 

Vo lk s$!asma sk en aus de m De zember 1935, der s ic h hiervon nur iDsoweit 
unt ersc heidet , als er da s ~. n ze Volk umlaßte. Vgl . " Volksgasmasken 
der Fremdsta. ten " in .. Gasschutz und Luftschut z" 7 (1937). 74. 
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Sc hut z ger ä te solltcn nach ,dem gleichen Verfahren 
bereitgestellt werden. Für Übungszwecke waren die Be
reitstellung von Übungsgasmasken usw. und die Zurver
fügungstellung von übun gsräumen (Gasräumen) durch 
die Wehrmacht vorgesehen. 

Handelte es sieh hierbei um die Bereitstellung von 
Gasmasken für das aktive Personal des zivilen Luft
schutzes, so wurde es dafür um das F I u c h t ge r ä t , 
die später allgemein so bezeichnete "V 0 I k s gas: 
m a s k c" zunächst um so sti ller. Erst im Jahre 193:> 
wurde di~ses Thema mit der Bekanntgabe wieder auf
gegriffen, daß nunmehr z w c i Gas m ~ ~ k e n. -
III 0 delI e am tl ic h für den Verkauf an die ZlvJlbevol
kerung zuge lassen seien, nämlich eine \Vasterlein
Pirelli-Maske und eine Gasmaske der "Socictc BeIge de 
I'Azote de Ougrce", die seit dem 1. September 1935 
als alleinige für di e Zivilbevölkerung bestimmte Geräte 
verkauft werden durften . Gleichzeitig erfolgte übrigens 
die Anordnung, daß a II e bisher in Pr i v a t b es i tz 
befindlichen Gasmasken, gleich weIcheT Herkunft und 
welches Systems, sowie die künftig zu. erwerbenden 
Geräte in bestimmten rege lmäßigen Abstanden den 111 -

zwischen eingerichteten s taatli chen Gas m a s k e n 
pr ü f s tell e n zur Ü be r w ach u n g vorgelegt wer
den müßten . 

Von nun an h ä u f t e n sich die Meldungen übcr 
w e i te r e Ger ä t e z u la s s u n gen zum Vertrieb a n 
die Zivilbevölkerung, und zwar sowohl für d eren pas
sive Teile als auch für die aktiven Luftschutzkräfte. 
So wurde am 15. September 1935 die Zulassung der 
Pirelli-Maske AG. 5 für die aktive und die passh'e 
Zivilbevölkerung, ferner des Wasterlein-Filtereinsatzes 
W. 35 für die passive und der Filterbüchse W. 35 A für 
die aktive Zivilbevölkerung bekJanntgegeben. Ihnen fo lg
ten am 1. November die Spasciani-Maske der Etablisse
ments Provot in Brüssel für aktive Luftschutzkräfte 
und der Filtereinsatz BP. der schon genannten "Socictc 
BeIge de \' Azote de Ougrce" sowie kurze Zeit später 
von der gleichen Herstellerin die Maske SBA. und die 
Filterbüchse DCO. für aktive Luftschutzkräfte und das 
gleiche Gerät mit kleinem Filtereinsatz (augenschein 
lich dem schon genannten BP.) für die passive Zivil
bevölkerung und im Apri l 1936 für beide Bevölkerungs
teile die Maske AGM. der "Soci6tc BeIge Antigaz" 
sowie die in Belgien von der niederländischen Gesell 
schaft "N. V. Maatschappij Oxygenium" vertriebene 
Dräger-GummistoFfmaske Modell 40 RM., also ein deut
sches Erzeugnis, womit die führ ende deutsche Gas
schutzgeräteindustrie auch in Belgien die verdiente An
erkennung fand. 

. Sämtliche zugelassenen und in den Verkehr gebrach
ten Gasmasken mußten übrigens auf Grund einer in 
zwischen erga ngenen königlichen Verfügung den 
S te m p e I "Genehmigt durch die Regierung", e ine lau
fende K 0 nt roll nu m m e r des Verteidigungsmini
steriums und einen Stempel der staa tlichen Gasmasken
prüfsteIle enthalten. Immerhin waren aber bis zu die
sem Zeitpunkt schon sie ben zum Teil g run d ver
sc h i e den e Gerätemuster zuge lassen, die von meh re
ren Firmen hergestellt wurden und unterschiedliche 
Preise aufwiesen. Diese Vielgestaltigkeit von Form, Ma
terial und Preis aber s tand e iner weiteren Verbreitung 
der Gasschutzgerä te im belgischen Volke in hohem 
Maße entgegen, zumal die häufig mehr als geschäfts
tüchtige Werbung gewisser Hersteller viele einsichtige 
Belgier stutzig machte und sie sicher vom Erwerb eines 
brauchbaren Gasschutzgerätes zurückhielt. Nicht zu
letzt dürften hierzu aber auch die sich in jener Zeit 
mehr und mehr häufenden Tachrichten aus anderen 
Ländern dazu beigetragen haben, die von den überall 
zunehmenden Bestrebungen zur Schaffung ein heitlicher 
Volksgasschutzgeräte und zu ihrer mit mehr oder weni
ger staatlicher Förderung erfo lgenden Verteilung an die 
gesamte Zivilbevölkerung meldeten. 

Die Auswirkung dieser T a tsachen auf die belgischen 
Verhältnisse blieb denn auch nicht aus. Zwar wurde 
hinsichtlich der Vielzahl der zugelassenen Geräte zu
nächst noch nichts geändert, wohl a ber erfolgte Ende 
Februar 1937 eine Neu r e ge l u n g des Gas m a s
k e n ver tri e be s, die bis zu letzt noch in Geltung 
war und die gesch lossene Ausrüs tun g ganzer Bevölke
rungs teile mit Gasmasken zum Ziele hatte. Diese Neu
ordnung unterschied Aktiv- und Passivmasken wie bis-
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her. Die Beschaffung der erste ren für das akti\'C Luft
sc hutzpersona l wurde den Be h ö r den und He tri e
ben nunmehr zur P f li c h t gemacht, und auch für 
die passiven Belegschaftsteile mußten von nun ab Pas
sivmasken beschafft werden. Für die übri ge passi\'e 
Zivilbevö lkerung kam en gle ichfalls nur diese Geräte in 
Frage. In jedem falle aber konnte unter den za hlrei 
chen zugelassenen Modellen gewä hlt werden, die säm t
lich in drei Größen lieferbar waren. Behörden und Be
triebe mußten unmittelbar beim " Generalkommissariat 
für deTIJ pass iven Luftschutz" bestell en; die Zivilbevöl
kerung mußte sic h dagegen an die zuständigen örtlichen 
Gliedcrungen der "Liguc de Protection Acricnnc" wen 
den, di e die Bestellungen sammelten und gleichfalls an 
das Generalkommissariat weiterleiteten. Die Be z a h 
lu n g der Gasmasken durch die Privatbes teller konnte 
in 12, 18 oder 24 Monatsraten erfolgen, jedoc h wurden 
die Gasmasken dann crst nach Zahlung der letzten 
Rate ausgeliefert - ausgenommen im Falle der Mobil
machung, in d em die sofortige Aushändigung aller be
s tellt en Gasmasken yorgesehen war. 

ebenher gin gen augenscheinlich nunmehr auch Ar
bei ten zur Schaffung eines ein h e i tl ich e n V 0 I k s 
gas s c hut z ger ä te s, das erstmals zu Anfang des 
Jahres 1938 in der belgischen Presse erwähnt wurde. 
A ls vo,:aussichtlicher Preis wurden 41,50 Belga. damals 
e twa 11,50 RM., genannt, eine genaue Beschreibung d es 
Ger~tes jedoch noc h nicht gegeben. Auffällig ist, daß 
hleruber spater auch nichts mehr verlautete. so daß an
genommen werden darf, daß das Gerät nicht mehr ein
führungsreif geworden ist. Ebenso wie in· den Nieder
I ~ nden dürfte so mit auch die Aus r ü s tun g der bcl
gisehen Zivilbevö lkerun g mit Gasmasken eine höchst 
u n z u I ä n g I ich e gewesen se in . 

für die letztere Anna hme sp rechen auc h zwei Mel
dungen aus der jüngsten Zeit VOr Beginn des deutschen 
Gegens~hlages im \Vesten . So beklagte sich im ovem
ber vongen Jahres der Verteidigungsminister über das 
man gel n deI n te res s e der Zivilbevölkerung für 
den Erwerb von Gasmasken, da von 700000 Gas
masken, die die Regierung bei Kriegsbeginn zum Ver
kauf an die Zivilbevölkerung bereitgestellt hatte, erst 
155 O~O verka uft wären. Zur Behebung dieses Mangels 
kundlgte der Minister eine Vermehrung der Werbevor
tra~e JI1 Versammlungen und im Rundfunk an. 

. Etwa gleichzeitig machte das durch die gesamte bel
glsche Presse gegangene Angebot eines "B ehe I f s 
gas s c hut z ger ä t e s" von sich reden. das led igli ch 
aus einer Gu:nmi l~ aube und einer Mullkompresse be
stehen, JI1 dreI Großen hergestellt und 15 bis 22 Belga 
(6 bi s 9. RM.) kosten sollte; die Mullkompresse war 
nach Tra.nkung mit einer Schutz lösung vor der Haube 
zu befestigen und sollte dann während rund zwei Stun
den vollkommenen Gasschutz bieten. Die Schutzlösuni! 
konnte aus einem mitgegebenen, in Wasser zu lösenden 
~ulver oder nach einem von einem angeblichen eng
lischen Professor Leleau stammenden Rez ept"") herge
stellt werden. 

Lediglich von zwei Orten wurde eine vo ll s t ii n -
d i g e Aus r ü s tun g mit amtlich zugelassenen Gas
masken berichtet. Der eine davon ist das belgisehe 
Parlament, dessen Mitglieder zum Schutze ihreS 
kostbaren und für die Landesverteidigung ja so wert
vollen Lebens vor etwaigen Gasangriffen während der 
Parlamentssitzungen durch die Regierung mit Gas
masken ausgestattet wurden, die sie j edoch nicht aUS 
dem Parlamentsgebäude entfernen durften. und der an
dere war die Stadt L i.i t t ich, d eren Magistrat ei nen 
j:!roßeren, zahlenmäßig allerdings nicht bekannten poste.n 
Gasmasken ankaufte. um ihn zum Prei e von 45 biS 
50 Belga (etwa 17 bis 20 RM.) je Maske an inter
essierte Bürger abz ugebe n. U nbemitte lte und Minder
bemittelte (z. B. Rentenempfänger) sollten di e Gas
masken - gegen Abstempelun g ihrer Ausweiskarten. 
um Mißbrauch dieser Maßnahme zugunsten besserge
stellter Kreise zu verhüten - sogar völlig kostenloS 
erhal ten . 

Überblickt man nunmehr rückschauend di e Entwick
lun g des Gasschutzes im Rahmen des belgischen Luft
schutzes. so ergibt sich die Schlußfolgerung, daß ef 

nach sciner anfäng lichen Überbewertung sowohl durch 
die Bevölkerung als auch durch die zuständi gen 

29) 5hcres in "Casseh u1 z und LufJse hutz" 9 (1939), 295 . 



Amtsstellen im LauFe der Jahre immer mehr an Be
achtung ver lor und s ich sc hli eß li ch geradezu zu d e lll 
S ti eFk ind des belgisc h en Lu Ftsch u tzes en tw ick e I tc . De r 
am Schluß der mi t den vorliegenden A ufze ichnun ge n 
festgeha lt enen Entwick lun g des be lgisch en ziY il en Luft
sc hutzes e rre ichte Stand d es Gassc hutzes bl e ibt jeden 
fall s weit hinter dem de r a nderen T ei le des d o rti gen 
Luftsc hutzes zurück. Di e U rsachen hi er Für si nd ni cht 
klar ersichtl ic h ; es is t jedoc h wahrschcinlich, d aß al s 
Reaktion auF di e ursprüngliche O berbewertun.g im Lauft.: 
der Jahre ei ne d e rartige Geri ngschätzung d er Gasgcfahr 
Plat z griff, d a ß a ll e Aufk lä rungsbemi.ihun gen d e r ver
antwort li ch en Ste ll en daran sche itern mußten , womit 
wieder einmal mehr der Beweis dafür erbracht wärc. 
daß jede ü bertre ibung in d e r Gasschutza ufklärung -
sei es nun im Si nnc einer ü bcrschätzung oder ciner 
l3agatelli s ie rung der Gasgefa hr - der sachlichen \ Vei
te rentwi eklun g nur ab träg li ch is t. 

Verdunklung 

Es gi bt wohl kaum e in Land, in dem nicht YOI1 An 
fang an die überra gende Bedcutung de r Verdunk lun g 
für den Luftschutz e rkannt worden wäre. Die e rs ten 
Unters uchun gen und praktisch en E rprobungen in diese r 
Richtung wurden in Belgien a ugensch e inli ch im Herbst 
1931 durchgeführt, a ls es sich d a rum h andelte. dic luft
empfindlichsten Teil e der I-Iauptsa dt Brüsscl fest zustel
len , und zu diesem Zwecke ei ni ge Sta dtt ei le ver
s u c h s w eis e ver dun k e l t wurdcn. Die h ierbe i ge
wonnenen Erfa hrun gen bildeten ei ne wesentliche Grund
lage für di e P lanung der großen Luftschutzübung in 
Lüttich im Juli 1933"°), soweit es sich dabei um Fragen 
de r Verdunklung hand elt e. 

Während d er Vorbereitun gen zu der genannten ü bun g 
wurden in d en zuständigen Faehausseh.üssen za hlreiche 
Sonderfragen erör tert, di e durch di e ü bung selbs t einer 
Lösung nähergebracht werden sollten. So wu rde u. a . 
die Mögli chkei t einer zen t r ale n Ver dun k lu n g 
durch Abscha ltung des Lichtstromes von d en Kraftwer
ken aus untersucht; das E rgebnis war eine Ab lehnun g 
dieses V e rFa hrens, da ei.ne völlige Trennung von Licht
strom und K ra ftstrom nicht mög lich sei und somit durch 
Abschaltun g des gesa mt en Versorgungsnetzes auch dil! 
elektrisch b e tri eb enen Arbeitsmaschinen und Gerä te zum 
Sti ll stand komm en müßten, und a uß erdem würde das 
ganze - also auch das unb ed ing t kri egswichtige - Wirt
schaftsleben durch da s Ei nse tzen der \ irklich völli gen 
V erdunklun g ohnehin lahm geleg t werden, was aber im 
Interesse der Landesverteidigung vermieden w erden 
müßte. Die hi e rmit im Zusammenhang stehend e Frage 
nach den M ög li chke iten für e ine Her ab set z u n g 
der allgemeinen N c t z s p a n nun g:ll) zu r E inschrä n
kun g d er Beleuchtung im Kriegsfall e wurde in.fol ge
dessen aus d en gle ichen Gründen alb lehnend b ea nt
worte t. 

Schließlich wurde dama ls noch ei ne weitere nicht 
unwi chti ge, häufi g jedoch übe rsehene oder in ihrer Be
deutun g untersc hä tzte Schwierigke it unte rsucht : Be i 
nächtliche m F li egera lanm werden durch den unver mit
telt en Sti ll stand a ll e r e lek trisch b e tri ebenen Verkehrs
mittcl, Arb eitsmaschin en usw. plötz lich gcwa lti gc 
E n e rg i e m eng e n fr e i, und da s zus tändi ge vor
bere itende KO'I1litee für di e ü bung in Lütti ch 1933 be 
faß te sich schon damals mit d en Möglichke iten für ci ne 
V erte ilun g di eser übe rsc hüssi gen E ne rgiemengen a uF das 
gesamte b elgische Versorgungsn etz. 

W elch c Lösungsmög li chkeiten s ieh für di e a ngesc hnit
ten en Frage n im ein ze ln en ergeben und welche Erfah 
run gen mit ihn en ge mac ht wurden, is t leid er ni cht be
kannt geword en. \Vohl ab e r wurde als e in b eso nd ers 
Wichti ges E rgebni s .die otwendigkei t der g l ei c h -
z e i ti ge n Ver dun k I u n g des g rö ßten T e iles des 
Landes betont und a uf di e s ich hi e ra us ergebenden Be
ziehun gen zur gesa mt en industriellen M obilmachung 
hin gewiesen. Allgemein wurde fes tges te llt, daß es für 
alle aufgetauchten Schwieri gk e< itcn techn isch durchführ
ba re Lösungen gäbe; ,di ese seien lediglich a bhängig von 
der zur V erfü gun g s teh cnd en Vorbereit un gszei t und 
den b erei tgestellten Mitte ln . Selbstverständ li ch müßtcl1 
von Fa ll zu Fall - z. B. hin s ichtl i·ch d es A uslösch ens 
indust ri ell e r Feuerersche inungen, etwa b ei de n H och
ö.fen - b esond er e U ntersuchun gen a ngestellt werden , 

und zwa r sofo rt,' ni cht crst nach Anordnung der Ver · 
d unklun g. 

vVu rdc bci dieser Lütticher üb un g noch zwischen 
ei n g c s c h r ä n k t e r ß e I e u c h tun g und be im 
flicgera la rm e inse tzend er Ver dun k I u n !! unterschI e
de n, so wlll'dc hir die üb er ein Jahr später durchge füh rt,· 
Übun Q in und um BI' Ü S se I im Septembe r IQ34 ehe 
\' ii [[ 'i!! e V c r dun k lu n g in a ll en libun gsnächtell 111) 

I\litterriacht .an"eo rdn e t. Hi e rvu n wurdcn auch s,imt li che 
Straßenverkehl:;mittel b e tro ff en, für die die I-löchst
gesc hwindi gkci t a uf .5 km/Std. Fes tgesetzt wurde , w,ih
r en d c r Eisenb a hn v<:rkch r be i a bgeb lendeten Lichtern 
und abgcschirmten Signa len in no rm a lcm Umfangc ab· 
lief. 

,\'1erkwürdigcrwcise wurde jcdoch in ßelgien im Ge · 
ge nsa t z zu andcren Lä nd ern n i c h t die e in zig möglichc 
sie h hi e ra us e rgebc nd c Schlußfo lger un g, di e Einführun g 
d cr V erdunklung a ls Dau el'z us ta nd für d en Kriegsfa ll. 
gezoge n. Be lgicn ' behiel t vielmehr n ach wie vor di e bei
den Sta di en de r e in gcschränkten Bc leuc htun g - diese 
unter dcr Bezc ichnung .. Sich erhei tsbeleuchtun g" (cclai~ 
rage d e seeurite) a ls D auerzus ta nd - und d er e rst bCI 
Fliege ralarm einsetzenden völ li gen V crd unkltm g bel. 
Lctztere wurd e a ls .. cclairagc d'a le rte", A larmbelellch
tung, bezeichnet, da ja d ie unb edin gt erfo rd e rli ~ h en 
Richtleuchten im Betri eb e be lassen wurden. An dI ese r 
Regelun g änd erte aueh ein Erlaß des K ü ni gs_ vom 3D. 
A ugust 1939 nichts, d er die bi she ri gen , vom 2f. Dezem
be r 1935 stamm cnd en Vorschriften"") c rse tzte. 

Die le tz t e übun gsmäßi ge Erprobung der Verdunk lu ng 
vor Kri egsbe ginn bT'lchten di e Lufta bwehr- und Luft
schutzübun gen am 12. und 13. M a i 1939 in Belgisc h: 
Limburg, Na mur, Liittich und Belgisch-Luxemburg, b el 
denen e rstma ls di e Eis e n b a h n e n vö II i g ver d u n 
k 0 [ t ve rkehrten a lso unter vollkommen kriegsmäßi gen 
Verhältnissen. N~ch bei di eser Gelegenheit so llen sich 
di e Aufrechterhaltung ·der ei ngeschränk ten Beleuchtung 
in der Beleuchtun g d e r ö ff en tlich en Verkehrswege und 
der ü bergang z'ur Verdunklung e rs t bei Fliegera la rm 
VOllauf bewährt haben so d aß eine Änderung d er b e
s tehenden Vorschriften' grundsätzli ch nicht für erforder
lich geha lten wurde. 

Im September 1939 wurde an die Bevölkerung d ie 
A uffo rd e run g gerichte t, sich mit Verdunklungsmitte ln 
zu verso rgen und die Durchführun g d er Verdunklung 
vorzubere iten, so daß b ei m E rlaß C'ln e r entsprechenden 
Anordnu ng die erforderlich en Maßnahmen so fort ge tr of
fen werden könnten. Eine de rarti ge A no rdnun g e rgi n g 
jedoch bis zum Beginn der Westoffensive nicht, vie l
mehr entsch loß sich die b elgisc he Regierung sogar d azu, 
ähnlich dem durch die Niederland e gegebenen Beisp ie l, 
di e b e lgiseh en Staatsgren zen zur Nac htzeit"") durch be
sonders starkc Bel e u c h tun g der G r e n z pr o -
vi n ze n b zw. d er G rcn zorte kcnntli ch zu machen. 

Di e nach dem Kriegse intritt Be lgiens ge troffen en An
ordnun gen besag ten lediglich, da ß nunmehr dic vor
geseh enen Verdunk lungsma ßnahm en in di e Vvirklichke it 
um gesetzt werd cn mußten. lnsb esond er e wurde a uf d ie 
St rafbestimmun gen für Vers tö ße gegen die V erdunk
lungspflicht hingewi escn, di e Gelds trafen von 25 bis 50~ 
Franken und Freiheitsstrafen von acht Tage n bIS zu dre I 
Mon a ten Gefä ngnis vo rsa h en. 

Räumung 

Es wurde in ·dic ,en Ausführun ge n berci ts angedeutet. 
Ja ß di e Rä umun g von Städten a ls Luftschutzmaßna hme 
in Be lgien schon frühzeiti g erörtert wurde" ). A ll e rdin gs 
wurde di e Bedeutung di eser lVl.'aßnahm e bi swc il en so 
überschätzt, daß sie im Jahrc 1931 z. B. a ls .. das ei nzi ge 
Heilmittel der Bevölker ung gegen aerochcmi sc he A n
gri ff e" bezeichnet wurde, wenn andererseits auch ni cht 
verka nnt wurdc, daß die Durchführun g großer Räu 
ll1ungsaktionen erh ebli che Schwierigkeitcn bere iten 
würde, di e umfangr eich e Vorbereitun gsmaßnahmen er
forder! ic h m .1c h ten . 

:10) Vgl. S . 166 . 
31) Vgl. aucb das üb e r d ie Verdunklung in d en Niederla nd en Gc.a~ t. 

in "Gasschut z und Luft sc hutz" 10 (1940). 109. 
,,") Luftschutz!!ese t z. vg l. S. 13 1. 
33 ) Bei Tage dient e hi erzu der Buchstabe B, aus wei ßen Tü chern 

ode r Betonplatten zusa mm engeleg t oder durch Ausstreuen von Kalk 
herges tellt . 

:14) Vgl. S. 130. 
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Es fehlte aber auch n icht a n Stimmen, die den \\'ert 
von Räumungen a ls Luftschutzmaßnahme unter Hin
weis auf die gerin ge Größe und di,e dicl~te Besied lung 
des Landes und auf das dadurch bedll1gte I' c hI e n von 
A u s \\' e ich m ö g I ich k e i te n stark anzweifelt en, In 
diesem Meinungsstreit, der bis zul etzt tei ls mehr, te il s 
wenigcr ö ff entli ch geführt wurde, wurde eine Ei n ig un g 
nicht erzielt, und a uch eine amt liche Stellun gna hm e, 
etwa in Ges talt von öffentlich bekanntgegebenen Räu
mungsanordnungen oder sonstigen diesb czüglichet~ Vor
sc hriften, un terblieb zu nächst, so daß es bei Krieg~
beginn den Anschei n hatte, a ls se ien Räumungen größe
ren mfanges nicht vorgesehen . Die durch die all
gemeine Kriegshetze in den westlichen Staa ten hervor 
gerufcne An g s t P s Y c h 0 s e füh rte jedoch dazu, daß 
schon im September 1939 diejenigen Teile der in den 
Großstädtcn und in den Grenzgebieten wohnenden Be
völkerung, die abkömmlich waren und über die nötigen 
Geldmittel verfügten, von sich aus a b w a n der t e n 
und die Badeorte an der J-:. analküste aufsuchten, wcd 
sie sich dort sicherer "laubten. Mit anderen \Vorten a us
gedrückt: iehe rh eit, ~nd sei es auch nur eine vermeint
iiehe Sicherheit <lab es danach nur für die Besitzenden , 
und a ußerdem' l~atte man es tatsächlich geschafft , in 
der Bevölkerun g di e Dberzeu!! un g zu erw ecken und zu 
fes t igen, daß nur von D eutschl an d her Gefa hr drohe! 

Diese "f r e i will i g e Ab wa n der u n g" nahm aber 
immerhin derartige Ausmaße an , daß die Verwaltungen 
einiger der davon betroffen en Gemeinden sich schließ· 
lieh doch noch im Laufe des Soptember 1939 gcnottgt 
sahen, ö r t li ehe R ä u m u n g s p I ä ne aufzustellen, 
um diese ]Vl.assenabwanderung in einigerm aßen ge regelte 
Bahnen zu lenken. Ein ige Städte, so Antwerpen, Mons 
und Gent beschränkten sic h dabei a uf Tc i I r ä um u n -
(j e n in der form der Räumung nur der am meisten 
luftgefährdeten Sta dttei le o.dc r in der . ~orm der Ent
fernung nur dcrjenigen Tetle der Bevolkerung, deren 
Anwesenheit in den Städten im Kriegsfalle nicht un
bedingt erforderlich sein würde, 

Eine en dgülti ge Entscheidun g von zentraler Stelle fi el 
jedoch - so schien es wenigstens - noch immer nicht; 
sie konnte auch nicht fallen, wei l man sich, wie w ir 
noch sehen werden, berci ts viel früher endgülti g fes t
ge le!!t ha tte. Noch Ende Oktober 1939 aber hieß es, daß 
die Regieru ng erst dabei sei, ei nen allgemeinen Räu
mungsplan a ufzustellen, der sich an das französische und 
das englische V orbi ld a nl ehn e und di e meistgefährdeten 
Gebiete umfasse, jedoch bleibe d ie endgülti ge Entschei
dung zun ächst noch weiter vorbehalten. AuHällig war 
aber schon der um die glciehc Zeit ge faßt e R e g i e
r un g s be s chI u ß, neben den bestehenden Pflicht
a usweisen für E rwachsene und für Ju gendliche über 15 
Jahren nun auch ein b eso nderes "I den t i t ä t s
p a pi e r" für a lle Kinder unter 15 Jahren zu schaffen, 
um das Wiederfinden bei der Räumung von S tädten, 
bei Paniken infolge von Luftkämpfen über dem Hoheits
gebiet des damals noch "neutra len" Belgien, bei "ver
sehentliehen Lufta ngriffen" usw. etwa abhanden gekom
mener Kinder zu erl eichtern bzw. überhaupt ers t zu 
ermög l iehen . 

Mitte Ja nu ar 194D ordn ete die Regierun g - ganz 
augenscheinlich unter d er Einwirkung englisch-französi
scher Machenschaften und Ei nflü terun gen, di e ei ne Hin
einziehun g Belgiens in den Krieg gegen Deutschland 
zum Ziele ha tten - ohne jeden ersichtlichen Grund die 
Räumung za hlreich er an d e n ö s t li c h e n La n des
gr e n zen gelegener Ortscha ften an, deren Bewohn er 
in vorberei te te Unterkünfte in Küstenorten üb erführt 
wurden. achdem jedoch, a nscheinend wider jegliches 
Erwarten der verantwortlichen Stell en, in der politi
schen Entwicklung eine gew isse Beruhi gun g eingetreten 
war, wurde den "z,wangsgeräumten" di e Rückk ehr in 
ihre Heimatorte unter der Voraussetzung gestat tet, daß 
sie sich auf ·die jederzeitige so fortige Befolgung eines 
erneuten Räumungsbefehles ei nri chteten . 

A ll e diese Maßnahmen sollten vermutlich den Ein
druck erwecken, als ob sie nur notged run gen als Aus
wirkung de r kriegerischen Ereignisse in Europa und 
ohn e friedensmäßige Vorbereitung a ngeord net und 
durchgeführt würden. D em aufmerksamen Beobachter 
mußte es a ber schließlich doch a uffall en, daß sowohl 
die freiwillig Abgewanderten di e Küstenorte a ufsuch
ten a ls auch di e "Zwangsgeräumten" in di esen Ge bie ten 
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untergebracht wurden, und er mußte erkennen, daß hi er
für doch wohl andere Gründe maßgebend sein mußten 
als nur di e sich täglich wiederh olenden I l etzmeldungcn 
einer gewissen Presse. Diese Vermutungen wurden durch 
ein von den deutschen Truppen bei ihrem Vorgehen 
in Belgien aufgefu nd enes und sichergeste llt es D 0 k u -
me nt bestätigt, das nicht nur politisch äu ßerst wich
tig ist, sondern auch ei ne wertvoll e Quelle für die Er
forschung der gesch ic htlichen Entwicklung des ziv il en 
Luftschutzes in Belgien darstellt. Dieses Dokument is t 
c.ine Verfügung3

,) des belgischen Verteidigungsministe
T1ums aus dem Juli 1937, die bin den d e Vor-
6 c h r i f t e n für die "Evakuierung der Ziv ilbevölke
rung" enthält; diese war som it tatsiichlich schon damals, 
wahrscheinlich aber noch vie l früh er, beschlossene Sache. 

Die Verfügung bestimmt in A rtikel I, daß Frauen, 
Kinder, Greise und Kranke durch die Landes-Zivilga rde 
(deren für Zeiten drohender Kriegsgefahr geplantc 
Schaffung also damals gleichfalls sc hon feststand) im 
Eil1\'ernehmen mit den ört lichen Gliederun<lcn des Bel
gisehen Roten Kreuzes auf den \\'eg gcb r;cht werden 
sollten, Nach Artikel 1I waren die einzusch lagen den 
Straßen unter strenger Einha ltung der durch das (;roße 
Hauptquarti er der Armee ge[!ehcnen besonderen A n
we i s u n~cn auszctw;i hl en. Ar t ikel I1 [ verwei st auf der 
Verfügung be igegebc:H: Pläne und besagt, rInß die auf 
diesen PHine n besonders kellntlieh gemac h ten Straßen 
und " "ege für die Zwe::kc de r Räulllun" nicht in An
spruch !1t!nommen werden dürften. Die ~A. rtikel lV bis 
XV enthalten technische EinzelbestimmUl~gen für di,~ 
Durchführung der Räumun<l, auf die zu <legebencr Zt!i t 
li oeh zurück7.ukommen sei; wird. b . 

Es handelt sich a lso hier um den ersten bekannt
gewordenet" vo ll stä!ldig ausgearbeiteten Plan für die 
En tfern un g pra kti sch a ller iehtkämpfer a us den vor
aussichtlichen, d. h. den von der bclgischen Regierung 
in Aussicht ge nommenen Kriegsgebieten, der über das 
luftschutzmiißige Interesse hin aus insofern a uch von 
höchster. politischer Bedeu tun g is t, a ls er au f di e Sc hOll 
damals festst hend en A ufma rschpl äne der fra nzösischen 
und englischen H eere in Belgien Rü cksicht nimmt. Ein 
ministerieller Zusatz zä hlt nämli ch als für die br i -
ti sc h e A rm e e vor b e haI te n und da her für 
R ä um u n glS Z W eck e ni e h t z u b e n u t ze n genau 
25 Straßen und Bahnlinien a uf und besti mmt weiter, daß 
alle von La Louviere, Charl eroi, Nam ur und Dinant zur 
französisc hen Grenze führenden, mindestens zweispuri
gen Straßen als militä rische Straßen zu gelten hätten 
und daher für Räumun gs transporte gleichfalls gesperrt 
seien ; led iglic h di e Benutzun g der schma len Straßen 
wa r für di esen Zweck gestat te t. D erarti ge Anordnungen 
h~ltt en nun a ber nur dann ein en Sinn, wenn sie den mit 
der Durchführun g der Räumun g beauftragten ö rtlichen 
Z i v i I b e hör den schon damals be k a n n t g e g e . 
b e n wurden, da sie ja nur dann in der Lage waren, 
entsprechende Vorbereitungen zu treff en und geeignetc 
Pl iine aufzustellen. Die eingehend e Plan un g der Räu
mung a ls Luftschutzmaßnahm e wird somit hi er zum 
poli ti sch bedeutsamen Beweismittel für die Kri egsschuld 
der Westmächte einschließlich Belgiens. Alle en tgegen
stehend en Pläne und V erla utbarun gen, so z. B. auch 
eine n och Ende Ma i 1939 vom V ertei di gun gsmi nister 
vor der Kammer abgegebene Erklärung, in der er ei ne 
a llgemeine Räumun g von Brüssel ablehnte, di enten so
mit nur zur Tarnung längs t fests tehender A bsichten . 

Baulicher Luftschutz 
Die Herric htun g von Luftschutzräum en im KeIl er

geschoß von Ge~äuden wurde in Belgien anfänglich 
Vielfach abgelehnt"O) , da e in Schutz gegen di e Wirkung 
von Sprengbomben a ngeblich nicht mög lich wäre. Statt 
dessen wurde in Auswirkung der .damals übertriebenen 
Eins~hätzung der Gasgefahr empfohlen , geeigne te In
nenraume der Wohnungen kampfstoffsicher a uszubauen. 
D ie 1933 von der Union Civique BeIge hera usgegebene 
Schrift "L'Abri familial" ver trat jedoch bereits insofern 
ei ne zu tr effend ere Ansicht, a ls nunmehr de r Kell er als 

36) Ver öffentli chi im 5. W eiß b u c h des Deulsche n Auswärtigen 
Amtes : Weite re Do kum ente zur Kriegsausweitungspolitik der West
mächle. Di e General s l abs b cs prechun~en En~lands und Frankreichs mi t 
Be l ~ien und den Niede rlanden . Be r I in. E her N.chr., 1940. 

30) So z. B. in der von der Union Civique Bel~e 1931 herausgegebenen 
Schri ft "Prolec ti on dc la population civile contre les J.!az de com bat" · 



für die Herrichtung von Schutzräumen gceignetster Teil 
der Gebäude bczeichnet wurde, da cr die wenigsten 
Öffnungen besitzt. Nach wie vor \\-urde abcr das 
Hau p t ge w ich t auf den Gas s c hut z gclegt, der 
Schutzraum im Keller als Gasschutzraum bezeichnct und 
hinsichtlich der in der Schrift empfohlcncn Schutzmaß
nahmen jeglicher Splitter- und Trümmerschutz vernach
lässi ~t, ja, es wurden sogar Maßnahmcn zur gasdichten 
H errlchtung von M a. n s a r den r ä u m c n durch Ab· 
diChtung der Dachfcns ter empfohlen. 

In Au~wertung der Lütticher Obungscrfahr un gcn im 
J~li 1933 wurden jedoch bcreits folgendc g run d sät z . 
II C h e n und noch heute in allen Ländern als gültig 
anerkannten F 0 r der u n gen aufges tcllt : Schutzräume 
soll en nach Möglichkeit innerhalb der Gebäude liegen 
und sich ihnen organisch einfügen; die Ausführung als 
Sonderbauten außerhalb von Gebäuden muß auf Aus· 
nahmefäll e beschränkt bleiben. Die zur H errichtun g von 
Luftsehutzräumen in bestehenden Gebäuden erfordcr
li.ehen Umbauten erfordern gründliche V ora rbeiten und 
smd spätestens in Zeiten a ußenpolitischer Sp,annungen 
durchzuführen, Neubauten müssen grundsätzlich bereits 
bei der Bauausführung mit Luftschutzräumen versehen 
werden, und schließlich müssen die Schutzräume -
di.ese Forderung ist in ihrer Unbedingtheit und Be
stimmtheit für Belgicn neu - aue h gegen S p ren g -
born ben wirkungen Schutz gewähren. 

Dennoch war aber die übertriebene Gasfurcht dam it 
auch auf dem Gebietc d es baulichen Luftschutzes noch 
nicht überwunden . Die im Jahre 1935 ersc hi enene Schrift 
d~r UCB. "Le Calfeutragc" bchandelte nämlich den gas
dichten Abschluß nicht nur der chutzräume sondern 
der gesamten Wohnhäuser. ~'as da empfohl~n wurde' 
Zur Abdichtung sämtlicher Wohnungsfenster und -türen, 
der Dachfenster, Schornsteine und Kanalisationsan
schlüsse, entlockt uns heute nur noch cin Lächeln. 

Im Jahrc 1938 tauchten erstmals Pläne auf, den Bau 
VOn gas- und sp littersicheren Luftschutzräumen vorzu
schreiben. Gleichzeitig wies der Unterrich tsminister 
se.i ne nachgeord ne ten Dienststellen an, darauf hinzu
wIrken, daß beim Neubau von Schulhäusern Luftschutz
räume gleich mit eingebaut würden . Zwingend vor· 
~ e s ehr i e b en wurde der Bau von Luftschutzräumen 
Jedoc~ erst dur~h einen Er laß vom 7. Oktober 1939"). 
der die Verpflichtung zum sofortigen Bau von Luft
schutzräumen für alle Häuser mit mehr als 20 Einwoh
nern oder darin Beschäftigten und einer nutzbaren Ge
sa:.ntfläche von mehr als 600 m2 festlegt; die kleineren 
Hauser. werden von dieser . Verpflichtung lediglich im 
Falle emes Neubaus -oder emes grundlegenden Umbaus 
betroffen . Die nach diesen Vorschriften zu erstellenden 
Schutzräume müssen gas-. split ter- und trümmersicher 
und so bemessen sein, daß je Person eine Grundfläche 
Von mindestens 1 m2 zur Verfügung steht; über den er
forderlichen Luftraum je Person wird auffälligerweise 
aber nichts gesagt. 

An B e h el f s maß nah m e n wurden etwa um dic 
gleiche .Z~it e~pfohlen : 1. Die Schaffung von Durch
gangsm.oglIchkcl ten zwischen den Kellergeschossen 
nebenemanderstehender Häuser durch B ra n d mau e r
durchbrüch e; 2. die Sicherung der Fenster
Sc h e i ben gegen die Luftdruckwirkung von Spreng
bomben durch überk leben mit 5 cm breiten Papier
oder besser .JsolierbanJstreifen: 3. die Aushebung von 
Sc h u .t z g r a.b e n d.a, wo wcgen des Fehlens geeigneter 
Kellerraum e die Hernchtung von Luftschutzräumen nach 
de.n Vor~chriften .nicht möglich sei; diese Schutzgräben 
mußten Jed oc h mmdestens 1.80 m tief und 0,80 m breit 
~owie nach Möglichkeit in Zickzackform angelegt sein, 
Ihre Entfernung von dem nächsten Hause müßte min
destens glcich der Höhe dieses Hauses sein. 
I' Die . Zah~ der behelfsmäßig geschaH,enen Schutzmög
Ichk~lten .ub erwog bel Abschluß der Kampfhandlungen. 

da die private Luftschutztätigkeit in Bclgien tro tz der 
umf,angreichen W erbung der UCB. und der LPA . gerade 
auf diesem Gebiet des zivilen Luftsc hutzes recht gering 
War. Da~ reichlich späte Erscheinen der diesbezüglichen 
Vorschriften durfte hierfür die wesentlichste Ursach e 
sein. 

In diesem Zusammenhange ist sch li eßlich darauf hin
Zuweisen, daß der Wert einer vorbereitenden La n -
des pi a nun g für den zivilen Luftsc hutz se itens der 
Verantwortlichen Männer Belgi ens nicht unt erschätzt 

wurde. So führte der Verteidigungsminister im Herbst 
1937 in einer Senatsdebatte über Maßnahmen zur I n -
du s tri e ve r lag e run g insbesondere aus dem an
geb li ch besonders luftgefährdeten Raume um Lüttich 
aus, daß sich der Generalstab aus Gründen der Sicher
stei lung der zur Landesverteidigung unbedingt erforder
lichen "ind ustrie ll en Fertigung mit derartigen Plänen be
Faßt hatte und daß auch schon die erforderlichen Vor
bereitungen getroffen würden, um die gegebenenfalls 
notw endi g werdende Verlegung dieser ~lerke - zu 
denen auch die Waffenfabrik l-lersta l gehörte - rei
bungslos durchführen zu können. 

Luftschutz der Kulturwerte 
Im Gegensatz zu den Niederlanden, wo der Schutz 

der Kulturwerte Gegenstand besonderer staatlicher Für
sorge:") war. beschränkte man sich in Belgien zunächst 
darauf, Mus e e n , Bi b I i 0 t h e k e n usw. nach 
Kriegsbeginn zu sc h I i e ß e n und die Kun s tschätze 
soweit wie möglich einfach in Kellerräumen unterzu 
bringen , bis geeignetere Möglichkeiten gefunden sein 
würden. Lediglich für die Bibliotheken wurde die 
Schaffung von Schutzmöglichkeiten auch für di e Be
sucher in Aussicht genommen, naeh deren Fertigstel
lung die Büchereien dann wieder geöffnet \\'erden 
sollten. 

Die im Sommer 1939 in Brügge als Sonder\'eranstal
tung ?urehgeführte Memlinckausstellung war die ein
zige K.unstschau, die auch noch nach Kriegsbegi nn im 
Herbst 1939 geöffnet blieb . Di e zahlreichen a usländ i
schen Besitzer dort ausgestellter Gemä lde usw. \'ertra
ten nämlich die Ansicht, daß e sic herer wäre. die un
ersetzlichen Kunstschätze dort zu bela sen, als sie den 
Gefahren eines Transportes, möglicherweise sogar über 
See. auszusetzen. Die Stadtverwaltung von Brügge 
übernahm dafür die Verpflichtung. im Falle einer be
drohlichen EntwieklunJ! der Lage für die luftsichere 
Unterbringung der Ausstellungsgegenstände zu sorgen. 
Es is t bis zur Stunde noch nicht bekannt, inwieweit 
sie dieser Verpflichtung nachgekommen ist bzw. noch 
nachkommen konnte. Eines muß aber hier auf jeden 
Fall festgestellt werden : Die deutsche Wehrmacht 
kämpfte nicht gegen Kulturgüter, sie hat diese im Ge
genteil auch während der härtesten Kämpfe geschont. 
und wenn hier wirklich dennoch Verluste eingetreten 
sein sollten. so sind sie sicher nicht auf ihr Konto zu 
setzen. Dagegen gibt das Verhalten der Engländer, ins
besondere ihre in der Brandstiftung und den pren
gungen in der Bibliothek in Löwen zum Ausdruck ge
kommene Zerstörungswut, auch hier wie bei den an
deren Kunstschätzen, an denen Belgien ja so reich \\' a r, 
zu den ernstesten Befürchtungen Anlaß. 

Schlußbetrachtungen 
Diese zusammenfassende Darstellung des belgisehen 

zivilen Luftschutzes wäre unvollständig, wenn nicht ab
schließend noch kurz auf die Bedeutung hingewiesen 
würde, die Belgien in der i n te r 11 a ti 0 n ale n E n t
w i c k I u n g dieses Gebietes erlangte. Tm Jahre 1928 
diente seine Hauptstadt Brüssel als Tagung ort für die 
Internationale Gas s eh u tz k 0 n fe ren z des Roten 
Kreuzes, auf der erstmali!! die Forderung nach einem 
leistungsfähi gen und billigen Volksgasschutzgerät er
hoben wurde'9) . Tm Jahre 1935 tagte der 12. Internatio
nale K 0 n g r e ß für P ha r maz i e gleichfalls in 
Brüssel, der in einer diesbezüglichen Entschließung u. a. 
die Forderun(! nach verstärkter Heranziehung der Apo
theker für den zivilen Luftschutz aufstellte. Endlich ist 
auf die von LuxemburJ! ausgehenden Bestrebungen zur 
Schaffun(! .. luftsicherer Zonen40

) " hinzuweisen, in die 
auch Belgien selbst einbezogen werden sollte; es ist 
nicht bekannt, welche Stellung die belgische Regierung 
zu diesen Plänen einnahm; im belgischen Volke Fanden 
sie jedenfalls lebhaften \ Viderhall und wurden freudig 
begrüßt. 

111. Luxemburg 
ü ber die allgem ei ne historische Entwickluni! des zi

vilen Luftschutzes in Luxemburg ist lediglich zu sagen. 
daß d er luxemburgische zivile Luftschutz noch sehr 

"'I Verö ff entlicht im belgisehen St.atsbl.tt vom 14. Oktober 1939 . 
""I V~l. S . 111. 
39) Vgl. "Gasschutz und Luftschutz " t (193t), 21. und 7 (1937). 73 . 
40) Näheres hi erü ber na chste hend unter Luxembur~. 
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ju,ng ist; er besteht im Grunde genommen erst seit dem 
Jahre 1936. 

Gesetzliche Grundlagen 
Anfang September 1936 nahm die luxemburgisehe 

Kammer ein G es e t z an, dureh das die Regierung er
mächtigt wurde, "aIle geeigneten Maßnahmen zu ergrei
fen, um die Bevölkerung gegen die Gefahren eines in
ternationalen Krieges, besonders gegen die Gefahren 
von Fliegerangriffen, zu schützen". Das Gesetz be
stimmte ferner, daß der Staat einen bestimmten, jedoch 
im Gesetz noch nicht festgclegten Teil der durch die 
Ausführung des Gesetzes entstehenden K 0 s te n auf 
den ordentlichen Haushalt übernehmen sollte, und ent
hielt S t r a f b (j s tim m u n gen für die auf Grund 
dieses Ra hmengcsetzes noch zu erlassenden Luftschutz
anordnungen. 

Der Luftschutz im Staatshaushalt 
Unter Bezugnahme auf dic vorste-hend wieder

gegcbenc Bestimmung des Luftschutzgesetzes bewilligte 
die Kammer im November 1939 der Regierung cinen 
So n der k red i t in Höhe von mehr als acht Millionen 
Franken "zur Deckung außerordentlicher Ausgahen aul 
dem Gcbiete des Luftschutzes" - eine für das kleine 
Land recht erhebliche Summe. 

Sicherheits- und Hilfsdienst 
ü ber dic Aufstellung eines besonderen Sicherheits

und Hilfsdienstes liegen aus Luxemburg keine Nach
richten vor. Ein besonders aufgestelltes Lu f t s c hut z -
kor p s diente lediglich zur Verstärkung der Polizei 
und übtc in dercn Rahmen mit ihr gemeinsam den all
gemeinen Sicherheitsdienst aus. 

Gasschutz 
Sofort nach Kriegsbeginn im September 1939 wurdc 

im gesamten Großherzogturn Luxemburg mit der Ver
te i I u n g von Gas m a s k e n begonnen. ach richten 
darüber, ob diese Verteilung kostenlos erfolgte oder ob 
die Gasmasken durch die Zivilbevölkerung käuflich er
worben werden mußten, fehlen; es ist auch nicht be
kannt, welcher Art und Herkunft die Gasmasken waren, 
e~ dürfte sich jedoch um belgische und französische 
Geräte gehandelt haben. 

Verdunklung 
Ebenfalls zu Kriegsbeginn wurde die allnächtliche 

Ver dun k I u n g an g e 0 r d n e t und ihr Beginn zu
gleich mit der Polizeistunde auf 22 Uhr festgesetzt. 
Diese Anordnung wurde jedoch sehr bald wieder rück
gängig gem.acht mit der Begründung, daß die Verdunk
lung erst dann gerechtfertigt wäre, wenn dem Lande 
unmittelbar Gefahr drohte. Aus den gleichen Erwägun
gen, die auch die Niederlande und Belgien hierzu ver
anlaßt hatten, wurde ferner betont, daß die Flieger der 
kriegführenden Länder durch besonders starkc Beleuch
tung vor dem überfliegen neutraler Staaten gewarnt 
werden müßten. und im November der Beschluß ge
faßt, die die Länder der Kriegführenden berührenden 
Teilc ucr La nd es g ren z e durch Natriumdampf-Tief
strahler noch besonders zu k e n n z e ich n e n. 

Räumung 
Es berührt merkwürdig, daß auch das winzige Luxem

burg die Räumung als Luftschutzmaßnahme in Aussicht 
nahm und durchführte, obwo hl Ausweich- und Untcr
bringungsmöglichkeiten für dic Zivilbevölkerung an an
deren, weniger luftgefähr,deten Orten des Landes nicht 

Ein neues Gasmaskenprüfgerät 
Die Zahl der Gasmasken, die sich im Besitz weiter 

Volkskreise befinden, ist eine recht erhebliche. Ihre 
ständige Kontrolle ist erforderlich, um eine einwand
freie Beschaffenheit im Ernstfall zu gewährleisten. kann 
doch hiervon Gesundheit und ga r Leben des Trägers 
abhängen. 

Um eine jederzeit zu wiederholende Prüfung größerer 
Lagerbestände vornehmen zu können, ist ein neues Gas
maskenprüfgerät in den Handel gebracht worden, das 
es ~estattet, in kurzer Zeit die Dichtigkeit des Mas
kenkörpers, der Ventile, etwaiger Schläuche und des 
Filtertopfes, einwandfreies A rb ei ten un d Öffnungswider
stand der Ventile und den Atemwiderstand des filters 
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"orhanden sein konnten, da es letztere ja nicht gab. 
!rotzdem w:u.~de zunächst - im September 1939 - das 
In der Dr~tlanderee~e liegende Sc h eng engeräumt, 
dem an~chheßend weItere Orte folgten. Wie in Belgien!) 
ke~rte Je,doch au~h hier die Bevölkerung nach einiger 
~elt zu ruck, als sIe merkte, daß aIles ruhig blieb. Erst 
Jetzt entschloß sich die luxem burgische Regierung zur 
Aufstellung eines R ä u m u n g s p I a n e s für besonders 
grenznahe, ~nd daher wohl weniger aus der Luft als 
durch mogl~che und \'on der luxemburgischen Regie
r~ng anscheinend erwartete Ereignisse auf der Er,de ge
fahrdcte Orte, über den jedoch Einzelheiten nicht be
kannt sind. 

Baulicher Luftschutz 
Bei Kriegsbeginn waren in der Stad t Luxemburg rund 

60 Luftschutzräume fertiggestellt, ihr Fassungsvermögen 
wurde jedoch nicht genannt, und aus a nderen Orten 
fehl~n überhaupt alle Angaben auch über die Zahl der 
fertIgen c~utzräume; es dürften allerdings nicht viel 
gewesen .sem. Im September 1939 ging man a ußerdem 
daran, dIe alte Fes tun g Lux e m bur g für Luft
schutzzwecke her.z uri~hte~, und kurze Zeit später wurde 
angeorunet, daß In samthchen luxemburgischen Städten 
und großeren Ortschaften - es sind deren a Ilerdings 
nur wenige - Lu f t s c hut z r ä urne aus Be ton 
hergestellt werden sollten. Bis zu deren Fert igsteIlung 
und. zu ihrer Ergänzung soIlten außerdem Sc h ut z
g r a ben hergerichtet werden. 
Von Luxemburg ausgegangene internationale Luftscbutz

bestrebungen 
Am 4: Juli ~938 wurde in Luxemburg ein "Comit~ 

T?ternatlOnal d Information et d'Action pou r la Protec
tIon de la Population civi le en Temps de G uerre" ge
trundet2), das sich in fortsetzung der Arbeiten des frÜ-

eren "Internationalen Ausschusses für Mili tärmedizin 
und Arzn.eikunde" nicht nur mit dessen bishcrigem Auf
gabengebIet, sondern darüber hinaus seinem amen ent
sprechend mit den Möglichkeiten für einen Schutz der 
~ivilbevölk.erung \'or den Schrecknissen eines Krieges 
Im allgcmemen und vor denen des modernen Luftkrie
ges im besonderen befaßte. Die Fragen des in ternatio
nalen Luftkriegs- und Luftschutzrechtes fa nden daher 
in den Bera tungen des Komitees wie auch in seiner be
zeic~nenderwei~e in Paris in französischer Sprache er-
schcmenden Zeltsc.hrift eingehende Behandlung. . 

Die ArbeIten dIeses kurz so bezeichneten Comltc 
de Lu,xembourg" veranlaßten die luxemburgisch~ Regie
rung Im Oktober 1939 zu dem an die Kriegfüh renden 
gerichteten Vorschlag, das ganze Herzogtum als "I n 
~ ern a t Ion ale s Kr i e g s s IP i tal" anzuerken nen, 
111 dem sowohl verwundete Soldaten bei der Pa rteien als 
auch die Zivilbevölkerung aus den besonders gefähr~e
ten, an Luxemburg angrenzenden Gebieten der UD 
Kriege befindlichen Staaten Aufnahme finden sollten, 
ohne interniert zu werden. Auch die unmittelbar be
nachbarten Teile Belgiens und der 1 iederlande soll ten 
zur "S ich e ~ h e i t s z 0 n e" erklärt und dem gleichen 
~weck z~gefuhrt werden. Reichlich merkwürdig mutet 
Je~och dl~ Forde;~ng an, daß die Kriegführenden diese 
.,Slcherheltszonen unter allen Umständen auch danJl 
achten sollten, wenn die betreffenden Länder also z. B. 
Belgien. oder die ,Niederlande, aus irgendein~m G runde 
selbst 111 den KrIeg eingreifen würden, Zu dieser Zu
mutung. ist wirklich jedes Kommentar überflüssig, und 
hIeran ISt das ganze Projekt dann schließlich auch ge
scheitert. -
~u besti~men. Das Gerät, das in einem Holzkasten von 
.13X 90X :>0 cm (Bild I) untergebracht ist, wiegt 40 kg, 
so .daß es als ortsbewegliches Gerät an kein Labora
tOl'lum gebunden ist. Zwei 1"lann können mit dem Ge
rät in eine r Stunde 30 Masken prüfen. 
. Nach Öffnen des Deckels und Herabklappen der 

V.order- . und linken Seitenwand (Bild 2) ist das Ge
rat betrIebsbereit. Auf dem Grundbrett ist ein Elek
trom?tor A (Bild 3) montiert, der eine Luftp umpe .6 
a~trelbt. Verschiedene Anschlußstücke gesta tten dIe 
El1·~schaltung d~r zu prüfenden Teile im saugenden oder 
druckenden TeIl der Rohrleitung die an die Pumpe an-
schließ t. ' 

') VgJ. S. 170. 
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Bild 1. 

Das Anschlußstück G dicnt 
der .'v\ essung des .\ t e m w i -
derstandes yon Fil
te re ins ätz e n. Die das 
Filter durchströmende Luft 
wird im Ström un gsmesser F 
.gemessen, während der Druck
messer 0 den Unterdruck an
zeigt. Das Sa ugventil List 
fest so eingestellt, daß die 
Strömungsgeschwindigkei t 30 
Liter je ,\1inu te beträgt. 1 

In .\1 wird das .\usatem-
Yentil der S - .'vl aske ange
schlossen. Bei geö ffn etem 
Hahn 8 wird der Hahn 7 
langsam geöffnet, bis die aus 
dem Druckkessel C k,ommen
de Luft die Flüssigkeit im 
.\\anometer J herabdrückt. 
Gleichzeitig steigt die Flüs
sigkeit im j'v\ anometer I. Öff
net sich das Ventil, so sinkt 
der Spiegel im .\1 anometcr I. 
Der in I angezeigte Drm:k ist 
der Öffnungsdruck des 
V e nt i I s . 

\Vird bei geschlossenem 
Hahn 8 der Hahn 'i so weit 
geöffnet. daß etwas Luft 
durch J austritt. und dann wieder geschlossen, so er
kennt man den die h t e n Sc h lu ß des V e nt i I s 
an dem Verhalten eier Flüssigkcitssäule in J. Bei ein 
Wandfreiem Ventilschluß steigt die Säule nicht auf 
den ~ullpunkt zurück. 

Zur Bestimmung der D ich t i g k e i t des F i I t e r 
top fes wird der Filtereinsatz in eine dem Gerät bei
gegebene \ 'orrichtunJ:! eingespannt, die die Einatem
öffnung abschließt, und mit einem Schlauch an das An
Schlußstück K angeschlossen. ,\1it Hilfe des Druck
ventils ,'v\ <Im Druckkessel wird der am Manometer H 
ablesbare Prüfdruck eingestellt. Dann wird der Filter
einsatz in ein Wassergefäß eingetaucht. Undichte Stellen 
geben sich durch den Austritt VOn Luftbläschen zu er
kennen. 

An gleicher Stelle wird die Die h t i g k e i t von 
.~ t e m s chI ä u ehe n geprüft, nachdem das andere 
I: nde des Schlauches durch einen beigegebenen Schraub
pfropf geschl ossen wurde. Die Luft wird durch die mit 
wässeriger Ammoniaklösung beschickte Waschflasche E 
an gesa ugt. Der Sch lauch wird mit ei nem mit Phenol
Phtha lein lösun g befeuchteten weißen Leinenlappen be
deckt. Und ichti gkeiten werden an einer Rosafärbung 
des Lappens erkannt. 

Die 0 ich t p I' Ü fun g de s .'\1 a s k e n iG ö r per s 
\\' ird in glei cher " 'eise auf dem kün stlichen Kopf 0 

Bild 2. 

1 
1 

Wc rkph o tos 2. \\ 'c r kzc i Lhn un ~ L 
Bild 3. 

yorgenommen. Zum sicheren Anschluß des .\\askenkör
pers werden zwei Gummibänder über den \Vangenteil 
und den Stirn teil des Dichtrahmens gelegt. Das An
schlußstück der Maske wird durch den Schraubpfropf 
geschlossen, das Ausatemventil dichtgesetzt. Um die 
V.'1. 37 in gleicher \Veise prüfen zu können, wird das 
.-\usatemventil zugeklemmt. 

Schließlich kann auch das Aus at e m ,. e n t i I an 
der .\1aske auf si e her e n Ver s c h lu ß geprüft wer
den, Das Anschlußstück der .'v\aske wird wieder mit 
dem Schraubpfropf verschlossen. Dann w ird ein mit 
Phenolphthaleinlösung getränktes Läppchen in den 
.'v\askenkörper eingelegt und dieser auf den Kopf ge
setzt. Das Ventil M wird auf kleinsten Uberdruck ein
gestellt. Nachdem die ganze Ringleitung des Gerätes 
geschlossen ist (unter Abschaltung der Ammoniak
flasche), wird durch Pendeln des Ventils 2 im Atem
tempo abwechselnd Unterdruck; und Ü berdruck im In
nern des Maskenkörpers hergestellt. Schließlich wird 
ein mit Ammoniak ge tränktes Läppchen vor das Aus
atemventil gelegt. Nach 10 "Atemzügen" wird der 
Motor abgestellt. Nach einiger Zeit wird die Maske 
vom Kopf genommen. Is t das innere Läppchen rosa 
verfärbt", so schließt das Ventil nicht dicht. Bunsen
ventile nach Art des Ausatemventils der VM . lassen 
sich a uf dem Gerät nicht prüfen. 
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Mandschukuo 
Neue Luftschutzvorschriften 

Im Juli wurden große Luftschutzübungen 
durchgeführt, und zwar in der Stadt H s i n kin g vom 
11. bis 13. und im Bezirk Kir in vom 15. bis 20. Juli . 
Die übungsanlage ging nach vorliegenden Berichten da
von aus, daß Mandschukuo als Festlandstaat in weit 
höherem Maße luftgefährdet ist als das Inselreich Japan . 
und daß demzufolge die zu treffenden Luftschutzvor
bereitungen auch wesentlich umfangreicher sein müß
ten. Einzelheiten über den Verlauf und das Ergebnis 
der genannten übungen liegen bei Abschluß dieses Be
richtes noch nicht vor, wohl aber die Nachricht, daß 
im Hinblick auf die Bedeutung dieser übungsvorhaben 
eine neue endgültige Lu f t s c hut z vor s c h r i f t er
lassen wurde. Mit Rücksicht auf elie besondere Beach
tung, die der Feme Osten auch bezüglich seiner Luft
schutzvorkehrungen beanspruchen darf, sei diese Ver
ordnung nachstehend inhaltsgetreu ' ) wiedergegeben; 

Zur Sicherung der wirksamen Durchführung der vor
geschriebenen Luftschutzmaßnahmen muß jede Fa
m i I i e') personell wie ausrüstungsmäßig eine fest ge
sc h los sen c Ein h e i t bilden, die unter allen Um· 
ständen in de r Lage ist, die ihr zugewiesenen Aufgaben 
zu erfüllen. [m einzelnen sind hierzu folgende Sonder
anweisungen zu beachten : 

F I i e ger al arm; Der allgemeine Fliegeral.arm wird 
durch Alarmsirenen gegeben. Außerdem muß jeder 
Haushalt3) im Besitze einer roten und einer blauen 
Flagge sein; im Stadium des "vorbereitenden Luft
alarms"') ist ,die blaue, bei Ertönen des allgemeinen 
Fliegeralarms die rote Flagge zu hissen . Trommelschläge 
und Pfeifensignale bedeuten "G a s al arm" und erfor
dern die sofortige Durchführung der vorgesehenen Gas
schutzmaßnahmen. Das Ausbrechen eines Großfeuers 
bzw. einer Feuersbrunst - zu der sich angesichts der 
leichten Bauweise ,der fernöstlichen Häuser jeder Brand 
nur allzu leicht entwickeln kann - wird durch Glocken
läuten und Gongschläge bekanntgegeben. 

Ver dun k I u n g: Jede Familie hat sich mit dem 
erforderlichen Verdunklungsmaterial auszurüsten . Neben 
Vorhängen, Verdunklungsglühlampen usw. wird hier be
sonders auf Kerzen hingewiesenS). 

B ra n ,d s c hut z: Es sind die erforderlichen Lösch
wasservorräte bereitzustellen bzw. Wassereimer und 
-schläuche in unmittelbarer Nähe der \Vasserleitungs
Zwpfstellen bereitzuhalten. Für die Benutzung vorhan
dener Brunnen bzw. von Teichen sind die erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen. Haushaltungen, in denen be 
sonders feuergefährliche Stoffe vorhanden sind, haben 
überdies Sonderlöschgeräte bereitzustellen. 

Gas s c hut z: Sämtliche Bürger müssen mit Gas
masken ausgerüstet sein. Außerdem sollen sie zum 
Schutz gegen Gelbkreuzkampfstoffe gummierte Regen
mäntel, kampfstoffsichere Stiefel und Handschuhe be
sitzen sowie über die notwendigen Entgiftungsmittel 
verfügen. ... 

Er s t e H i I fe : Jeder Haushalt muß eine Ausrüstung 
für die erste ärztliche Hilfe - also wohl eine Luftschutz
Hausapotheke - besitzen. Die Luftschutz-Sanitätstrupps 
erhalten darüber hinaus alle für den Arzt notwendigen 
Medikamente, Verbandstoffe usw. sowie Sauerstoff
Behandlungsgeräte. 

Lu f t s c hut z r ä u me: In jedem Hause muß ein 
Luftschutzraum "orhanden sein; außerdem werden an 
Hauptverkehrspunkten der Städte öffentliche Luftschutz
räume errichtet. 

S chweiz 
Vorschriften für das Verhalten bei Fliege rgefahr 

Nach Beginn der deutschen \Vestoffensive wurden im 
Hinblick ,auf die vermehrte Möglichkeit der überflie-

gung s~hw.eizerischen Hoh eitsgebietes durch Flugzeuge 
der .Kr,egfuhrenden urLd auf die sich daraus ergebende 
erhohte Gef.ahr versehentlich oder aus provoka torischen 
qrun?en erfolgender Bombenangriffe - die letzteren 
smd Ja dann auch VOn den Westmächten in ausreichen
dem ~aße durchgeführt worden6) - folgende Vor
s c h r 1 f t e n fur das Ver hai t e n der Bevölkerung 
bei F I i e ger g e fa h r amtlich bekanntgegeben: 

,,1. Die Bevölkerung ist über das Verhalten bei Flie
gergefahr unterrichtet, insbesondere durch das in jedem 
Hause angebrachte Lu f t s c hut z - M e r k b la t t und 
die kürzlich an jedermann abgegebene B r 0 s c h ü re 
"Luftschutz". ' 

2. Das V:erhalten der Bevölkerung in der gegenwärti
gen Lage richtet sich nach der Vorschrift der Broschüre 
"Luftschutz" (S. 4), lautend: 

Während des Neutralitätszustandes wird in der Regel 
d~s Zeichen "Fliegeralarm" nie h t gegeben, wenn ü ber
fhegu~gen durch fremde Flugzeuge stattfinden. Die 
Bevo[kerung muß aber von sich aus die 
Se hut z r ä urne be z i ehe n oder mindestens im 
Hausinnern Schutz suchen. \Ver dieser Weisung nicht 
nachkommt, läuft die Gefahr, daß er von den Ge
schossen ,der eigenen Fliegerabwehr oder von abstürzen
den Flugzeugen und Bomben getroffen wird. 

3 .. Wird .das Zeichen "F I i e ger a [ arm" gegeben, 
so sll1d zu Jeder Tageszeit die im Luftschutz-l""erkblatt 
enthaltenen Vorschriften sofort und denau zu befolden. 

.4. Ertönt .das Zeichen "Fliegeralarm':' n ach t s , be"vor 
die allgememe Ver dun k I u n g als Dauerzustand an· 
geordnet wurde, so hat überdies die Bevölkerung ohne 
weiteres dafur zu sorgen, daß kein Licht nach außen 
austritt, nötigenfalls durch Ausschalten aller elektrischen 
Lichtquellen. 

5. Die B e v ö I k e run g w i I der neu t d r i n -
gend ersucht, von den Vorschriften 
"::enntnis zu nehmen und sie zu beobach
te n. 

\V i der h a n d I u n gen werden nach dem Bundes
beschluß betreffend Strah'o~schriften für den passi"en 
Luftschutz VOm 24. Juni 1938 mit Buße bis zu 200 Fr. 
und in schweren Fällen überdies mit Gefäng~is bis :r.1I 
drei Monaten bestraft.'· 

Vereinigte Staaten von Amerika 
Bedeutende Verstärkung der Luftabwehr 

N~ch. italienischen Meldungen beschäftigen sich d i(; 
~u~ta!1d,gen Stellen ,der USA. seit einiger Zeit mit den 
J 10~lIchke'ten fur Luftangriffe auf die Staaten vom At· 
lan~lschen Ozean und vom Pazifik <aus. Die K ü s t e n . 
lu f t ver t eid i gun g wurde demzufolge in erheb
hchem .~!11fange ver m ehr t und aus g e bau t. Eine 
~em Prasldenten R 0 0 s e v e I tunterbreitete .diesbezüg
liehe Vorlage sieht nach der gleichen Quelle eine Ver
mehrung der Horchgeräte um 400 v. H ., der Flugabwehr
geschutze um 210 Y . H., der Flugabwehrmaschinen
gewehre um 140 v. H. vor. 

.1) Eine wort~etre u e Wieder~abe ist bei den aus dem Fernen Osten 
eintreffenden B,e ric hten im allJ!emcincn deshalb ni ch t mögli ch, weil si e 
a~s dem JapaDl~chen bzw . Chinesischen meist bereits in di e en~lische, 
m~unt~ r a.uch die (~~n zösische Sprache übersetzt sind. 

-) Hier 1St zu erganzen, daß jede Familie in der Regel ein eigen" 
Haus bewo~nt. ,!,o In den große n Städ ten mehrere Familien ein HauS 
bewoh nen, Ist hier also sinngemäß die Hausgemeinschaft .. (Luftschutz· 
geme inschaft) einzusetzen. .. 

3) Bzw. iede. Lultschutzgemems cha lt : \'~\. auch Fußnote 2. 
") Das StadIum des "vorbere itend en Luftalarms" dürfte unserer 

"Vorwarnung" entsprechen, di e somit in Mandsc huku o ebenfalls di e 
ganze. Allgemeinheit erlaßt. Merkwürdi~erweise wird iedoc h kein all ' 
gemeines a,kust18ches Warnzeichen hierfür angegeben, so daß es nichl 
ganz klar Ist, auf welchem Wege di e e inzeln e n "Haushalte" denn nun 
von ,der Aoordnun}! dieses Zustandes erfahren, so daß sie di e yora e -
«hnebenen blauen Flagge n hissen können . 

S) Auge~cheinlich für Zwecke der Notbeleuchtung in de n Wohnu"' 
~en bel einem Versagen der öHentlichcn Stromversorgung, 

.) Vgl. .. Gasschutz und Luftschutz" 10 (1940). 141. 
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